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Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2018, das Bundesvergabegesetz
Konzessionen 2018, das Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012, das
Bundesgesetz iiber die Errichtung der Gesellschaft ,,Familie & Beruf Management GmbH*
und das Straflenfahrzeug-Beschaffungsgesetz geiindert werden (Vergaberechtsgesetz 2026)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1 Anderung des Bundesvergabegesetzes 2018

Artikel 2 Anderung des Bundesvergabegesetzes Konzessionen 2018

Artikel 3 Anderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012

Artikel 4 Andemng des Bundesgesetzes iiber die Errichtung der Gesellschaft ,,Familie & Beruf
Management GmbH*

Artikel 5 Anderung des StraBenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes

Artikel 1
Anderung des Bundesvergabegesetzes 2018

Das Bundesvergabegesetz 2018 — BVergG 2018, BGBI. I Nr. 65/2018, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 100/2018 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025,
wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 54:
»§ 54. Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen®

2. Im Inhaltsverzeichnis entfallen die Eintrdge zu den §§ 94, 182 und Anhang XIII.

3. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 223:
»§ 223, Verdffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen®

4. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 265:
»§ 265. Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen im Oberschwellenbereich*

5. Im Inhaltsverzeichnis entfdllt in der Uberschrift zum 5. Teil der Ausdruck ,,JMI,*.

6. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Eintrdge zu den Anhdngen VI bis VIII:

»~Anhang VI In die Bekanntmachung gemaf3 den §§ 56 und 59 sowie in die Bekanntgabe geméf den
§§ 61 und 62 aufzunehmende Angaben

Anhang VII Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe

Anhang VIII Vorgaben fiir die Veréffentlichung™

7. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu Anhang XIV:
»~Anhang XIV  Anforderungen an die Energieeffizienz gemaf den §§ 95 und 265

8. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu Anhang XX:
»~Anhang XX In die Bekanntmachung gemif den §§ 225 und 229 sowie in die Bekanntgabe gemil den
§§ 231 und 232 aufzunehmende Angaben®

9.In§ 2715 lit. asublit. gg wird der Ausdruck ,,4b, 5 und 6 durch den Ausdruck ,,4bund 5 ersetzt.

10. In §2 Z 15 lit. a sublit. jj wird die Wortfolge ,mit Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die
Entscheidung, mit welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen werden soll* durch die Wortfolge ,, , wobei die Zuschlagsentscheidung die Entscheidung
iiber den Abschluss der Rahmenvereinbarung darstellt™ ersezzt.
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11. Nach § 2 Z 20 werden folgende Z 20a und 20b eingefiigt:

,»20a. Kerndaten sind Felder im Sinne der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfiihrung
von Standardformularen fiir die Verdffentlichung von Bekanntmachungen fiir 6ffentliche Auftrige
und zur Authebung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,,elektronische Formulare —
eForms®), ABL Nr.L272 vom 25.10.2019 S.7, <zuletzt geéndert durch die
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI. Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.

20b. Kerndatenquelle ist eine automationsunterstiitzt auslesbare Liste von Verweisen auf
Standardformulare. Ein Standardformular darf nur aus einer einzigen Kerndatenquelle referenziert
werden.*

12. Nach § 2 Z 23 wird folgende Z 23a eingefiigt:

»23a. Metadaten sind Daten, die vom Auftraggeber auf https://www.data.gv.at bereitgestellt werden und
die einen Verweis auf eine Kerndatenquelle enthalten.*

13. § 27 33 lautet:
,33. Standardformular ist ein Formular im Sinne der Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/1780, das
je nach konkreter Bekanntmachung oder Bekanntgabe gemif Art. 2 in Verbindung mit Tabelle 1
des Anhanges dieser Verordnung aus einer Kombination aus Feldern geméf Tabelle 2 des
Anhanges dieser Verordnung besteht.*

14. In § 2 Z 47 wird die Zeichenfolge ,,28.03.2014 S. 65% durch die Wortfolge ,,28.03.2014 S. 65, zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2495, ABI. Nr. L 2023/2495 vom 16.11.2023, zuletzt
berichtigt durch ABI. Nr. L 2023/90063 vom 03.11.2023“ ersetzt und die Wortfolge ,,Wasser-, Energie und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, ABI. Nr. L 94
vom 28.03.2014 S. 243“ durch die Wortfolge ,,Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, ABL Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 243, zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2496, ABI. Nr. L 2023/2496 vom 16.11.2023, zuletzt
berichtigt durch ABI. Nr. L 2023/90064 vom 03.11.2023“ ersetzt.

15.In § 2 Z 48 lit. b entfillt die Wortfolge ,,oder der Abschluss von Rahmenvereinbarungen®.
16. § 4 Abs. 4 sowie die §§ 94 und 182 samt Uberschriften sowie Anhang XIII entfallen.

17.In § 9 Abs. 1 Z 14 wird die Wortfolge ,,Z 4, 6 und 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 — WAG 2007,
BGBI. I Nr. 60/2007 durch die Wortfolge ,,Z5, 7 und 8 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 —
WAG 2018, BGBL. I Nr. 107/2017¢ ersetzt.

18. In § 9 Abs. 1 wird nach Z 21 folgende Z 21a eingefiigt:

»2la. Auftrige an die Europdische Kommission (Kommission), die gemdB den Vorschriften der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan
der Union, ABI. Nr. L 2024/2509 vom 26.09.2024, als zentrale Beschaffungsstelle gehandelt oder
ein gemeinsames Vergabeverfahren durchgefiihrt hat,

18a. In § 9 Abs. 1 Z 24 wird der Ausdruck ,,§ 3 Z 17 des Telekommunikationsgesetzes 2003 — TKG 2003,
BGBI. I Nr. 70/2003, oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste
gemdl §3 Z9 in Verbindung mit Z 11 TKG 2003“ durch den Ausdruck ,§4 Z9 des
Telekommunikationsgesetzes 2021 — TKG 2021, BGBI. I Nr. 90/2021, oder die Bereitstellung eines oder
mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste gemal § 4 Z 4 TKG 2021 ersetzt.

18b. In §9 Abs. 2 wird die Wortfolge ,Europdischen Kommission (Kommission)“ durch das Wort
,,Kommission* ersetzt.
18c. In § 15 Abs. 5 und § 16 Abs. 6 lautet jeweils der zweite Satz:

,Fur die Wahl des Verfahrens zur Vergabe von Auftrdgen im Unterschwellenbereich gilt als geschatzter
Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.*

19. Inden §§ 19 Abs. 1, 48 Abs. 13, 192 Abs. 1, 217 Abs. 13, 303 Abs. 3 und 360 Abs. 2, 5 und 6 wird die
Wortfolge ,.Der Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und® jeweils durch die
Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir* ersetzz.

20. In § 19 Abs. 1 entfillt die Zeichenfolge ,,44, “.
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21. In den §§ 19 Abs. 2, 192 Abs. 2 und 358 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir
Verfassung, Reformen, Deregulierung und* jeweils durch die Wortfolge ,,von der Bundesministerin fiir
ersetzt.

22. § 20 Abs. 5 lautet:

,»(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit und Nachhaltigkeit der Leistung Bedacht zu
nehmen. Dies kann insbesondere durch die Beriicksichtigung okologischer Aspekte (wie etwa
Energieeffizienz, Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz, Reduktion der
Flacheninanspruchnahme, Prioritét der Lebenszykluskosten) oder des Tierschutzes bei der Beschreibung
der Leistung, der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Eignungs-
oder Zuschlagskriterien oder von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.*

23. In den §§ 20 Abs. 6 und 7 sowie 193 Abs. 6 und 7 wird jeweils das Wort ,,Zuschlagskriterien durch
den Ausdruck ,,Eignungs- oder Zuschlagskriterien* ersetzt.

24. § 26 Abs. 2 lautet:

,»(2) Ein Interessenkonflikt liegt jedenfalls dann vor, wenn Mitarbeiter
1. eines d6ffentlichen Auftraggebers,
2. einer vergebenden Stelle oder

3. eines Unternehmers, der Nebenbeschaffungstitigkeiten fiir einen oOffentlichen Auftraggeber
ausfiihrt,
an der Durchfithrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens
nehmen koénnen und direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges personliches
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens
beeintrichtigen konnte.*

25. Inden §§ 36 Abs. 1 Z 8, 37 Abs. 1 Z 5 und 206 Abs. 1 Z 10 wird nach dem Wort ,einstellt,” jeweils die
Wortfolge  ,,oder sich in einem  Restrukturierungsverfahren = befindet, von  einem
Restrukturierungsbeauftragten im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens® eingefiigt.

26. § 43 lautet:

,».8 43. Bauauftrige konnen im Unterschwellenbereich im nicht offenen Verfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, sofern dem Offentlichen Auftraggeber geniigend geeignete
Unternehmer bekannt sind, um einen freien und lauteren Wettbewerb sicherzustellen, und wenn der
geschitzte Auftragswert 2 000 000 Euro nicht erreicht.*

27. § 44 lautet:

»§ 44. (1) Im Unterschwellenbereich konnen Auftrige im Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung vergeben werden.

(2) Auftrage konnen im Unterschwellenbereich im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, wenn aufgrund einer besonders giinstigen Gelegenheit, die sich fiir
einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer zu einem
Preis beschafft werden kdnnen, der erheblich unter den marktiiblichen Preisen liegt.*

28. Inden §§ 46 Abs. 1 und 47 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck ,,20 Abs. 1 bis 4 und 9 jeweils der Ausdruck
» > 20, 27 eingefiigt.

29. § 46 Abs. 2 lautet:

,»(2) Eine Direktvergabe ist ausschlieBlich zulédssig, wenn
1. bei Bauvauftriagen der geschitzte Auftragswert 200 000 Euro und

2. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrigen der geschitzte Auftragswert den in § 12 Abs. 1 Z 1
genannten Betrag

nicht erreicht.*

30. Inden §§ 46 Abs. 3 zweiter Satz, 47 Abs. 6 zweiter Satz, 213 Abs. 3 zweiter Satz und 214 Abs. 6 zweiter
Satz wird nach der Wortfolge ,,An Unternchmer,” jeweils die Wortfolge ,bei denen ein
Restrukturierungsverfahren durchgefiihrt wird oder* eingefiigt.
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31. In § 46 erhdlt Abs. 4 die Absatzbezeichnung ,(5)“. Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefiigt:

.(4) Ubersteigt der geschiitzte Auftragswert 50 000 Euro, hat sich der 6ffentliche Auftraggeber um die
Einholung von zumindest drei Angeboten oder unverbindlichen Preisauskiinften zu bemiihen, sofern dem
nicht sachliche Griinde entgegenstehen.*

32.In § 46 Abs. 5 wird nach dem Wort ,,Preisauskiinfte® die Wortfolge ,,sowie das Vorgehen gemif Abs. 4
eingefiigt.

33. § 47 Abs. 2 und 3 lautet:

»(2) Eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung ist ausschlieBlich zuldssig, wenn der
geschitzte Auftragswert

1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrigen den in § 12 Abs. 1 Z 1 genannten Betrag und
2. bei Bauauftragen 2 000 000 Euro
nicht erreicht.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung geméal3 § 64 Abs. 1
und 2 bekannt zu machen. Sofern der 6ffentliche Auftraggeber ein eindeutiges grenziiberschreitendes
Interesse feststellt, hat er die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages
mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemif § 56 bekannt zu machen und gemif
§ 61 bekannt zu geben.*

34. Inden §§ 48 Abs. 13 und 217 Abs. 13 wird die Wortfolge ,,Bundesminister fiir Finanzen* jeweils durch
das Wort ,,Bundeskanzler® ersetzt.

35.In §50 Abs. 1 Z5 und in § 219 Abs. 1 Z 5 entfillt jeweils die Wortfolge ,, , bei Bekanntmachungen in
Osterreich auch die Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems®.

36. In § 51 wird nach der Wortfolge ,,Amt fiir Verdffentlichungen* die Wortfolge ,,der Europdischen Union
(Amt fiir Veroffentlichungen)* eingefiigt.

37. § 54 samt Uberschrift lautet:

»Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen

§ 54. (1) Die Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernechmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung

1. ndhere Festlegungen hinsichtlich der Darstellung, Struktur und Form der Kerndatenquelle sowie
der Standardformulare und der Befiillung der Metadatenfelder erlassen, und

2.zu den in der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 angefiihrten Feldern und
Standardformularen ergénzende Felder und Standardformulare, soweit diese vom Amt fiir
Veroffentlichungen zur Verfiigung gestellt werden, festlegen und die Verwendung derartiger
Felder und Standardformulare fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben gemif diesem Abschnitt
vorschreiben.

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Standardformulare, die tiber die Metadaten und die
Kerndatenquellen zugénglich sind, in einer fiir natiirliche Personen les- und suchbaren Weise anzubieten,
wobei insbesondere die Suche nach einzelnen Kerndaten und nach einer Kombination derselben moglich
sein muss. Dieser Dienst ist vom Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, direkt, uneingeschrinkt
und vollstindig sowie grundsitzlich jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Das Unternehmensserviceportal hat
die Standardformulare mindestens einmal tdglich aktualisiert anzubieten und die Zeitpunkte der
Aktualisierungen auf der Internet-Adresse des Dienstes gemdfl dem zweiten Satz bekannt zu machen. Die
Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch Verordnung ndhere
Vorgaben zur Darstellung der Standardformulare und der Suchfunktion festlegen.*

38. Inden §§ 55 Abs. 2, 63, 224 Abs. 2 und 233 wird das Wort ,.elektronisch® jeweils durch die Wortfolge
,unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars* ersetzz.
39. § 56 samt Uberschrift lautet:

»Bekanntmachungen auf Unionsebene

§ 56. Der offentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene geméf3 Anhang VIII zu
erstellen und dem Amt fiir Ver6ffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars
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unter Beachtung der Vorgaben gemiB Anhang VII elektronisch zu iibermitteln. Als Ubermittlung gilt auch
die Zur-Verfiigung-Stellung der Daten der Bekanntmachungen im Online-Verfahren. Der offentliche
Auftraggeber muss den Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen konnen. Falls Daten online
zur Verfligung gestellt werden, gilt als Absendung die Eintragung der Daten im Online-System.*

40. In § 58 wird die Wortfolge ,,dem Amt fiir Veroffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars fiir Bekanntmachungen* durch die Wortfolge ,.eine freiwillige Bekanntmachung gemaf
§ 56 bekanntmachen und darin‘ ersezzt.

41. § 59 Abs. 1 lautet:

»(1) Der Offentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu
verdffentlichen, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige
Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemd3 Anhang VII zur Verfligung stellt. Der 6ffentliche
Auftraggeber hat die Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren
standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollsténdig zur Verfiigung zu stellen.*

42. Inden §§ 59 Abs. 2, 64 Abs. 2, 229 Abs. 2 und 234 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Metadaten der Kerndaten
von Vergabeverfahren und der Kerndaten fiir Bekanntmachungen® jeweils durch die Wortfolge
,Bekanntmachungen gemilB Abs. 1% ersetzt.

43. Inden §§ 59 Abs. 4, 64 Abs. 5, 229 Abs. 4 und 234 Abs. 5 wird dem Wort ,,bekanntmachen jeweils die
Wortfolge ,gemaBl Abs. 1“ vorangestellt und die Wortfolge ,Metadaten der Kerndaten von
Vergabeverfahren und der Kerndaten fiir Bekanntmachungen® jeweils durch das Wort ,,Bekanntmachung®
ersetzt.

44. In den §§ 61 Abs. 1 und 231 Abs. 1 entfallen jeweils die Wortfolgen ,,,jede abgeschlossene
Rahmenvereinbarung® und ,, , nach Abschluss der Rahmenvereinbarung® und wird nach der Wortfolge ,,die
aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden® jeweils die Wortfolge ,,und deren Auftragswert
50 000 Euro nicht erreicht™ eingefiigt.

45. In den §§ 61 Abs. 4, 62 Abs. 3, 231 Abs. 4 und 232 Abs. 3 wird die Wortfolge ,.den Abschluss von
Rahmenvereinbarungen® jeweils durch die Wortfolge ,,das Ergebnis eines Ideenwettbewerbes® ersetzt.

46. § 62 Abs. 1 lautet:

,»(1) Der offentliche Auftraggeber hat nach Durchfithrung eines Vergabeverfahrens jeden vergebenen
Auftrag und das Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt
sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemél
Anhang VII zur Verfiigung stellt; davon ausgenommen sind Auftrige, die aufgrund von
Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren Auftragswert 50 000 Euro nicht erreicht. Der
offentliche Auftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die Kerndatenquelle
sowie das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer
freien Lizenz vollsténdig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfligung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens
30 Tage nach Zuschlagserteilung bzw. nach Abschluss des Ideenwettbewerbes zu erfolgen.*

47. In den §§ 62 Abs. 2, 66 Abs. 2, 232 Abs. 2 und 237 Abs. 2 wird das Wort ,,gleichzeitig” jeweils durch
das Wort ,,geblindelt” ersetzt.

48. § 64 Abs. 1 lautet:

»(1) Der oOffentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu
verdffentlichen, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige
Standardformular unter Beachtung der Vorgaben geméfl Anhang VII zur Verfiigung stellt. Der 6ffentliche
Auftraggeber hat die Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren
standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstindig zur Verfligung zu stellen. Eine
Bekanntmachung im Beschafferprofil darf nicht vor Verfiigbarkeit der Bekanntmachung gemaf dem ersten
Satz erfolgen. Im Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfiigung-Stellung des Standardformulars
anzugeben.*

49. § 64 Abs. 6 entfillt.

50. § 66 Abs. 1 lautet:

,»(1) Ein 6ffentlicher Auftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens, dessen Auftragswert oder Wertumfang oder Summe der Preisgelder mindestens
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50 000 Euro betrigt, jeden vergebenen Auftrag und das Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes bekannt zu
geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemill Anhang VII zur Verfligung stellt; davon ausgenommen sind Auftrége,
die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren Auftragswert 50 000 Euro nicht
erreicht. Der Offentliche Auftraggeber hat die Metadaten flir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die
Kerndatenquelle sowie das Standardformular fiir Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren
standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstindig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu
stellen. Die Bekanntgabe hat spédtestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung bzw. nach Abschluss des
Ideenwettbewerbes zu erfolgen.*

51. In den §§66 Abs.3 und 237 Abs. 3 entfillt jeweils die Wortfolge ,,,den Abschluss von
Rahmenvereinbarungen®.

52.§ 78 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

,1. der offentliche Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskréftigen Verurteilung des Unternehmers
hat, die einen der folgenden Tatbestéinde betrifft: Wettbewerbsbeschrinkende Absprachen bei
Vergabeverfahren (§ 168b des Strafgesetzbuches — StGB, BGBI. Nr. 60/1974), Mitgliedschaft bei
einer kriminellen Vereinigung oder Organisation (§§ 278 und 278a StGB), Terroristische
Vereinigung, Terroristische Straftaten, Terrorismusfinanzierung oder Ausbildung fiir terroristische
Zwecke (§§ 278b bis 278e StGB), Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme,
Vorteilsannahme zur Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur
Beeinflussung, verbotene Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder
Beauftragten oder Verletzung des Amtsgeheimnisses (§§ 302, 304 bis 310 StGB und § 10 des
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 — UWG, BGBI. Nr. 448/1984), Betrug
(§§ 146 bis 148 StGB), Untreue (§153 StGB), Geschenkannahme (§ 153a StGB),
Forderungsmissbrauch  (§ 153b  StGB), Geldwischerei (§ 165 StGB), Verrat von
Staatsgeheimnissen (§ 252 StGB), Sklaverei, Menschenhandel oder Grenziiberschreitender
Prostitutionshandel (§§ 104, 104a und 217 StGB), Aufforderung zu mit Strafe bedrohten
Handlungen und Gutheifung mit Strafe bedrohter Handlungen (§282 StGB) bzw. einen
entsprechenden Straftatbestand gemill den Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer
seinen Sitz hat, oder

2. ein Restrukturierungsverfahren durchgefiihrt wird oder iiber das Vermogen des Unternehmers ein
Insolvenzverfahren er6ffnet oder mangels kostendeckenden Vermdgens kein Insolvenzverfahren
eroffnet wurde, oder*

53.In § 78 Abs. 1 wird in Z 11 lit. ¢ der Punkt durch den Ausdruck ,, , oder ersetzt und es wird folgende
Z 12 angefiigt:

,,12. der 6ffentliche Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskriftigen Entscheidung eines Gerichtes oder
einer Verwaltungsbehdrde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer
sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, durch die der Unternechmer von der
Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde.*

54. Der Text des § 79 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1)*; folgender Abs. 2 wird angefiigt:
»(2) Abweichend von Abs.1 muss die Eignung hinsichtlich der Zuverldssigkeit und
Leistungsfihigkeit gemal § 80 Abs. 1 Z 2 bis 4
1. spatestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Vorlage oder Vervollstindigung von
Nachweisen gemaf3 § 80 Abs. 3 gesetzten Frist,
2. spatestens zum Zeitpunkt des Zugriffes des 6ffentlichen Auftraggebers auf eine Datenbank gemaf
§ 80 Abs. 5, oder
3. spitestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Méngelbehebung betreffend die Eignung
gesetzten Frist
vorliegen.*

55. In § 80 Abs. 2 lautet der zweite Satz:

,»Im Unterschwellenbereich ist der Bewerber oder Bieter jedenfalls auch zur Vorlage einer Erklérung
dariiber, dass er die vom offentlichen Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfiillt und die
festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen kann (Eigenerklarung), berechtigt; im
Oberschwellenbereich bedarf es dazu einer Festlegung des 6ffentlichen Auftraggebers.*
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56. In § 80 Abs. 3 wird im zweiten Satz nach dem Wort ,,Auftragen” die Wortfolge ,, , ausgenommen solchen
gemil § 155 Abs. 3 Z 1 oder § 155 Abs. 4 Z 1, eingefiigt und entfillt die Wortfolge ,,bzw. vor Abschluss
der Rahmenvereinbarung*.

57. Inden §§ 82 Abs. 3 und 253 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,Bundesministers fiir Finanzen* jeweils durch
die Wortfolge ,,Amtes fiir Betrugsbekdmpfung* ersezzt.

58. § 83 Abs. 2 Z 2 lautet:

2. er umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehdrden und dem
offentlichen Auftraggeber an der Klarung aller Tatsachen und Umstinde betreffend die Straftat
oder Verfehlung und den dadurch verursachten Schaden mitgewirkt hat, und*

59. Nach § 83 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

,»(2a) Liegt bei einem Unternehmer der Ausschlussgrund gemaf3 § 78 Abs. 1 Z 4 vor, ohne dass bereits
eine rechtskréftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung vorliegt, gilt Abs. 2 Z 1 nicht und Abs. 2 Z 2
mit der Maligabe, dass die aktive Zusammenarbeit laufend erfolgt. Weist der Unternehmer die
Zuverldssigkeit gemédl dem ersten Satz nach, diirfen dieselben Anhaltspunkte fiir das Vorliegen des
Ausschlussgrundes gemil § 78 Abs. 1 Z 4 nicht fiir einen Ausschluss gemil3 § 78 Abs. 1 Z 5 beriicksichtigt
werden.*

60. § 83 Abs. 4 lautet:

»(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
kann wiéhrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverldssigkeit nicht
gemif Abs. 2, 2a und 3 glaubhaft machen.*

61. In § 83 Abs. 5 sowie § 254 Abs. 5 wird die Wortfolge ,,Abs. 2 und 3 jeweils durch die Wortfolge
,Abs. 2, 2a und 3 ersetzt.

62. Inden §§ 91 Abs. 1 und 262 Abs. 1 entfdllt jeweils die Wortfolge ,,und welche Vergabekontrollbehorde
fiir die Kontrolle dieses Vergabeverfahrens zustindig ist” und es wird jeweils folgender Satz angefiigt:

»Weiters sind die fiir die Kontrolle dieses Vergabeverfahrens zustindige Vergabekontrollbehdrde sowie
jene Informationen anzugeben, die es einem Antragsteller ermoglichen, die Hohe der fiir einen Antrag zur
Kontrolle des Vergabeverfahrens zu entrichtenden Gebiihr (gegebenenfalls je Los) zu berechnen.*

63. $ 91 Abs. 4 und 5 lauten:

»(4) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und
wirtschaftlich giinstigsten Angebot oder dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden soll. Der
Zuschlag ist grundsétzlich dem aus der Sicht des 6ffentlichen Auftraggebers technisch und wirtschaftlich
giinstigsten Angebot zu erteilen, das aufgrund des besten Preis-Leistungs-Verhiltnisses entweder anhand
eines Kostenmodells oder anhand von bekannt gegebenen Zuschlagskriterien zu ermitteln ist. Ein Zuschlag
auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis ist nur zuldssig, sofern es sich um eindeutig und vollstindig
beschriebene Leistungen handelt.

(5) Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der offentliche Auftraggeber qualititsbezogene
umweltgerechte, nachhaltige, soziale, innovationsbezogene oder die Teilnahme von kleineren und mittleren
Unternehmern fordernde Aspekte im Sinne des § 20 Abs. 5 bis 8 bei der Beschreibung der Leistung, der
Festlegung der technischen Spezifikationen, der Eignungs- oder der Zuschlagskriterien oder bei der
Festlegung der Bedingungen fiir die Ausfiihrung des Auftrages festzulegen:

1.bei Dienstleistungen — insbesondere bei geistigen Dienstleistungen —, die im
Verhandlungsverfahren geméf § 34 Z 2 bis 4 vergeben werden sollen, oder

2.bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und
Sozialbereich geméfl Anhang XVI, oder

3.bei Verkehrsdiensten im o6ffentlichen StraBenpersonenverkehr gemiB dem Offentlichen
Personennah- und Regionalverkehrsgesetz 1999 — OPNRV-G 1999, BGBI. I Nr. 204/1999, wobei
hier soziale Aspekte zu beriicksichtigen sind, oder

4. bei der Beschaffung von Lebensmitteln, oder

. bei Gebéudereinigungsdienstleistungen, oder

6. bei Bewachungsdienstleistungen.*

9,1
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64. § 91 Abs. 6 entfillt; die Abs. 7 bis 9 erhalten die Absatzbezeichnung ,,(6)* bis ,,(8)".

66. § 95 samt Uberschrift lautet:

»Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Liefer- und Dienstleistungsauftriigen
im Oberschwellenbereich

§95. (1) Der offentliche Auftraggeber hat bei der Vergabe von Lieferauftrigen im
Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass die beschafften Waren den in Anhang XIV genannten
Anforderungen an die Energieeffizienz entsprechen, aufer dies ist technisch nicht durchfiihrbar.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat bei der Vergabe von Dienstleistungsauftrigen im
Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass bei der Erbringung der betreffenden Dienstleistungen
ausschlieBlich Waren verwendet werden, die die in Anhang XIV genannten Anforderungen an die
Energieeffizienz erfiillen, auB3er dies ist technisch nicht durchfiihrbar. Diese Anforderung gilt nur fiir neue
Waren, die von Dienstleistern ausschlieBlich oder teilweise zur Erbringung der betreffenden
Dienstleistungen erworben werden.

(3) Die Verpflichtungen gemiBl Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn sie die 6ffentliche Sicherheit
untergraben oder die Reaktion auf Notlagen im Bereich der offentlichen Gesundheit beeintrachtigen
wiirden. Die Verpflichtungen geméfl Abs. 1 und 2 gelten fiir Auftrage des Bundes nur insoweit, wie ihre
Anwendung nicht im Gegensatz zu der Art und dem Hauptziel der Tatigkeiten des Bundesheeres steht.*

67. In § 100 erhalten die Abs. 3 bis 6 die Absatzbezeichnungen ,,(4) bis ,(7)“. Nach Abs. 2 wird folgender
Abs. 3 eingefiigt:

,»(3) Sofern nicht Abs. 2 Z 2 oder § 5S¢ Abs. 3 Z 1 oder 3 des Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetzes
—FWBG, BGBI. Nr. 392/1977, anwendbar ist, gelten abweichend von Abs. 2 fiir Lieferauftrage iber Agrar-
und Lebensmittelerzeugnisse folgende Zahlungsfristen:

1. Bei Festlegung einer regelmafigen Lieferung in der Ausschreibung darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméfl § 5Sb Z4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemif § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist vorzusehen, dass die Frist mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraumes oder mit dem Tag der
Festlegung des zu zahlenden Betrages fiir den jeweiligen Lieferzeitraum beginnt, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spétere ist; die Frist darf unabhingig davon spétestens einen Monat nach
Beginn des jeweiligen Lieferzeitraumes beginnen.

2. Wenn in der Ausschreibung keine regelméafBige Lieferung festgelegt ist, darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemal § 5b Z 4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemif § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist vorzusehen, dass die Frist mit dem Tag der Lieferung oder mit dem Tag der Festlegung des
zu zahlenden Betrages beginnt, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spétere ist.

3. Ist in der Ausschreibung vorgesehen, dass der 6ffentliche Auftraggeber den zu zahlenden Betrag
festlegt, ist die Zahlungsfrist
a) abweichend von Z 1 mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraums und
b) abweichend von Z 2 mit dem Tag der Lieferung
festzulegen.*

68. In § 100 Abs. 7 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 5“ durch den Verweis ,,Abs. 1 bis 6° ersetzt.

69. In § 111 erhalten die Abs. 3 bis 7 die Absatzbezeichnungen ,,(4) bis ,,(8)“. Nach Abs. 2 wird folgender
Abs. 3 eingefiigt:

,»(3) Sofern nicht Abs. 2 Z 2 oder § 5¢ Abs. 3 Z 1 oder 3 FWBG anwendbar ist, sind abweichend von
Abs. 2 im Leistungsvertrag flir Lieferauftrage tiber Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse bei sonstiger
Nichtigkeit folgende Bedingungen beziiglich Zahlungsfristen zu beachten:

1. Bei Festlegung einer regelméifligen Lieferung im Leistungsvertrag darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméB § 5b Z 4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemaf3 § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist festzulegen, dass die Frist mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraumes oder mit dem Tag der
Festlegung des zu zahlenden Betrages fiir den jeweiligen Lieferzeitraum beginnt, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spétere ist; die Frist darf unabhéngig davon spétestens einen Monat nach
Beginn des jeweiligen Lieferzeitraumes beginnen.

2. Wenn im Leistungsvertrag keine regelméBige Lieferung festgelegt ist, darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméll § 5Sb Z4 FWBG 30 Tage und bei



9 von 57

sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemaf3 § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist festzulegen, dass die Frist mit dem Tag der Lieferung oder mit dem Tag der Festlegung des
zu zahlenden Betrages beginnt, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spétere ist.

3. Ist im Leistungsvertrag vorgesehen, dass der offentliche Auftraggeber den zu zahlenden Betrag
festlegt, ist die Zahlungsfrist

a) abweichend von Z 1 mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraums und
b) abweichend von Z 2 mit dem Tag der Lieferung
festzulegen.*

70.In§ 111 Abs. 7 und 8 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 5 jeweils durch den Verweis ,,Abs. 1 bis 6 ersetzt.

71. In den §§ 118 Abs. 1 und 285 Abs. 1 wird nach der Wortfolge ,,Waren, Bau- oder Dienstleistungen*
Jjeweils die Wortfolge ,,samt der fiir deren Funktionalitit erforderlichen Nebenleistungen oder -produkte®

eingefiigt.

72. Inden §§ 121 Abs. 5 und 288 Abs. 5 wird die Wortfolge ,,Ware, Bau- oder Dienstleitung® jeweils durch
die Wortfolge ,Ware, Bau- oder Dienstleistung samt der fiir deren Funktionalitit erforderlichen
Nebenleistungen oder -produkte* ersezzt.

73. § 122 Abs. 3 lautet:

,»(3) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und darf,
sofern nicht sachliche Griinde fiir eine Unterschreitung vorliegen, nicht unter drei liegen. Die festgelegte
Anzahl muss einen echten Wettbewerb gewihrleisten und hat den besonderen Erfordernissen der zur
Ausfithrung gelangenden Leistung Rechnung zu tragen. Der 6ffentliche Auftraggeber hat die Griinde fiir
eine Unterschreitung festzuhalten.*

73a. Inden §§ 138 Abs. 3 und 301 Abs. 2 entfillt jeweils die Wortfolge ,, , die fiir den Nachweis der Eignung
des Bieters nicht erforderlich sind, “ und es wird folgender Satz angefiigt:

,,Bel Ablehnugg eines Subunternehmers kann der Bieter diesen ersetzen, sofern es dadurch nicht zu einer
wesentlichen Anderung des Angebotes kommt.*

74. § 138 Abs. 4 wird folgender Satz angefiigt:

»Insbesondere kann der 6ffentliche Auftraggeber das Angebot bei Fehlen jeglicher Bezugnahme auf die
Eignung ausscheiden, ohne vorher vom Bieter eine Aufklarung verlangen zu miissen.*

75. In § 143 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort ,Rahmenvereinbarung* die Wortfolge ,,geméB § 155 Abs. 3¢
und nach dem Wort ,Beschaffungssystems* die Wortfolge ,,mit einem einzigen zugelassenen Teilnehmer*

eingefiigt.
76. § 144 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

»Keine Stillhaltefrist besteht, wenn eine Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll.

77.In § 147 Abs. 1 entfillt der Ausdruck ,, , Uiber jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung*.
78.In § 147 Abs. 1 Z 2 entfillt der Ausdruck ,, , der Rahmenvereinbarung*.

79.In § 147 Abs. 1 Z 5 entfillt der Ausdruck ,,bzw. den Anteil an der Rahmenvereinbarung®.
80. In § 147 Abs. 1 Z 7 entfillt der Ausdruck ,, , den Abschluss einer Rahmenvereinbarung®.

81. Inden §§ 147 Abs. 4, 309 Abs. 2, 358 Abs. 3 und 5, 360 Abs. 2 bis 4 und 362 wird die Wortfolge ,,dem
Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und*“ jeweils durch die Wortfolge ,der
Bundesministerin fiir ersetzt.

82. Inden §§ 147 Abs. 4 und 309 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,dessen Anfrage® jeweils durch die Wortfolge
»deren Anfrage® ersetzt.

83. In § 150 Abs. 2 dritter Satz wird nach der Wortfolge ,nicht offenen Verfahren und dem Wort
,»,Verhandlungsverfahren® jeweils die Wortfolge ,,im Unterschwellenbereich® eingefiigt.
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84. In § 151 Abs. 1 wird nach der Zeichenfolge ,,21 bis 23 die Zeichenfolge ,, , 26, 27 eingefiigt, die
Zeichenfolge ,,,91 Abs. 1 bis 8 durch die Zeichenfolge ,,,91 Abs. 1 bis 7“ ersetzt und nach der
Zeichenfolge ,,106 die Zeichenfolge ,, , 107 eingefiigt.

85. In § 151 Abs. 2 wird nach der Zeichenfolge ,21 bis 23“ die Zeichenfolge ,, , 26, 27° eingefiigt und die
Zeichenfolge ,91 Abs. 1 bis 8 durch die Zeichenfolge ,91 Abs. 1 bis 7 ersetzt.

86. In § 151 Abs. 2 wird die Zeichenfolge ,, , 61 Abs. 1, 67, 68 durch die Zeichenfolge ,, , 61, 62, 66 bis
68 ersetzt, der Ausdruck ,, , 4b, 5 und 6 durch den Ausdruck ,, , 4b und 5 ersetzt und der Ausdruck ,, , 61
Abs. 1, der 4. Teil* durch den Ausdruck ,, , 61, 62, 66, der 4. Teil* ersetzt.

87. § 151 Abs. 6 lautet:

,,(0) Besondere Dienstleistungsauftrige konnen im Wege einer Direktvergabe gemi3 § 46 bis zu
einem geschétzten Auftragswert von 200 000 Euro und im Wege einer Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung gemél § 47 bis zu einem geschétzten Auftragswert von 300 000 Euro vergeben werden.*

88. Inden §§ 153 Z 1 und 314 Abs. 1 Z 1 entfdllt jeweils die Wortfolge ,,ohne Zuschlagserteilung®.

89. § 154 Abs. 3 lautet:

»(3) Die §§ 143 bis 145 gelten mit der MaBigabe, dass bei Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit
mehreren Unternehmern in der Zuschlagsentscheidung auch die Merkmale und Vorteile aller erfolgreichen
Angebote sowie gegebenenfalls auch die Griinde fiir eine Reihung der Unternehmer, mit denen die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, bekannt zu geben sind.*

90. § 154 Abs. 4 entfdllt; die Abs. 5 und 6 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(4)* und ,,(5)".

91. Inden §§ 156 Abs. 2 und 317 Abs. 2 wird nach der Wortfolge ,,durchgefiihrt wird* jeweils die Wortfolge
» » eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen wird* und nach der Wortfolge ,.erteilt werden soll,” jeweils
die Wortfolge ,bzw. der oder die Unternehmer, mit dem bzw. denen die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen werden soll,” eingefiigt.

92.In§ 178 Abs. 1 Z 14 wird die Wortfolge ,,Z 4, 6 und 7 WAG 2007 durch die Wortfolge ,,Z 5, 7 und 8
WAG 2018 ersetzt.

93.In § 178 Abs. 1 wird nach Z 21 folgende Z 21a eingefiigt:

»21a. Auftrige an die Kommission, die gemiB den Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union, ABIL. Nr.L
2024/2509 vom 26.09.2024, als zentrale Beschaffungsstelle gehandelt oder ein gemeinsames
Vergabeverfahren durchgefiihrt hat,*

94.In § 178 Abs. 1 Z 29 wird die Zeichenfolge ,, ,und* durch einen Beistrich ersetzt.
95.In § 178 Abs. 1 Z 30 wird der Punkt durch das Wort ,und* ersetzt.

96. § 178 Abs. 1 wird folgende Z 31 angefiigt:

,»31. Auftrage, die von Sektorenauftraggebern vergeben werden und die Erbringung von nicht-
kommerziellen Busverkehrsdiensten im Gebiet der Regionen, die im Zusténdigkeitsbereich des
Verkehrsverbundes Ost-Region liegen, sowie in der Region, die im Zusténdigkeitsbereich des
Oberdsterreichischen Verkehrsverbunds liegt, ermdglichen.*

97. § 183 Abs. 2 lautet:

,»(2) Ein Sektorenauftraggeber im Sinne des Abs. 1 hat jeden vergebenen Auftrag gemil § 225 bekannt
zu geben. Die Bekanntgabe ist dem Amt fiir Verdffentlichungen unter Verwendung des einschlégigen
Standardformulars spatestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung bekannt zu geben. § 231 Abs. 4 und 5 sind
sinngemdf3 anzuwenden. Dartiber hinaus hat ein Sektorenauftraggeber gemal Abs. 1 jeden vergebenen
Auftrag bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das
einschldgige Standardformular unter Beachtung der Vorgaben geméll Anhang VII zur Verfiigung stellt;
davon ausgenommen sind Auftrige, die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden. Der
Sektorenauftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die Kerndatenquelle
sowie das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer
freien Lizenz vollsténdig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens
48 Tage nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.*
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98. Inden §§ 184 Abs. 4, 5und 7, 329 Abs. 3, 359 Abs. 4 sowiein § 380 Abs. 1 Z 3 und 4 wird die Wortfolge
»Digitalisierung und Wirtschaftsstandort™ jeweils durch die Wortfolge ,,Wirtschaft, Energie und
Tourismus* ersetzt.

99. In § 184 Abs. 4 fiinfter Satz wird das Wort ,,zur* durch das Wort ,,zu” ersetzt.

100. In § 184 Abs. 4 und 5 wird die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Europa, Integration und AuBeres*
Jeweils durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir européische und internationale Angelegenheiten®
ersetzt.

101. Inden §§ 184 Abs. 4 und 5, 360 Abs. 5 und 380 Abs. 1 Z 1, 5, 7 und 8 sowie Abs. 2 wird die Wortfolge
»der Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und® jeweils durch die Wortfolge ,,die
Bundesministerin fiir* ersezzt.

101a. In § 188 Abs. 5 und § 189 Abs. 6 lautet jeweils der zweite Satz:

,Fur die Wahl des Verfahrens zur Vergabe von Auftrdgen im Unterschwellenbereich gilt als geschatzter
Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.*

102. § 193 Abs. 5 lautet:

»(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit und Nachhaltigkeit der Leistung Bedacht zu
nehmen. Dies kann insbesondere durch die Beriicksichtigung okologischer Aspekte (wie etwa
Energieeffizienz, Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz, Reduktion der
Flacheninanspruchnahme, Prioritét der Lebenszykluskosten) oder des Tierschutzes bei der Beschreibung
der Leistung, der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Eignungs-
oder Zuschlagskriterien oder von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.*

103. § 199 Abs. 2 lautet:

,»(2) Ein Interessenkonflikt liegt jedenfalls dann vor, wenn Mitarbeiter
1. eines Sektorenauftraggebers,
2. einer vergebenden Stelle oder
3. eines Unternehmers, der Nebenbeschaffungstitigkeiten fiir einen Sektorenauftraggeber ausfiihrt,

an der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens
nehmen koénnen und direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges personliches
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhingigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens
beeintrachtigen konnte.

104. § 212 lautet:

,»8 212. (1) Der Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe von Auftrdgen im Unterschwellenbereich
frei zwischen dem offenen Verfahren, dem nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, dem
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, der Rahmenvereinbarung, dem dynamischen
Beschaffungssystem, dem wettbewerblichen Dialog und der Innovationspartnerschaft wahlen.

(2) Auftrige konnen im Unterschwellenbereich im nicht offenen Verfahren ohne vorherige
Bekanntmachung oder im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben werden,
sofern dem Sektorenauftraggeber geniigend geeignete Unternehmer bekannt sind, um einen freien und
lauteren Wettbewerb sicherzustellen, und wenn

1. bei Bauauftragen der geschitzte Auftragswert 2 000 000 Euro und
2. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrigen der geschétzte Auftragswert 150 000 Euro
nicht erreicht.*

105. In den §§ 213 Abs. 1 und 214 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck ,,193 Abs. 1 bis 4 und 9 jeweils der
Ausdruck ,, , 199, 200 eingefiigt.

106. § 213 Abs. 2 lautet:

,»(2) Eine Direktvergabe ist ausschlieBlich zulédssig, wenn
1. bei Bauauftragen der geschitzte Auftragswert 200 000 Euro und
2. bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen der geschétzte Auftragswert 150 000 Euro
nicht erreicht.*
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107. In § 213 erhdlt Abs. 4 die Absatzbezeichnung ,,(5)*. Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefiigt:

.(4) Ubersteigt der geschiitzte Auftragswert 50 000 Euro, hat sich der Sektorenauftraggeber um die
Einholung von zumindest drei Angeboten oder unverbindlichen Preisauskiinften zu bemiihen, sofern dem
nicht sachliche Griinde entgegenstehen.*

108. In § 213 Abs. 5 wird nach dem Wort ,Preisauskiinfte” die Wortfolge ,,sowie das Vorgehen geméaf
Abs. 4 eingefiigt.

109. § 214 Abs. 2 und 3 lautet:

»(2) Eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung ist ausschlieBlich zuldssig, wenn der
geschitzte Auftragswert

1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen 200 000 Euro und
2. bei Bauauftragen 2 000 000 Euro
nicht erreicht.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemaf3 § 234 Abs. 1
und 2 bekannt zu machen. Sofern der Sektorenauftraggeber ein eindeutiges grenziiberschreitendes Interesse
feststellt, hat er die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages mittels einer
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemiB § 225 bekannt zu machen und gemé8 § 231 bekannt
zu geben.”

110.1In § 219 Abs. 1 Z 6 entfiillt die Wortfolge ,, , bei Bekanntmachungen in Osterreich auch die Einstellung
des Priifsystems®.

111. § 223 samt Uberschrift lautet:

»Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen

§ 223. (1) Die Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung
1. ndhere Festlegungen hinsichtlich der Darstellung, Struktur und Form der Kerndatenquelle sowie
der Standardformulare und der Befiillung der Metadatenfelder erlassen, und
2.zu den in der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 angefiihrten Feldern und
Standardformularen ergénzende Felder und Standardformulare, soweit diese vom Amt fiir
Veroffentlichungen zur Verfiigung gestellt werden, festlegen und die Verwendung derartiger
Felder und Standardformulare fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben gemif diesem Abschnitt
vorschreiben.

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Standardformulare, die tiber die Metadaten und die
Kerndatenquellen zugénglich sind, in einer fiir natiirliche Personen les- und suchbaren Weise anzubieten,
wobei insbesondere die Suche nach einzelnen Kerndaten und nach einer Kombination derselben moglich
sein muss. Dieser Dienst ist vom Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, direkt, uneingeschrinkt
und vollstindig sowie grundsitzlich jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Das Unternehmensserviceportal hat
die Standardformulare mindestens einmal tdglich aktualisiert anzubieten und die Zeitpunkte der
Aktualisierungen auf der Internet-Adresse des Dienstes gemdf3 dem zweiten Satz bekannt zu machen. Die
Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch Verordnung ndhere
Vorgaben zur Darstellung der Standardformulare und der Suchfunktion festlegen.*

112. § 225 samt Uberschrift lautet:
»Bekanntmachungen auf Unionsebene

§ 225. Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene geméf3 Anhang VIII zu
erstellen und dem Amt fiir Ver6ffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars
unter Beachtung der Vorgaben gemiB Anhang VII elektronisch zu iibermitteln. Als Ubermittlung gilt auch
die Zur-Verfiigung-Stellung der Daten der Bekanntmachungen im Online-Verfahren. Der
Sektorenauftraggeber muss den Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen kdnnen. Falls Daten
online zur Verfiigung gestellt werden, gilt als Absendung die Eintragung der Daten im Online-System.*

112a. In § 227 wird die Wortfolge ,,dem Amt fiir Veroffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars fiir Bekanntmachungen® durch die Wortfolge ,,eine freiwillige Bekanntmachung geméf
§ 225 bekanntmachen und darin® ersetzt.
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113. § 229 Abs. I lautet:

,(1) Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu verdffentlichen,
indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemi3 Anhang VII zur Verfiigung stellt. Der Sektorenauftraggeber hat die
Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstdndig zur Verfligung zu stellen.*

114. § 232 Abs. I lautet:

,»(1) Der Sektorenauftraggeber hat nach Durchfithrung eines Vergabeverfahrens jeden vergebenen
Auftrag und das Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt
sowie die Kerndatenquelle und das einschlagige Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemaf
Anhang VII zur Verfiigung stellt; davon ausgenommen sind Auftrige, die aufgrund von
Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren Auftragswert 50 000 Euro nicht erreicht. Der
Sektorenauftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die Kerndatenquelle
sowie das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer
freien Lizenz vollsténdig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens
30 Tage nach Zuschlagserteilung bzw. nach Abschluss des Ideenwettbewerbes zu erfolgen.*

115. § 234 Abs. 1 lautet:

,»(1) Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu verdffentlichen,
indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemi3 Anhang VII zur Verfiigung stellt. Der Sektorenauftraggeber hat die
Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstindig zur Verfiigung zu stellen. Eine Bekanntmachung im
Beschafferprofil darf nicht vor Verfiigbarkeit der Bekanntmachung gemél dem ersten Satz erfolgen. Im
Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfiigung-Stellung des Standardformulars anzugeben.*

116. § 234 Abs. 6 entfiillt.

117. § 237 Abs. 1 lautet:

»(1) Ein Sektorenauftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens, dessen Auftragswert oder Wertumfang oder Summe der Preisgelder mindestens
50 000 Euro betragt, jeden vergebenen Auftrag und das Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes bekannt zu
geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemill Anhang VII zur Verfligung stellt; davon ausgenommen sind Auftrége,
die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren Auftragswert 50 000 Euro nicht
erreicht. Der Sektorenauftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die
Kerndatenquelle sowie das Standardformular fiir Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren
standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstindig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu
stellen. Die Bekanntgabe hat spatestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung bzw. nach Abschluss des
Ideenwettbewerbes zu erfolgen.*

118. § 249 Abs. 1 lautet:

,»(1) Der Sektorenauftraggeber hat — unbeschadet des Abs. 6 — einen Unternehmer jederzeit von der
Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieBen, wenn

1. der Sektorenauftraggeber Kenntnis von einer rechtskréiftigen Verurteilung des Unternehmers hat,
die einen der folgenden Tatbestinde betrifft: Wettbewerbsbeschrinkende Absprachen bei
Vergabeverfahren (§ 168b StGB), Mitgliedschaft bei einer kriminellen Vereinigung oder
Organisation (§§ 278 und 278a StGB), Terroristische Vereinigung, Terroristische Straftaten,
Terrorismusfinanzierung oder Ausbildung fiir terroristische Zwecke (§§ 278b bis 278e StGB),
Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsannahme zur
Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, verbotene
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten oder
Verletzung des Amtsgeheimnisses (§§ 302, 304 bis 310 StGB und § 10 UWG), Betrug (§§ 146 bis
148 StGB), Untreue (§ 153 StGB), Geschenkannahme (§ 153a StGB), Forderungsmissbrauch
(§ 153b StGB), Geldwischerei (§ 165 StGB), Verrat von Staatsgeheimnissen (§ 252 StGB),
Sklaverei, Menschenhandel oder Grenziiberschreitender Prostitutionshandel (§§ 104, 104a und
217 StGB), Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheifung mit Strafe
bedrohter Handlungen (§ 282 StGB) bzw. einen entsprechenden Straftatbestand gemif3 den
Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, oder
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2. der Sektorenauftraggeber Kenntnis von einer rechtskréftigen Entscheidung eines Gerichtes oder
einer Verwaltungsbehdrde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer
sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, durch die der Unternehmer von der
Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde.

Der Sektorenauftraggeber hat einen Unternehmer, der keine natiirliche Person ist, von der Teilnahme am
Vergabeverfahren auszuschlielen, wenn die Voraussetzung der Z 1 in Bezug auf eine Person erfiillt ist, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers ist oder die darin Vertretungs-
, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat.*

119. § 249 Abs. 2 Z 1 lautet:

,,1. ein Restrukturierungsverfahren durchgefiihrt wird oder iiber das Vermdgen des Unternehmers ein
Insolvenzverfahren er6ffnet oder mangels kostendeckenden Vermdgens kein Insolvenzverfahren
eroffnet wurde, oder*

120. Der Text des § 250 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1)*; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Abweichend von Abs.1 muss die Eignung hinsichtlich der Zuverldssigkeit und
Leistungsfahigkeit gemal § 251 Abs. 1 Z 2 bis 4
1. spétestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Vorlage oder Vervollstindigung von
Nachweisen gemial3 § 251 Abs. 3 gesetzten Frist,

2. spétestens zum Zeitpunkt des Zugriffes des Sektorenauftraggebers auf eine Datenbank gemél
§ 251 Abs. 5, oder

3. spitestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Mangelbehebung zur Aufklarung von Méngeln
betreffend die Eignung gesetzten Frist

vorliegen.*

121. In § 251 Abs. 3 wird im zweiten Satz nach dem Wort ,,Auftrigen die Wortfolge ,, , ausgenommen
solchen aufgrund von Rahmenvereinbarungen ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb,” eingefiigt und
entfdllt die Wortfolge ,,bzw. vor Abschluss der Rahmenvereinbarung*.

122. § 254 Abs. 2 Z 2 lautet:

2. er umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehdrden und dem
Sektorenauftraggeber an der Klarung aller Tatsachen und Umstidnde betreffend die Straftat oder
Verfehlung und den dadurch verursachten Schaden mitgewirkt hat, und*

123. Nach § 254 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

»(2a) Liegt bei einem Unternehmer der Ausschlussgrund geméal3 § 249 Abs. 2 Z 3 vor, ohne dass
bereits eine rechtskriftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung vorliegt, gilt Abs. 2 Z 1 nicht und
Abs. 2 Z 2 mit der Malfigabe, dass die aktive Zusammenarbeit laufend erfolgt. Weist der Unternehmer die
Zuverldssigkeit gemédl dem ersten Satz nach, diirfen dieselben Anhaltspunkte fiir das Vorliegen des
Ausschlussgrundes gemil § 249 Abs.2 Z 3 nicht fiir einen Ausschluss gemil §249 Abs.2 Z4
beriicksichtigt werden.

124. § 254 Abs. 4 lautet:

»(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
kann wiéhrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverldssigkeit nicht
gemif Abs. 2, 2a und 3 glaubhaft machen.*

125. § 262 Abs. 3 und 4 lauten:

»(3) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und
wirtschaftlich giinstigsten Angebot oder dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden soll. Der
Zuschlag ist grundsdtzlich dem aus der Sicht des Sektorenauftraggebers technisch und wirtschaftlich
giinstigsten Angebot zu erteilen, das aufgrund des besten Preis-Leistungs-Verhiltnisses entweder anhand
eines Kostenmodells oder anhand von bekannt gegebenen Zuschlagskriterien zu ermitteln ist. Ein Zuschlag
auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis ist nur zuldssig, sofern es sich um eindeutig und vollstindig
beschriebene Leistungen handelt.

(4) Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der Sektorenauftraggeber qualititsbezogene
umweltgerechte, nachhaltige, soziale, innovationsbezogene oder die Teilnahme von kleineren und mittleren
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Unternehmern fordernde Aspekte im Sinne des § 193 Abs. 5 bis 8 bei der Beschreibung der Leistung, der
Festlegung der technischen Spezifikationen, der Eignungs- oder der Zuschlagskriterien oder bei der
Festlegung der Bedingungen fiir die Ausfiihrung des Auftrages festzulegen:
1. bei geistigen Dienstleistungen, oder
2.bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und
Sozialbereich geméafl Anhang XVI, oder
3. bei Verkehrsdiensten im 6ffentlichen StraBenpersonenverkehr gemiB dem OPNRV-G 1999, wobei
hier soziale Aspekte zu beriicksichtigen sind, oder

4. bei der Beschaffung von Lebensmitteln, oder
5. bei Gebaudereinigungsdienstleistungen, oder
6. bei Bewachungsdienstleistungen.*

126. § 262 Abs. 5 entfdllt; die Abs. 6 bis 8 erhalten die Absatzbezeichnung ,,(5) bis ,,(7)*.
128. § 265 samt Uberschrift lautet:

»Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Liefer- und Dienstleistungsauftriigen
im Oberschwellenbereich

§265. (1) Der Sektorenauftraggeber hat bei der Vergabe von Lieferauftrigen im
Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass die beschafften Waren den in Anhang XIV genannten
Anforderungen an die Energieeffizienz entsprechen, aufler dies ist technisch nicht durchfiihrbar.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat bei der Vergabe von Dienstleistungsauftrigen im
Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass bei der Erbringung der betreffenden Dienstleistungen
ausschlieflich Waren verwendet werden, die die in Anhang XIV genannten Anforderungen an die
Energieeffizienz erfiillen, auler dies ist technisch nicht durchfiihrbar. Diese Anforderung gilt nur fiir neue
Waren, die von Dienstleistern ausschlieBlich oder teilweise zur Erbringung der betreffenden
Dienstleistungen erworben werden.

(3) Die Verpflichtungen gemil Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn sie die o6ffentliche Sicherheit
untergraben oder die Reaktion auf Notlagen im Bereich der offentlichen Gesundheit beeintrachtigen
wiirden. Die Verpflichtungen gemal Abs. 1 und 2 gelten fiir Auftrage des Bundes nur insoweit, wie ihre
Anwendung nicht im Gegensatz zu der Art und dem Hauptziel der Tatigkeiten des Bundesheeres steht.*

129. In § 269 erhalten die Abs. 3 bis 6 die Absatzbezeichnungen ,,(4)* bis ,(7)*. Nach Abs. 2 wird folgender
Abs. 3 eingefiigt:

,»(3) Abweichend von Abs. 2 gelten fiir Lieferauftrige tiber Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse
folgende Zahlungsfristen:

1. Bei Festlegung einer regelmafigen Lieferung in der Ausschreibung darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméfl § 5Sb Z4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemdf3 § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist vorzusehen, dass die Frist mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraumes oder mit dem Tag der
Festlegung des zu zahlenden Betrages fiir den jeweiligen Lieferzeitraum beginnt, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spétere ist; die Frist darf unabhidngig davon spétestens einen Monat nach
Beginn des jeweiligen Lieferzeitraumes beginnen.

2. Wenn in der Ausschreibung keine regelmafige Lieferung festgelegt ist, darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméfl § 5Sb Z4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemif § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist vorzusehen, dass die Frist mit dem Tag der Lieferung oder mit dem Tag der Festlegung des
zu zahlenden Betrages beginnt, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spétere ist.

3. Ist in der Ausschreibung vorgesehen, dass der Sektorenauftraggeber den zu zahlenden Betrag
festlegt, ist die Zahlungsfrist

a) abweichend von Z 1 mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraums und
b) abweichend von Z 2 mit dem Tag der Lieferung
festzulegen.*

130. In § 269 Abs. 7 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 5 durch den Verweis ,,Abs. 1 bis 6 ersetzt.
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131. In § 278 erhalten die Abs. 3 bis 7 die Bezeichnung ,,(4)* bis ,,(8)“; nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3
eingefiigt:

»(3) Abweichend von Abs.2 sind im Leistungsvertrag fiir Lieferauftrige iiber Agrar- und
Lebensmittelerzeugnisse bei sonstiger Nichtigkeit folgende Bedingungen beziiglich Zahlungsfristen zu
beachten:

1. Bei Festlegung einer regelméifligen Lieferung im Leistungsvertrag darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméB § 5b Z 4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemaf3 § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist festzulegen, dass die Frist mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraumes oder mit dem Tag der
Festlegung des zu zahlenden Betrages fiir den jeweiligen Lieferzeitraum beginnt, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spétere ist; die Frist darf unabhéngig davon spétestens einen Monat nach
Beginn des jeweiligen Lieferzeitraumes beginnen.

2. Wenn im Leistungsvertrag keine regelméBige Lieferung festgelegt ist, darf die Zahlungsfrist bei
verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen geméll § 5Sb Z4 FWBG 30 Tage und bei
sonstigen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gemaf3 § 5b Z 1 FWBG 60 Tage nicht iibersteigen.
Es ist festzulegen, dass die Frist mit dem Tag der Lieferung oder mit dem Tag der Festlegung des
zu zahlenden Betrages beginnt, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spétere ist.

3. Ist im Leistungsvertrag vorgesehen, dass der Sektorenauftraggeber den zu zahlenden Betrag
festlegt, ist die Zahlungsfrist
a) abweichend von Z 1 mit Ablauf des jeweiligen Lieferzeitraums und
b) abweichend von Z 2 mit dem Tag der Lieferung
festzulegen.*

132.In § 278 Abs. 7 und 8 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 5 jeweils durch den Verweis ,,Abs. 1 bis 6 ersetzt.

133. In § 290 Abs. 5 lautet der dritte Satz:

»Liegt die vom Sektorenauftraggeber festgelegte Anzahl unter drei, so hat er die Griinde dafiir zu
dokumentieren.*

133a. In § 303 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 3 Z 11 TKG 2003 durch den Ausdruck ,,§ 4 Z 1 TKG 2021*

erselzt.

134. In § 305 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort ,,Rahmenvereinbarung® die Wortfolge ,, , die nur mit einem
Unternehmer abgeschlossen wurde, und nach dem Wort ,,Beschaffungssystems* die Wortfolge ,,mit einem
einzigen zugelassenen Teilnehmer* eingefiigt.

135. § 306 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:
»Keine Stillhaltefrist besteht, wenn eine Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines

dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll.*

136. In § 312 Abs. 1 wird nach der Zeichenfolge ,,194 bis 196 die Zeichenfolge ,, , 199, 200 eingefiigt
und nach der Zeichenfolge ,,274% die Zeichenfolge ,, , 275 eingefiigt.

137. In § 312 Abs. 2 wird die Zeichenfolge ,,194 bis 196 die Zeichenfolge ,,, 199, 200 eingefiigt, die
Zeichenfolge ,,,231 Abs. 1, 238, 239 durch die Zeichenfolge ,,,231, 232, 237 bis 239% ersetzt, der
Ausdruck ,, , 4b, 5 und 6 durch den Ausdruck ,,,4b und 5% ersetzt und der Ausdruck ,;und 231 Abs. 1%
durch den Ausdruck ,, , 231, 232 und 237 ersetzt.

138. § 312 Abs. 6 lautet:

,,(0) Besondere Dienstleistungsauftrige konnen im Wege einer Direktvergabe gemill § 213 bis zu
einem geschétzten Auftragswert von 200 000 Euro und im Wege einer Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung geméf § 214 bis zu einem geschitzten Auftragswert von 300 000 Euro vergeben
werden.*

139. In § 315 Abs. 1 entfallen die Sdtze vier bis sechs.

140. § 315 Abs. 2 lautet:

»(2) Die §§ 305 bis 307 gelten mit der MaBigabe, dass bei Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit
mehreren Unternehmern in der Zuschlagsentscheidung auch die Merkmale und Vorteile aller erfolgreichen
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Angebote sowie gegebenenfalls auch die Griinde fiir eine Reihung der Unternehmer, mit denen die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, bekannt zu geben sind.*

141. In § 328 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,.fiir die Einbringung eines Feststellungsantrags®.

142. In § 331 wird die Wortfolge ,,Amtsfilhrende Prisidenten eines Landesschulrates (Stadtschulrates fiir
Wien)“ durch das Wort ,,Bildungsdirektoren® ersetzt.

143. § 335 Abs. 1 bis 3 lauten:

»(1) Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unmittelbar beim Bundesverwaltungsgericht
einzubringen. Dem Antrag sind jene Unterlagen beizulegen, aus denen hervorgeht, dass die beabsichtigte
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos ist. Der Antrag kann
ab Beginn der in § 343 bzw. in § 354 Abs. 2 festgelegten Frist fiir die Geltendmachung der betreffenden
Rechtswidrigkeit gestellt werden. Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Einbringung eines
Nachpriifungsantrages gilt zugleich als Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Einbringung eines
Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung.

(2) § 8a Abs. 7 erster Satz VwGVG gilt mit der Maflgabe, dass die Frist fiir die Einbringung des
Nachpriifungsantrages, des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfliigung oder des
Feststellungsantrages mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der Beschluss tiber die Bestellung des
Rechtsanwaltes zum Vertreter und die fiir die Erfiillung seiner Aufgaben im gerichtlichen Verfahren
erforderlichen Unterlagen diesem zugestellt sind.

(3) §344 Abs.3 und 4 bzw. § 354 Abs. 3 sind sinngeméB auf den Antrag auf Bewilligung der
Verfahrenshilfe anzuwenden. Wurde die Verfahrenshilfe zur Einbringung eines Nachpriifungsantrages
bewilligt, erstreckt sich die Verfahrenshilfe im Fall des § 344 Abs. 3 bzw. des § 353 Abs. 4 auch auf das
Feststellungsverfahren.*

144. § 336 Abs. 2 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(7)*. Nach § 336 Abs. I werden folgende Abs. 2 bis 6
eingefiigt:
,»(2) Behauptet der Antragsteller in einem Antrag, dass er
1. das betreffende Vergabeverfahren oder
2. die gesondert anfechtbare Entscheidung

nicht bezeichnen kann, hat er die Griinde fiir diese Behauptung gesondert darzulegen. Der Antragsteller hat
dazu insbesondere darzulegen, aufgrund welcher plausiblen Informationen er von der Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung oder der Existenz einer gesondert anfechtbaren
Entscheidung ausgeht.

(3) Ist die Begrindung geméf Abs.2 nachvollziehbar und fehlen dem Antragsteller die
Voraussetzungen gemél den §§ 342 Abs. 1, 350 Abs. 1 oder 353 Abs. | im Hinblick auf seine Angaben
gemill §344 Abs.1 Z1, §350 Abs.2 Z1 bzw. §354 Abs.1 Z 1 nicht offensichtlich, hat das
Bundesverwaltungsgericht den im Antrag bezeichneten Auftraggeber unverziiglich aufzufordern, binnen
fiinf Tagen eine Aufstellung tliber alle aufgrund der Angaben des Antragstellers gemdf3 § 344 Abs. 1 Z 1,
§ 350 Abs.2 Z 1 bzw. § 354 Abs.1 Z 1 in Betracht kommenden Vergabeverfahren samt gesondert
anfechtbaren Entscheidungen in geordneter Form vorzulegen oder bekanntzugeben, dass keine
Vergabeverfahren bzw. gesondert anfechtbaren Entscheidungen in Betracht kommen (Leermeldung).

(4) In der Aufstellung gemdf3 Abs. 3 sind jedenfalls jeweils die Bezeichnung des Vergabeverfahrens,
die Verfahrensart, sowie die ergangenen gesondert anfechtbaren Entscheidungen samt Datum ihrer
Mitteilung anzufiihren. Weiters ist anzugeben, ob und gegebenenfalls wann und wem der Zuschlag erteilt
bzw. das Vergabeverfahren widerrufen wurde. Nimmt bzw. nahm der Antragsteller an einem in die
Aufstellung aufzunehmenden Vergabeverfahren teil, hat der Auftraggeber dies in der Aufstellung
nachvollziehbar darzulegen.

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat die Aufstellung gemif3 Abs. 3 bzw. die Leermeldung nach
deren Einlangen unverziiglich an den Antragsteller zu iibermitteln.

(6) Die Abs.2 bis5 finden ausschlieBlich Anwendung auf Vergabeverfahren im
Oberschwellenbereich, fiir die zum Zeitpunkt der Antragstellung weder eine Bekanntmachung noch eine
Bekanntgabe veroffentlicht war. Sonstige Vergabeverfahren sind nicht Gegenstand eines Verfahrens nach
den Abs. 2 bis 5 und diesbeziigliche Informationen sind vom Auftraggeber in die Aufstellung geméf Abs. 3
nicht aufzunehmen.*
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145. § 340 samt Uberschrift lautet:
,,Gebiihren

§ 340. (1) Fir Antrdge gemdl den §§ 342 Abs. 1, 350 Abs. 1 und 353 Abs.1 und 2 hat der
Antragsteller nach MaBgabe der folgenden Absétze jeweils eine Pauschalgebiihr zu entrichten.

(2) Die Pauschalgebiihr fiir Antridge gemal § 350 Abs. 1 betrdgt 100 Euro.

(3) Die Pauschalgebiihr fiir Antrige gemal § 342 Abs. 1 sowie § 353 Abs. 1 und 2 wird durch
Gebiihrenkategorien abhidngig vom geschétzten Auftragswert bzw. Auftragswert nach Maflgabe folgender
Tabelle bestimmt:

Gebiihren- Geschitzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro s
. = - - Gebiihr in Euro
kategorie grofer als kleiner gleich
1 0 500 000 400
2 500 000 1 500 000 2 000
3 1 500 000 | Betrag gemiB § 12 Abs. 1 Z 49 5500
4 Betrag gemiB § 12 Abs. 1 Z 49 15 000 000 15 000
5 15 000 000 50 000 000 25000
6 50 000 000 (keine Begrenzung) 50 000

) Gegebenenfalls in der Fassung der Kundmachung gemiB § 19 Abs. 2; maBgeblich ist der Zeitpunkt der
Einleitung des Vergabeverfahrens.

(4) Fiir die Bestimmung der Gebiihrenkategorie gemal3 Abs. 3 gilt iiberdies Folgendes:

1. Bei Ideenwettbewerben tritt an Stelle des geschétzten Auftragswertes bzw. des Auftragswertes die
Summe der Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer;

2. Bezieht sich ein Antrag auf die Vergabe eines Loses, bestimmt sich die Gebtihrenkategorie nach
dem geschitzten Wert bzw. dem Wert des Loses.

3. Bezieht sich ein Antrag auf die Vergabe von Auftragen aufgrund von Rahmenvereinbarungen oder
die Vergabe von Auftrdgen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems, die Ausschreibung
eines Priifsystems, die Ablehnung eines Antrages auf Aufnahme in ein Priifsystem oder die
Mitteilung iiber die beabsichtigte Aberkennung der Qualifikation in einem Priifsystem, hat der
Antragsteller einmalig eine Pauschalgebiihr in Héhe der Gebiihrenkategorie 1 bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen bzw. der Gebiihrenkategorie 4 bei Bauauftrdgen zu entrichten.

(5) Die Hohe der zu entrichtenden Pauschalgebiihr gemif3 Abs. 3 reduziert sich

1. um 20%, wenn derselbe Antragsteller zum selben Vergabeverfahren bereits einen Antrag geméf
§ 342 Abs. 1 oder gemiB § 353 Abs. 1 oder 2 eingebracht hat;

2.um 50%, wenn sich der Antrag gemall § 342 Abs. 1 gegen eine der folgenden gesondert
anfechtbaren Entscheidungen richtet: die Wahl des Vergabeverfahrens, die Bekanntmachung, die
Ausschreibung, die Ausschreibungsunterlagen oder die vor Ablauf der Angebotsfrist ergangene
Widerrufsentscheidung;

3. um 80% ab dem jeweils zweiten Antrag gemall den §§ 342 Abs. 1 oder 353 Abs. 1 und 2, wenn
sich eine Beschwerde auf die Vergabe mehrerer Lose eines Vorhabens bezieht, wobei zunéchst das
wertmafig hochste Los zu vergebiihren ist;

4. um 80% ab dem zweiten Antrag gemil § 353 Abs. 1, wenn in einer Beschwerde mehrere Antriage
gemil § 353 Abs. 1 betreffend dasselbe Vergabeverfahren eingebracht werden;

5. um 80%, wenn derselbe Antragsteller zur selben, bereits abgeschlossenen Rahmenvereinbarung
oder zum selben, bereits eingerichteten dynamischen Beschaffungssystem oder Priifsystem bereits
einen Antrag gemdl § 342 Abs. 1 oder § 353 Abs. 1 eingebracht hat.

Kommen fiir einen Antrag mehrere Reduktionen in Betracht, ist einmalig die hochste Reduktion
anzuwenden.

(6) Sind fiir den Antragsteller aus vom Auftraggeber verfiigbar gemachten Unterlagen die fiir die
Gebiihrenberechnung notwendigen Informationen geméaB Abs. 3 nicht ersichtlich, hat der Antragsteller eine
Pauschalgebiihr in Hohe der Gebiihrenkategorie 1 gemél Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 zu entrichten.
Fiir Antrage gemal § 342 Abs. 1 sowie § 353 Abs. | und 2, die eine Behauptung geméall § 336 Abs. 2
enthalten, und fiir allfdllige Antrége, die infolge von geméafB3 § 336 Abs. 2 bis 5 erlangten Informationen in
der Beschwerde gestellt werden, hat der Antragsteller einmalig eine Pauschalgebiihr in Hohe der
Gebiihrenkategorie 1 bei Liefer- und Dienstleistungsauftrigen bzw. der Gebiihrenkategorie 4 bei
Bauauftridgen zu entrichten.
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(7) Enthdlt die Bekanntmachung, die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlage oder die
Bekanntgabe eine unrichtige Gebiihrenkategorie, gilt Folgendes:

1. Ist die angegebene Gebiihrenkategoric hoher als jene, die sich aus Abs.3 ergibt, hat der
Antragsteller nur Pauschalgebiihren in jener Hohe zu entrichten, die sich aus der korrekten
Gebiihrenkategorie gemdf3 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 ergeben; allenfalls bereits entrichtete
Mehrbetrige sind zuriickzuerstatten.

2. Ist die angegebene Gebiihrenkategorie niedriger als jene, die sich aus Abs. 3 ergibt, hat der
Antragsteller nur Pauschalgebiihren in jener Hohe zu entrichten, die sich aus der angegebenen
Gebiihrenkategorie unter Berticksichtigung von Abs. 5 ergeben.

(8) Die Hohe der zu entrichtenden Pauschalgebiihr geméfl Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 bis 7
reduziert sich um 25%, wenn der Antrag vor Durchfiihrung der miindlichen Verhandlung oder, wenn keine
miindliche Verhandlung durchgefiihrt wird, vor Erlassung des Erkenntnisses oder Beschlusses
zuriickgezogen wird. Bereits entrichtete Mehrbetrage sind zuriickzuerstatten.

(9) War dem Antragsteller die Entrichtung der Pauschalgebiihr in ordnungsgeméafBer Hohe aufgrund
missbrauchlich unterbliebener oder missbrauchlich falscher Angaben durch den Auftraggeber nicht
moglich, ist der Differenzbetrag zwischen der korrekt zu entrichtenden Pauschalgebiihr geméfl Abs. 3 in
Verbindung mit Abs. 5 und der aufgrund den Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 bzw. Abs. 7 in Verbindung
mit Abs. 5 tatsdchlich entrichteten Pauschalgebiihr dem Bundesverwaltungsgericht vom Auftraggeber zu
erstatten. Bilden die Auftraggeber eine Streitgenossenschaft, so haften sie dem Bundesverwaltungsgericht
gegeniiber solidarisch.

(10) Bieter- und Arbeitsgemeinschaften haben die Pauschalgebiihr nur einmal zu entrichten.

(11) Die Gebiihrenschuld entsteht im Zeitpunkt der Einbringung des Antrages; die Gebiihr wird mit
diesem Zeitpunkt fallig.

(12) Die Pauschalgebiihren sind durch Barzahlung, Einzahlung mit Erlagschein oder mittels
Bankomatkarte oder Kreditkarte zu entrichten. Fiir die Entrichtung mittels Bankomatkarte oder Kreditkarte
hat das Bundesverwaltungsgericht die technisch-organisatorischen Voraussetzungen festzulegen und
entsprechend bekannt zu machen.

(13) Fiir Antrdge gemal3 Abs. 1 und die Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht fallen keine
Gebiihren nach dem Gebiihrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267/1957, an.*

146. § 344 Abs. 1 Z 1 lautet:

,1.die Darstellung der mafgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieBlich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen gesondert anfechtbaren Entscheidung,

147. In § 344 Abs. 2 Z 2 wird die Zeichenfolge ,, , oder durch einen Punkt ersetzt und Z 3 entfillt.

148. § 344 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemél § 336 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergénzen und dabei insbesondere das
Vergabeverfahren zu bezeichnen sowie einen Antrag gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung in
einem Vergabeverfahren geméiB Abs. 1 Z 6 zu stellen. Die Beschwerde gilt als urspriinglich in dieser Form
eingebracht.*

149. In § 345 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge ,vergebenden Stelle sowie* die Wortfolge ,,die
Darstellung der maB3geblichen Leistungsbeschaffung und* eingefiigt.

150. § 345 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) Im Fall einer Behauptung gemil § 336 Abs.2 ist die Bekanntmachung nach allfélliger
Beschwerdeergidnzung gemil § 344 Abs. 5 zu aktualisieren.®

151. In § 346 Abs. 3 zweiter Satz wird die Zeichenfolge ,,Abs. 1 durch die Wortfolge ,,Abs. 1 oder der
Aktualisierung der Bekanntmachung gemaB § 345 Abs. 7 ersetzt.

152. § 348 wird folgender Satz angefiigt:

,»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemaf § 336 Abs. 3 verlingert sich diese Frist um zwei
Wochen.*

153.In § 350 Abs. 2 erhalten die Z 2 bis 6 die Ziffernbezeichnungen ,,3 bis ,, 7.
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154. § 350 Abs. 2 Z 1 wird durch folgende Z 1 und 2 ersetzt:

,»l.die Darstellung der maBgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieflich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Vergabeverfahrens sowie der gesondert anfechtbaren Entscheidung,

2. die Bezeichnung des Auftraggebers, des Antragstellers und gegebenenfalls der vergebenden Stelle
einschlieBlich deren elektronischer Adressen,*

155. In den §§ 350 Abs. 4 und 353 Abs. 4 wird das Wort ,formlos* jeweils durch die Wortfolge ,mit
Beschluss* ersetzt.

156. § 350 Abs. 7 entfdllt; § 350 Abs. 6 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(8)".

157. In §350 Abs.5 entfallen die Wortfolge ,die Untersagung des Abschlusses einer
Rahmenvereinbarung,” im ersten Satz sowie die beiden letzten Siitze; nach Abs. 5 werden folgende Abs. 6
und 7 eingefiigt:

,»(0) Antrdgen auf Erlassung einer einstweiligen Verfiigung, die die Untersagung der Erteilung des
Zuschlages, die Untersagung der Erklarung des Widerrufes oder die Unterlassung der Angebotsoffnung
begehren, kommt ab Zugang der Verstindigung gemiB Abs. 5 bis zur Entscheidung iiber den Antrag
aufschiebende Wirkung zu. Der Auftraggeber bzw. die vergebende Stelle darf bis zur Entscheidung iiber
den Antrag

1. bei sonstiger Nichtigkeit den Zuschlag nicht erteilen, bzw.
2. bei sonstiger Unwirksamkeit das Vergabeverfahren nicht widerrufen, bzw.
3. die Angebote nicht 6ffnen.

(7) Enthilt der Antrag eine Behauptung gemif § 336 Abs. 2, erstrecken sich die Wirkungen gemél
Abs. 6 auf alle aufgrund der Angaben des Antragstellers gemafl § 350 Abs. 2 Z 1 in Betracht kommenden
Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich. Fiir Vergabeverfahren, fiir die im Zeitpunkt der Einbringung
des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfiigung eine Bekanntmachung verdffentlicht war, gelten
die Wirkungen gemiB3 Abs. 6 nur, wenn im Antrag auf Erlassung der einstweiligen Verfiigung das
Vergabeverfahren wie in der Bekanntmachung bezeichnet ist.*

158. In § 351 Abs. 2 entfdillt die Wortfolge ,, , erfolgter Abschluss einer Rahmenvereinbarung®.

159. § 351 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

»Hat der Auftraggeber trotz Aufforderung gemifl § 336 Abs.3 keine Aufstellung und auch keine
Leermeldung rechtzeitig erstattet, ist in einer einstweiligen Verfiigung das betroffene Vergabeverfahren
unter Bezugnahme auf die Leistungsbeschaffung zu umschreiben.*

160. In § 352 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefiigt:

»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemil § 336 Abs. 3 verldngert sich diese Frist um
14 Tage.“

161. § 352 Abs. 3 erhdlt die Absatzbezeichnung ,(4); nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

,,(3) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemaf3 § 336 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergédnzen und dabei insbesondere das
Vergabeverfahren sowie die gesondert anfechtbare Entscheidung zu bezeichnen. Die Beschwerde gilt als
urspriinglich in dieser Form eingebracht.

162. In § 353 Abs. 1 Schlussteil wird der Verweis ,,§ 334 Abs. 3 Z 1, 3 und 4 durch den Verweis ,,Z 1
bis 3 ersetzt.

163. In § 353 Abs. 4 Z 1 entfdllt der Beistrich.

164. § 354 Abs. 1 Z 1 lautet:

,1.die Darstellung der maflgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieBlich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Vergabeverfahrens,

165. § 354 Abs. 5 lautet:

,»(5) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemél § 336 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergénzen und dabei insbesondere das
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Vergabeverfahren zu bezeichnen sowie das Begehren geméf Abs. 1 Z 7 zu stellen. Die Beschwerde gilt als
urspriinglich in dieser Form eingebracht.*

166. § 355 Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemif3 § 336 Abs. 3 verldngert sich diese Frist um
14 Tage.“

167. In § 356 Abs. 9 erster Satz und Abs. 10 zweiter Satz entfillt jeweils der Beistrich nach dem Wort
Hteilweise®,

168. In der Uberschrift zum 5. Teil entfiillt die Zeichenfolge ,,IMI,%.

169. In § 358 Abs. 2 und 4 wird die Wortfolge ,den Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und* jeweils durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin flir* ersetzt.

169a. In § 358 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch
die Wortfolge ,.Die Bundesministerin fiir europédische und internationale Angelegenheiten” und die
Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres” durch die Wortfolge ,,von der
Bundesministerin fiir europdische und internationale Angelegenheiten® ersetzt.

170. In § 359 Abs. 1 entfdllt der zweite Satz.
171. § 359 Abs. 2 entfdllt und die Abs. 3 und 4 erhalten die Absatzbezeichnung ,,(2)* und ,,(3)*.

172. In § 359 Abs. 2 wird die Wortfolge ,nach Abs. 1 und Anfragen nach Abs. 2 kdnnen* durch das Wort
.kann® ersetzt.

173.In § 359 Abs. 3 entfillt die Wortfolge ,,gemél} Abs. 1 und 2.
174. § 360 Abs. 1 lautet:

,»(1) Jeder Auftraggeber hat bis zum 10. Februar jeden Jahres der Bundesministerin fiir Justiz bzw. bei
Auftraggebern, die in den Vollziehungsbereich eines Landes fallen, der jeweiligen Landesregierung
statistische Aufstellungen gemil3 Abs. 5 iiber die im vorangegangenen Jahr vergebenen Preisgelder bzw.
Auftrage, mit Ausnahme der aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergebenen Auftrige, zu libermitteln.
Der Auftraggeber darf mit der Ubermittlung der statistischen Aufstellungen einen Dritten beauftragen.

175. § 360 Abs. 5 Z 1 bis 3 werden durch folgende Z 1 bis 5 ersetzt:

,,1. die Gesamtzahl aller in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Auftrige und
Ideenwettbewerbe im  Oberschwellenbereich, mit Ausnahme der aufgrund von
Rahmenvereinbarungen vergebenen Auftréige,

2. die Anzahl der Unternehmer, die in Verfahren gemi3 Z 1 Angebote bzw. Wettbewerbsarbeiten
abgegeben haben,

3. die Anzahl der kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen, ABIL. Nr. L 124 vom 20.05.2003 S. 36, die in Verfahren gemifl Z 1 ein Angebot
bzw. eine Wettbewerbsarbeit abgegeben haben,

4. die Anzahl der KMU, die in den Verfahren gemil Z 1 den Zuschlag erhalten haben bzw. als
Parteien der Rahmenvereinbarung bzw. Wettbewerbsgewinner ermittelt wurden, und

5. den Gesamtwert aller in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Auftrige und
Wettbewerbe im Unterschwellenbereich, mit Ausnahme der aufgrund von Rahmenvereinbarungen
vergebenen Auftrige, wobei eine stichprobenartige Schitzung zur Ermittlung dieses Wertes
zuldssig ist.

176. In § 360 Abs. 5 wird im Schlussteil nach dem ersten Satz folgender Satz eingefiigt:

»Sofern dies einer homogeneren und effizienteren Abwicklung der Berichterstattung dient, kann die
Bundesministerin fiir Justiz abweichend zu Abs. 1 mit Verordnung die zentrale elektronische Einmeldung
der statistischen Aufstellungen im Wege eines zentralen elektronischen Meldesystems vorschreiben; in
diesem Fall entféllt die Verpflichtung gemal3 Abs. 2.

177. In § 362 wird im zweiten Satz das Wort ,,Dieser durch das Wort ,,Diese ersetzt.
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178. In § 365 Abs. 3 Z 3 lit. b wird die Wortfolge ,,Erwerb oder Insolvenz® durch die Wortfolge ,,Erwerb,
Insolvenz oder Restrukturierung* ersetzt.

180. In § 369 Abs. 1 wird die Wortfolge ,oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen
Verordnungen® durch die Wortfolge ,, , die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen
oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht ersetzt.

181. In § 371 wird nach dem Wort ,wurde®“ die Wortfolge ,,oder aufgrund unmittelbar anwendbarem
Unionsrecht nicht weiter erfiillt werden darf™ eingefiigt.

182. § 373 Abs. 3 lautet:

»(3) Abweichend von Abs.2 ist eine Schadenersatzklage unzuldssig, wenn die Erkldrung des
Widerrufes eines Vergabeverfahrens zuldssig war, aber die behauptete Verursachung der Erklérung des
Widerrufes in einem Verstof3 besteht, der im Rahmen eines Nachpriifungsverfahrens hétte geltend gemacht
werden kdnnen.*

183. § 375 Abs. 1 lautet:

,»(1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemal Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine
Bekanntmachungs-, Bekanntgabe-, Zur-Verfiigung-Stellungs-, Mitteilungs- oder Auskunftspflichten
gemil den §§ 9 Abs. 2, 35 Abs. 3,36 Abs. 2,37 Abs. 2, 50,52, 56, 57,59 bis 62, 64 bis 66, 89, 138 Abs. 6,
178 Abs. 2, 181 Abs. 5, 183 Abs. 2,219, 221, 225, 226, 228 bis 232, 234 bis 237,260, 301 Abs. 4, 360 bis
362 und 365 Abs. 4 verletzt oder als von einem Verfahren zwischen der Republik Osterreich und der
Kommission betroffener Auftraggeber, betroffene vergebende Stelle oder betroffener Unternehmer der
Vorlagepflicht geméf § 358 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer
Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.*

184. Dem § 376 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(0) Fiir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBIL I Nr. xxx/20xx neu gefassten
Bestimmungen und fiir das AuBlerkrafttreten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen
gilt Folgendes:

1. Die Eintrdge im Inhaltsverzeichnis zu § 265 und zu Anhang X1V, die §§ 2 Z 15 lit. a sublit. gg und

sublit. jj, 2 Z47,2 248 1it. b, 9 Abs. 1 Z 14, Z21laund Z 24, 9 Abs. 2, 15 Abs. 5, 16 Abs. 6, 19,

20 Abs. 5 bis 7, 26 Abs. 2, 36 Abs. 1 Z 8, 37 Abs. 1 Z'5, 43, 44, 46, 47 Abs. 1 bis 3 und 6, 48

Abs. 13,78 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Z 11 lit. cund Z 12, 79, 80 Abs. 2 und 3, 82 Abs. 3, 83 Abs. 2

Z 2 sowie die Abs. 2a, 4 und 5, 91 Abs. 1 und 4 bis 8, 95 samt Uberschrift, 100 Abs. 3 bis 7, 111

Abs. 3 bis 8, 118 Abs. 1, 121 Abs. 5, 122 Abs. 3, 138 Abs. 3 und 4, 143 Abs. 2 Z 3, 144 Abs. 1,

147 Abs. 1 und 4, 150 Abs. 2, 151 Abs. 1, 2 und 6, 153 Z 1, 154 Abs. 3 bis 6, 156 Abs. 2, 178

Abs. 1 Z 14, 21aund 29 bis 31, 183 Abs. 2, 184 Abs. 4, 5und 7, 188 Abs. 5, 189 Abs. 6, 192, 193

Abs. 5 bis 7, 199 Abs. 2, 206 Abs. 1 Z 10, 212, 213, 214 Abs. 1 bis 3 und 6, 217 Abs. 13, 249

Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 250, 251 Abs. 3, 253 Abs. 3, 254 Abs. 2 Z 2 sowie die Abs. 2a, 4 und 5,

262 Abs. 1 und 3 bis 7, 265 samt Uberschrift, 269 Abs. 3 bis 7, 278 Abs. 3 bis 8, 285 Abs. 1, 288

Abs. 5, 290 Abs. 5, 301 Abs. 2, 303 Abs. 2 und 3, 305 Abs. 2 Z 3, 306 Abs. 1, 309 Abs. 2, 312

Abs. 1,2 und 6,314 Abs. 1 Z 1, 315 Abs. 1 und 2, 317 Abs. 2, 328 Abs. 1, 329 Abs. 3, 331, 335

Abs. 1 bis 3, 356 Abs. 9 und 10, die Uberschrift zum 5. Teil, die §§ 358 Abs. 2 bis 5, 359, 360,

362, 365 Abs. 3 Z 3 lit. b, 369 Abs. 1, 371, 373 Abs. 3, 375 Abs. 1, 380 Abs. 1 Z 1 bis 9 sowie

Abs.2 und 3, 381 Abs.2 und 382 samt Uberschrift, Anhang III, Anhang IX, Anhang X,

Anhang XIV und Anhang XVIII treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in

Kraft. Zugleich treten die Eintrdge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 94, 182, der Ausdruck in der

Uberschrift zum 5. Teil und der Eintrag zu Anhang XIII, die §§ 4 Abs.4, 94 und 182 samt

Uberschriften sowie Anhang XIII sowie die folgenden Verordnungen und Kundmachungen auBer

Kraft:

a) Verordnung der Bundesregierung, mit der fiir die Funktion des Vorsitzenden, des
stellvertretenden Vorsitzenden, des Senatsvorsitzenden sowie eines Berichterstatters der
Bundes-Vergabekontrollkommission ein angemessener Aufwandsersatz sowie fiir die sonstigen
Mitglieder der Bundes-Vergabekontrollkommission und des Bundesvergabeamtes die Hohe der
Sitzungsgelder festgesetzt wird, BGBI. II Nr. 10/2003,

b) Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit iiber die Festsetzung eines
Aufwandersatzes fiir die sonstigen Mitglieder des Bundesvergabeamtes, BGBI. II Nr. 5/2007,

¢) Kundmachung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit {iber die Entscheidung der
Kommission zur Freistellung der Erzeugung von Strom in Osterreich von der Anwendung der
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Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, BGBI. II Nr. 350/2008,

d) Kundmachung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend {ber die
Bekanntmachung eines Antrags auf Freistellung von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG
zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste durch die Europdische Kommission, BGBI. II
Nr. 335/2009,

e) Kundmachung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend iiber den Beschluss der
Kommission zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in Osterreich von der
Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, BGBI. II Nr. 72/2011,

f) Kundmachung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend {iber die
Bekanntmachung eines Antrags auf Freistellung von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG
zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste durch die Europdische Kommission, BGBI. II
Nr. 472/2013, und die

g) Verordnung der Bundesministerin fiir Justiz betreffend die Anpassung von im
Bundesvergabegesetz 2018 festgesetzten Schwellenwerten (Schwellenwerteverordung 2025),
BGBI. II Nr. 167/2025.

. Die Eintrdge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 54, 223 sowie den Anhéngen VI bis VIII und XX,
§ 2 Z 20a, 20b, 23a und 33, die §§ 50 Abs. 1 Z 5, 51, 54 samt Uberschrift, 55 Abs. 2, 56 samt
Uberschrift, 58, 59 Abs. 1, 2 und 4, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 1 bis 3, 63, 64 Abs. 1, 2 und 5, 66,
219 Abs. 1 Z 5 und 6, 223 samt Uberschrift, 224 Abs. 2, 225 samt Uberschrift, 227, 229 Abs. 1, 2
und 4, 231 Abs. 1 und 4, 232 Abs. 1 bis 3, 233, 234 Abs. 1, 2 und 5, 237 Abs. 1 bis 3 sowie die
Anhidnge VI bis VIII und XX treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. Zugleich treten die §§ 64 Abs. 6
und 234 Abs. 6 sowie die Verordnung des Bundesministers fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz, mit der die Standardisierung des Kerndatenformates und die Befiillung
der Metadatenfelder festgelegt werden (Kerndaten-Verordnung — Kerndaten-VO), BGBI. 11
Nr. 57/2019, auBBer Kraft.

. Die §§ 336 Abs. 2 bis 7, 340 samt Uberschrift, 344 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, 345 Abs. 2
Z 1 und Abs. 7, 346 Abs. 3, 348, 350 Abs. 2 sowie Abs. 4 bis 8, 351 Abs. 2 und 3, 352 Abs. 2 bis
4,353 Abs. 1 und 4,354 Abs. 1 Z 1 und Abs. 5 sowie 355 Abs. 2 treten mit dem der Kundmachung
folgenden Monatsersten in Kraft. Zugleich treten § 344 Abs. 2 Z 3 sowie die Verordnung der
Bundesregierung  betreffend die  Pauschalgebiihr fiir die Inanspruchnahme des
Bundesverwaltungsgerichtes in den Angelegenheiten des 6ffentlichen Auftragswesens (BVwG-
Pauschalgebiihrenverordnung Vergabe 2018 — BVwG-PauschGebV Vergabe 2018), BGBI. 11
Nr. 212/2018, auler Kraft.

.§360 Abs.5 Z1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 65/2018 ist auf
Rahmenvereinbarungen, Wettbewerbe bzw. Auftrige, mit Ausnahme der aufgrund von
Rahmenvereinbarungen vergebenen Auftrage, weiterhin anzuwenden, die im Jahr 2025
abgeschlossen, durchgefiihrt bzw. vergeben werden.

. Fir zum Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemi3 Z 1 und 3 bereits eingeleitete bzw.
beendete Vergabeverfahren gilt Folgendes:

a) Bereits eingeleitete Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des
jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage zu Ende zu fiihren.

b) Bereits beim Bundesverwaltungsgericht anhéingige Verfahren sind  vom
Bundesverwaltungsgericht nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage fortzufiihren.

c) Hinsichtlich bereits beendeter Vergabeverfahren richtet sich die Durchfithrung von
Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.

d) Abweichend von lit. a und c sind die in Z 3 angefiihrten Bestimmungen auf Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, die nach dem Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens geméf3 Z 3
anhéngig werden, anzuwenden.*



24 von 57

184a. In § 380 Abs. 1 Z 2 und 3 wird die Wortfolge ,,der Bundesminister fiir Europa, Integration und
AuBeres” jeweils durch die Wortfolge ,die Bundesministerin fiir europdische und internationale
Angelegenheiten® ersetzt.

185. In § 380 Abs. 1 Z 4 wird die Wortfolge ,,359 Abs. 4“durch die Wortfolge ,,359 Abs. 3 ersetzt.

186. In §380 Abs.1 Z5 wird die Wortfolge ,Bundesminister fiir Finanzen“ durch das Wort
,,Bundeskanzler ersetzt.

186a. § 380 Abs. 1 Z 6 lautet:
,,0. der §§ 54 Abs. 2 erster bis dritter Satz und 223 Abs. 2 erster bis dritter Satz der Bundeskanzler,*.

187. In § 380 Abs. 1 Z 7 entfdllt die Wortfolge ,,des Abs. 2 und* und wird die Wortfolge ,,und 373 durch
die Wortfolge ,,, 373 und 380 Abs. 3* ersetzt.

187a. § 380 Abs. 1 Z 8 lautet:

»3.der §54 Abs.1 und Abs.2 letzter Satz sowie 223 Abs.1 und Abs.2 letzter Satz die
Bundesministerin fiir Justiz im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler,*.

188. In § 380 Abs. 1 Z 9 wird die Wortfolge ,betroffen ist, dieser Bundesminister durch die Wortfolge
,,oder einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin® ersetzt.

189. In § 380 Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,,oder andere Daten zur Berechnung der iiber die gesamte
Lebensdauer anfallenden Kosten von Stralenfahrzeugen heranzuziehen sind*.

190. § 380 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Die in § 340 Abs. 2 und 3 genannten Pauschalgebiihren vermindern oder erhéhen sich jéhrlich in
dem MaB, das sich aus der Verinderung des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index gegeniiber der der letzten Festsetzung
zugrunde gelegten Indexzahl ergibt, wobei Anderungen solange nicht zu beriicksichtigen sind, als sie 5%
dieser Indexzahl und in der Folge 5% der zuletzt fiir die Valorisierung maB3gebenden Indexzahl nicht
iibersteigen. Bei der Berechnung der neuen Betrdge und Pauschalgebiihren ist kaufméannisch auf ganze Euro
zu runden. Die Bundesministerin fiir Justiz hat die durch die Valorisierung geédnderten Betrdge und
Pauschalgebiihren im Bundesgesetzblatt kundzumachen. Die neu festgesetzten Betrdge und
Pauschalgebiihren gelten ab dem der Kundmachung folgenden Monatsersten.*

191. In § 381 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Personen sowohl weiblichen als auch méannlichen Geschlechts*
durch die Wortfolge ,,alle Geschlechter ersetzt.

192. § 382 samt Uberschrift lautet:
»Bezugnahme auf Rechtsakte der Union

§ 382. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Union umgesetzt bzw.
beriicksichtigt:

1. Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln fiir die Fristen, Daten
und Termine, ABI. Nr. L 124 vom 08.06.1971 S. 1.

2. Richtlinie 89/665/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die
Anwendung der Nachpriifungsverfahren im Rahmen der Vergabe offentlicher Liefer- und
Bauauftriage (Rechtsmittelrichtlinie), ABL Nr. L 395 vom 30.12.1989 S. 33, zuletzt gedndert durch
die Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABl. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1,
zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2497, ABI. Nr. L 2023/2497 vom
16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 37.

3. Richtlinie 92/13/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften tiber die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor
(Sektorenrechtsmittelrichtlinie), ABl. Nr. L 76 vom 23.03.1992 S. 14, zuletzt geédndert durch die
Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1, zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2497, ABI. Nr. L 2023/2497 vom
16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 37.

4. Richtlinie 94/22/EG fiber die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion,
Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, ABl. Nr. L 164 vom 30.06.1994 S. 3, in
der Fassung der Verordnung (EU) 2018/1999, ABI. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 1.
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. Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftrige (CPV),

ABL. Nr. L 340 vom 16.12.2002 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2022/943 zur
Berichtigung bestimmter Sprachfassungen des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des
Europdischen Parlaments und des Rates iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftrige
(CPV), ABL Nr. L 164 vom 20.06.2022 S. 6, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 330 vom
18.12.2003 S. 34.

. Richtlinie 2007/24/EG zur Authebung der Richtlinie 71/304/EWG zur Aufhebung der

Beschriankungen des freien Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet der 6ffentlichen Bauvauftrige
und bei oOffentlichen Bauauftragen, die an die Auftragnehmer iiber ihre Agenturen oder
Zweigniederlassungen vergeben werden, ABI. Nr. L 154 vom 14.06.2007 S. 22.

. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 {iber 6ffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straf3e

und zur Authebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70, ABI.
Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Offnung des Marktes fiir inléindische
Schienenpersonenverkehrsdienste, ABIL. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 22.

. Entscheidung 2008/585/EG zur Freistellung der Erzeugung von Strom in Osterreich von der

Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste,
ABI. Nr. L 188 vom 16.07.2008 S. 28.

. Richtlinie 2009/52/EG iiber Mindeststandards fiir Sanktionen und Mafinahmen gegen Arbeitgeber,

die Drittstaatsangehdrige ohne rechtméfigen Aufenthalt beschéftigen, ABl. Nr.L 168 vom
30.06.2009 S. 24, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 208 vom 03.08.2012 S. 22.

Richtlinie 2009/81/EG iiber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsauftrige in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur
Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABL. Nr. L 216 vom 20.08.2009 S. 76,
zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2510, ABI. Nr. L 2023/2510 vom
16.11.2023, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 36.

Beschluss 2010/142/EU zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in Osterreich von der
Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG, ABI. Nr. L 56 vom 06.03.2010 S. 8.

Richtlinie 2011/7/EU zur Bekdmpfung von Zahlungsverzug im Geschéftsverkehr, ABI. Nr. L 48
vom 23.02.2011 S. 1.

Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1, zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2497, ABI. Nr. L 2023/2497 vom
16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 37.

Richtlinie 2014/24/EU iiber die 6ffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/18/EG, ABL Nr.L 94 vom 28.03.2014 S. 65, zuletzt gedndert durch die Delegierte
Verordnung (EU) 2023/2495, ABI. Nr. L 2023/2495 vom 16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI.
Nr. L 2023/90063 vom 03.11.2023.

Richtlinie 2014/25/EU fiiber Vergabe von Auftrdgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/17/EG, ABI. Nr.L 94 vom 28.03.2014 S. 243, zuletzt gedndert durch die Delegierte
Verordnung (EU) 2023/2496, ABI. Nr. L 2023/2496 vom 16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABL.
Nr. L 2023/90064 vom 03.11.2023.

Richtlinie 2014/55/EU iiber die elektronische Rechnungsstellung bei 6ffentlichen Auftridgen, ABI.
Nr. L 133 vom 06.05.2014 S. 1.

Durchfiihrungsbeschluss 2014/184/EU zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in
Osterreich von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, ABL. Nr. L 101 vom 04.04.2014 S. 4, in
der Fassung des Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2017/131, ABIL. Nr. L 21 vom 26.01.2017 S. 103.
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2016/7 zur Einfiihrung des Standardformulars fiir die Einheitliche
Européische Eigenerklarung, ABI. Nr. L 3 vom 06.01.2016 S. 16.

Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2016/1804 iiber die Durchfithrungsmodalitéten fiir die Anwendung
der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU iiber die Vergabe von Auftrigen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste,
ABIL. Nr. L 275 vom 12.10.2016 S. 39.
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Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/132 zur Anwendbarkeit von Artikel 34 der Richtlinie
2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates auf Vertrige zur Bereitstellung von
Flughafeninfrastruktur fiir den Frachtverkehr in Osterreich, ABI. Nr. L 21 vom 26.01.2017 S. 105.

. Durchfithrungsbeschluss (EU) 2017/1870 iiber die Verdffentlichung der Fundstelle der

europdischen Norm fiir die elektronische Rechnungsstellung und die Liste von Syntaxen geméf
der Richtlinie 2014/55/EU, ABL. Nr. L 266 vom 17.10.2017 S. 19.

Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen,
ABI Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 82, zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 zur
Anderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie
98/70/EG im Hinblick auf die Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur
Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652, ABI. Nr. L 2023/2413 vom 31.10.2023, zuletzt
berichtigt durch ABI. Nr. L 41 vom 22.02.2022 S. 37.

Richtlinie (EU) 2019/633 iiber unlautere Handelspraktiken in den Geschéftsbeziechungen zwischen
Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette, ABI. Nr. L 111 vom 25.04.2019
S. 59.

Richtlinie (EU) 2019/882 iiber die Barrierefreiheitsanforderungen fiir Produkte und
Dienstleistungen, ABI. Nr. L 151 vom 07.06.2019 S. 70.

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfiihrung von Standardformularen fiir die
Ver6ffentlichung von Bekanntmachungen fiir 6ffentliche Auftrige und zur Aufhebung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,,elektronische Formulare — eForms*), ABIL. Nr. L 272
vom 25.10.2019 S. 7, zuletzt geéindert durch die Durchfithrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI.
Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.

Richtlinie (EU) 2021/1187 tiber die Straffung von MaBinahmen zur rascheren Verwirklichung des
transeuropéischen Verkehrsnetzes (TEN-V), ABI Nr. L 258 vom 20.07.2021 S. 1.

Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2022/418 iiber die Anwendbarkeit des Artikels 34 der Richtlinie
2014/25/EU auf nicht-kommerzielle Busverkehrsdienste in Osterreichischen Regionen im
Zustandigkeitsbereich der regionalen Verkehrsverbiinde Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und
Oberésterreichischer Verkehrsverbund (OOVV), ABL. Nr. L 85 vom 14.03.2022 S. 119.
Verordnung (EU) 2022/1031 iiber den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern, Waren und
Dienstleistungen aus Drittlindern zum Unionsmarkt fiir 6ffentliche Auftrdge und Konzessionen
und iber die Verfahren zur Unterstiitzung von Verhandlungen iiber den Zugang von
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus der Union zu den Mérkten fiir 6ffentliche
Auftrige und Konzessionen von Drittlindern (Instrument betreffend das internationale
Beschaffungswesen — IPI), ABL Nr. L 173 vom 30.06.2022 S. 1.

Richtlinie (EU) 2022/2041 {iber angemessene Mindestlohne in der Europédischen Union, ABI.
Nr. L 275 vom 25.10.2022 S. 33.

Richtlinie (EU) 2022/2381 zur Gewéhrleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und
Mainnern unter den Direktoren borsennotierter Gesellschaften und iiber damit zusammenhéngende
MaBnahmen, ABIL. Nr. L 315 vom 07.12.2022 S. 44.

Verordnung (EU) 2022/2560 iiber den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, ABI.
Nr. L 330 vom 23.12.2022 S. 1.

Richtlinie (EU) 2023/970 zur Stirkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts fiir
Minner und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und
Durchsetzungsmechanismen, ABI. Nr. L 132 vom 17.05.2023 S. 21.

Verordnung (EU) 2023/1542 iiber Batterien und Altbatterien, zur Anderung der Richtlinie
2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG,
ABL Nr. L 191 vom 28.07.2023 S. 1, zuletzt gedndert durch die (EU) 2025/1561 in Bezug auf die
Pflichten der Wirtschaftsakteure hinsichtlich der Strategien zur Erfiillung der fiir Batterien
geltenden Sorgfaltspflicht, ABIl. Nr. L 2025/1561 vom 30.07.2025, zuletzt berichtigt durch ABI.
Nr. L 2025/90794 vom 08.10.2025.

Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955,
ABIL. Nr. L 231 vom 20.09.2023 S. 1.

Verordnung (EU) 2023/2675 iiber den Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor
wirtschaftlichem Zwang durch Drittlander, ABI. Nr. L 2023/2675 vom 07.12.2023, in der Fassung
der Berichtigung ABI. Nr. L 2024/90409 vom 10.07.2024.

Richtlinie (EU) 2024/1203 iiber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der
Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG, ABI. Nr. L 2024/1203 vom 30.04.2024.
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37. Richtlinie (EU) 2024/1760 iber die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf
Nachhaltigkeit und zur Anderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung (EU)
2023/2859, ABI. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024.

193. Anhang 111 lautet:
»Anhang IIT

Liste der zentralen 6ffentlichen Auftraggeber®)

. Bundeskanzleramt

. Bundesministerium fiir Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

. Bundesministerium fiir européische und internationale Angelegenheiten

. Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
. Bundesministerium fiir Bildung

. Bundesministerium fiir Finanzen

. Bundesministerium fiir Frauen, Wissenschaft und Forschung

. Bundesministerium fiir Inneres

. Bundesministerium fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur

. Bundesministerium fiir Justiz

. Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft

12. Bundesministerium fiir Landesverteidigung**)

13. Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
14. AIT Austrian Institute of Technology GmbH

15. Bundesbeschaffung GmbH.

16. Bundesrechenzentrum GmbH

—_ =
—_ O O 00 3N Lt AW~

*) Sofern sich aufgrund einer Anderung des Bundesministeriengesetzes 1986 (BMG), BGBI Nr. 76/1986,
Anderungen im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgefiihrten Bundesministerien ergeben, so treten
an Stelle der im Anhang genannten Bundesministerien deren Nachfolger. Sofern sich Anderungen im
Zusammenhang mit anderen im Anhang genannten zentralen 6ffentlichen Auftraggebern ergeben, so treten
an deren Stelle ihre Rechtsnachfolger.

**) Vgl. dazu die Warenliste in Anhang IV.“
194. Die Uberschrift von Anhang VI lautet:

»In die Bekanntmachung gemafl; den §§ 56 und 59 sowie in die Bekanntgabe gemif} den
§§ 61 und 62 aufzunehmende Angaben*

195. Anhang VIII entfillt; der bisherige Anhang VII erhdlt die Bezeichnung ,,Anhang VIII*.
196. Nach Anhang VI wird folgender Anhang VII eingefiigt:
»Anhang VII

Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe

1. Verpflichtungen zur Befiillung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich
a) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular

verfiigbar sind, im Ober- und Unterschwellenbereich verpflichtend auszufiillen:

aa) ,,BT-06 Strategische Beschaffung*

bb) ,,BT-777 Strategische Beschaffung — Beschreibung* ist verpflichtend auszufiillen, au3er in
»BT-06 Strategische Beschaffung® wird angegeben, dass keine strategische Beschaffung
vorliegt

cc) ,,BT-805 Griine Beschaffung — Kriterien“ ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06
Strategische Beschaffung die Vornahme griiner Beschaffung angegeben wird
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dd) ,,BT-774 Griine Beschaffung® ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme griiner Beschaffung angegeben wird

ee) ,,BT-775 Soziale Beschaffung* ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme sozialer Beschaffung angegeben wird

ff) ,,.BT-776 Innovationsfordernde Auftragsvergabe® ist verpflichtend auszufiillen, wenn in
,,BT-06 Strategische Beschaffung® die Vornahme innovativer Beschaffung angegeben wird

gg) ,,BT-754 Zugidnglichkeit™ ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme sozialer Beschaffung angegeben wird und Anforderungen der
Barrierefreiheit beriicksichtigt werden

hh) ,,BT-755 Zugénglichkeit — Begriindung®“ ist verpflichtend auszufiillen, wenn die
gegenstindliche Leistung zur Nutzung durch natiirliche Personen vorgesehen ist, aber von
der Verpflichtung gemaf3 § 107 Abs. 1 bzw. § 275 abgesehen wird bzw. wurde
ii) Bei einem Vergabeverfahren zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung: ,,BT-271
Rahmenvereinbarung — Hochstwert®; gegebenenfalls ,,BT-557 Rahmenvereinbarung —
Hochstwert — Loskennung® sowie ,,BT-157 Rahmenvereinbarung — Hochstwert*

jj) Bei einem Vergabeverfahren, bei dem Straenfahrzeuge im Geltungsbereich des
Stralenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes, BGBI. I Nr. 163/2021, beschafft bzw. eingesetzt
werden: ,,BT-717 Richtlinie zur Forderung sauberer Fahrzeuge®, ,BT-735 CVD -
Vertragsart™, ,,BT-723 Fahrzeugklasse“, ,,BT-715 Fahrzeuge®, ,,BT-725 Emissionsfreie
Fahrzeuge* sowie ,,BT-716 Saubere Fahrzeuge*
kk) ,,BT-151 Auftrag — URL" ist verpflichtend auszufiillen, sofern der Vertrag verdffentlicht
wurde
b) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschligigen Standardformular
verfiigbar sind, wie folgt zu befiillen:
aa) ,,BT-501 Organisation — Kennung*“ mit der Stammzahl des Auftraggebers bzw. des
Auftragnehmers bzw. der Partei der Rahmenvereinbarung, geméll § 6 Abs. 3 E-GoVG,
wobei bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften die Stammzahl jedes an dieser beteiligten
Unternehmens anzugeben ist; die Stammzahl ist bei natiirlichen Personen nicht anzugeben
bb) ,,BT-777 Strategische Beschaffung — Beschreibung® gegebenenfalls auch mit der Angabe,
nach welchem Kriterienkatalog beschafft wird bzw. wurde (naBe-Aktionsplan Bund, NO
Fahrplan Nachhaltige Beschaffung, Okoleitfaden Land OO, OkoBeschaffungsService Vbg,
OkoKauf Wien, sonstiger)

cc) Sind Antrdge auf Nachpriifung im Rahmen der Vergabe von Auftrigen vor
Zuschlagserteilung vom Antragsteller zuriickgezogen worden und gab es in diesem
Zusammenhang Vereinbarungen, Ubereinkiinfte, Zusagen, Absprachen, Versprechungen
oder dergleichen mit dem Auftraggeber (insbesondere im Hinblick auf eine Anderung oder
Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen, einen Ersatz der Pauschalgebiihren, einen
Kostenersatz oder sonstige Zahlungen), sind deren wesentliche Details bei der Bekanntgabe
gemif den §§ 62, 66, 232 oder 237 in ,,BT-798 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen,
Begriindung®“ offenzulegen und ist ,,BT-796 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen™ zu
befiillen. Eine Unterlassung der Bekanntgabe dieser Informationen kann nicht mit einer
Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Antragsteller und Auftraggeber gerechtfertigt
werden.

2. Zusitzliche Vorgaben fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in
Osterreich
a) Bei einer Bekanntmachung bzw. Bekanntgabe im Unterschwellenbereich in Osterreich kann
entweder das einschliagige Standardformular gemalB der Durchfithrungsverordnung (EU)
2019/1780 oder folgendes Standardformular verwendet werden:
aa) bei einer Bekanntmachung einer Vorinformation geméB § 65 das Standardformular E2
gemif Tabelle 2 des Anhanges der Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/1780;
bb) bei einer Bekanntmachung einer regelméfigen nichtverbindlichen Bekanntmachung geméf
§ 235 das  Standardformular E2  gemd  Tabelle2 des  Anhanges der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780;
cc) bei einer Bekanntmachung gemdf den §§ 47 Abs.3, 64, 213 Abs.3 oder 234 das

Standardformular E3 gemél Tabelle 2 des Anhanges der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2019/1780;
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dd) bei ciner Bekanntgabe gemil den §§47 Abs.3, 66, 213 Abs.3 oder 237 das
Standardformular E4 gemal Tabelle 2 des Anhanges der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2019/1780.

b) Folgende Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular verfligbar sind,
verpflichtend auszufiillen:
aa) ,,BT-105 Verfahren — Art* mit einem der folgenden Werte: offenes Verfahren, nicht offenes
Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, nicht offenes Verfahren ohne vorherige
Bekanntmachung,  Verhandlungsverfahren = mit  vorheriger =~ Bekanntmachung,
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, Rahmenvereinbarung,
dynamisches Beschaffungssystem, wettbewerblicher Dialog, Innovationspartnerschaft,
Direktvergabe, Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung, offener Wettbewerb, nicht
offener Wettbewerb, geladener Wettbewerb

bb) ,,.BT-765 Rahmenvereinbarung*
cc) Sofern das Vergabeverfahren nicht widerrufen wurde: ,,BT-161 Bekanntmachung — Wert*.

3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich

Bei Kerndaten, die aus den in §§ 62 Abs. 3, § 66 Abs. 3, 232 Abs. 3 bzw. 237 Abs. 3 angefiihrten
Griinden zunichst nicht verdffentlicht werden kénnen, sind diese bei Bekanntgaben in Osterreich
zundchst nicht anzugeben und es sind die Kerndaten ,,BT-195 Keine Ver6ffentlichung — Kennung®,
,,BT-196 Keine Veroffentlichung — Begriindung: Beschreibung®, ,,BT-197 Keine Verdffentlichung
— Begriindungscode* und ,,BT-198 Keine Veroffentlichung — Zugriffsdatum* auszufiillen. Mit dem
im Kerndatum ,,BT-198 Keine Veroffentlichung — Zugriffsdatum® angegebenen Zeitpunkt sind die
betroffenen Kerndaten auszufiillen und das Standardformular ist aktualisiert bekannt zu geben.

4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und
Unterschwellenbereich
Bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich
sind nur jene Versionen des Software Development Kit zu verwenden, die auf europdischer Ebene
vom Amt fiir Verdffentlichungen akzeptiert werden und die nach der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2019/1780 und nach diesem Bundesgesetz verpflichtend zu befiillenden Felder enthalten.
Dabei ist die verwendete Version im Feld ,,OPT-002-notice” anzugeben.*

197. In Anhang VIII wird in der Uberschrift zu Z 1 die Wortfolge ,,auf Unionsebene* angefiigt.

198. In Anhang VIII Z 3 wird der Ausdruck ,http://simap.europa.cu” durch den Ausdruck
»https://ted.europa.cu‘ ersetzt.

199. In Anhang IX entfdllt der 28. Spiegelstrich.

200. In Anhang X Abs. 4 wird im Schlussteil die Wortfolge ,dieser Wert durch die Wortfolge ,dieser
Werte* ersetzt.

201. Anhang IVX wird durch folgenden Anhang XIV ersetzt:
»Anhang XIV

Anforderungen an die Energieeffizienz gemifl den §§ 95 und 265

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftrigen sind folgende Anforderungen zu beachten:

a) Soweit Waren von einer gemif der Verordnung (EU) 2017/1369 zur Festlegung eines Rahmens
fiir die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Authebung der Richtlinie 2010/30/EU, ABI.
Nr. L 198 vom 28.07.2017 S. 1, idF der Verordnung (EU) 2020/740 iiber die Kennzeichnung
von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Anderung der
Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009, ABI.
Nr. L 177 vom 05.06.2020 S. 1, erlassenen Delegierten Verordnung oder einer entsprechenden
Durchfiihrungsverordnung erfasst werden, sind Waren zu beschaffen, die das Kriterium der
Zugehorigkeit zur hochstmoglichen Energieeffizienzklasse erfiillen.

b) Soweit Waren, die nicht unter lit. a fallen, von einer der Durchfithrungsverordnung gemaf3 der
Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABI. Nr. L 285 vom
31.10.2009 S. 10, idF der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Anderung der
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und
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2006/32/EG, ABI. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, erfasst werden, sind Waren zu beschaffen,
die die in der jeweiligen Durchfiihrungsverordnung festgelegten Referenzwerte fiir die
Energieeftizienz erfiillen.

c) Es sind Reifen zu beschaffen, die das Kriterium der Zugehorigkeit zur hochsten
Energieeffizienzklasse geméf der Festlegung durch die Verordnung (EU) 2020/740 {iber die
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur
Anderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 1222/2009, ABI. Nr. L 177 vom 05.06.2020 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 382
vom 28.10.2021 S. 52, erfiillen. Der 6ffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber kann
jedoch auch Reifen mit den besten Nasshaftungseigenschaften oder dem geringsten
Abrollgerdusch beschaffen, sofern dies aus Griinden der Sicherheit oder der o6ffentlichen
Gesundheit gerechtfertigt ist.

202. In Anhang XVIII Z 6 wird das Wort ,,Vergabefahren durch das Wort ,,Vergabeverfahren ersetzt.

203. Die Uberschrift von Anhang XX lautet:

»In die Bekanntmachung gemafl den §§ 225 und 229 sowie in die Bekanntgabe gemil} den

§§ 231 und 232 aufzunehmende Angaben*
Artikel 2

Anderung des Bundesvergabegesetzes Konzessionen 2018

Das Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018 — BVergGKonz 2018, BGBI. I Nr. 65/2018, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 100/2018, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 30:
,»§ 30.  Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von

Standardformularen®

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 56 folgender Eintrag eingefiigt:
»$ 56a. Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Dienstleistungskonzessionen

im Oberschwellenbereich*

3. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Eintrdge zu den Anhdngen V bis VII:
»~Anhang V In die Bekanntmachung gemif3 den §§ 31 und 33 sowie in die Bekanntgabe gemif den

§§ 34 und 35 aufzunehmende Angaben

Anhang VI Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe
Anhang VII Vorgaben fiir die Ver6ffentlichung™

4. Dem Inhaltsverzeichnis wird folgender Eintrag angefiigt:
»~Anhang IX Anforderungen an die Energieeffizienz gemil § 56a“

5.In§ 2711 lit. a sublit. aa wird der Ausdruck ,, , 5 und 6% durch den Ausdruck ,;und 5% ersetzt.

6. § 27 11 lit. a sublit. bb entfillt der Ausdruck ,,die Widerrufsentscheidung;*.

7.In § 2 werden nach Z 12 folgende Z 12a und 12b eingefiigt:

»l2a.

12b.

Kerndaten sind Felder im Sinne der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfithrung
von Standardformularen fiir die Verdffentlichung von Bekanntmachungen fiir 6ffentliche Auftriage
und zur Authebung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,.elektronische Formulare —
eForms®“), ABIL L Nr.272 vom 25.10.2019 S.7, zuletzt gedndert durch die
Durchfiithrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI. Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.
Kerndatenquelle ist eine automationsunterstiitzt auslesbare Liste von Verweisen auf
Standardformulare. Ein Standardformular darf nur aus einer einzigen Kerndatenquelle referenziert
werden.*

8. In§ 2 Z 14 lit. c wird die Wortfolge ,,das fiir den Auftraggeber technisch und wirtschaftlich giinstigste
Angebot ermittelt wird“ durch die Wortfolge ,,jenes Angebot ermittelt wird, das fiir den Auftraggeber den
besten wirtschaftlichen Gesamtvorteil bietet” ersetzt.
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9. In § 2 wird nach Z 14 folgende Z 14a eingefiigt:

,»14a. Metadaten sind Daten, die vom Auftraggeber auf https://www.data.gv.at bereitgestellt werden und
die einen Verweis auf eine Kerndatenquelle enthalten.*

10. Nach § 2 Z 17 wird folgende Z 17a eingefiigt:

,»17a. Standardformular ist ein Formular im Sinne der Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/1780, das
je nach konkreter Bekanntmachung oder Bekanntgabe geméll Art. 2 in Verbindung mit Tabelle 1
des Anhanges dieser Verordnung aus einer Kombination aus Feldern gemdB Tabelle 2 des
Anhanges dieser Verordnung besteht.*

11.In § 8 Abs. 1 Z 17 wird die Wortfolge ,,Z 4, 6 und 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 — WAG 2007,
BGBI. I Nr. 60/2007 durch die Wortfolge ,,Z5, 7 und 8 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 —
WAG 2018, BGBI. I Nr. 107/2017 ersetzt.

1la. In § 8 Abs. 1 Z 27 wird der Ausdruck ,,§ 3 Z 17 des Telekommunikationsgesetzes 2003 — TKG 2003,
BGBI. I Nr. 70/2003, oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste
gemdl §3 Z9 in Verbindung mit Z 11 TKG 2003“ durch den Ausdruck ,§4 Z9 des
Telekommunikationsgesetzes 2021 — TKG 2021, BGBL. I Nr. 90/2021, oder die Bereitstellung eines oder
mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste gemal § 4 Z 4 TKG 2021 ersetzt.

12.In § 11 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und*
durch die Wortfolge ,,von der Bundesministerin fiir ersezzt.

13. § 13 Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

,»Die Laufzeit einer Dienstleistungskonzession von mehr als fiinf Jahren ist auch dann zuldssig, wenn und
soweit dies im Hinblick auf die Verwirklichung der konkret verfolgten sozialen Vertragsziele erforderlich
ist.

14. § 14 Abs. 5 lautet:

,»(5) Im Konzessionsvergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit und Nachhaltigkeit der Leistung
Bedacht zu nehmen. Dies kann insbesondere durch die Beriicksichtigung 6kologischer Aspekte (wie etwa
Energieeffizienz, Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz, Reduktion der
Flacheninanspruchnahme, Prioritét der Lebenszykluskosten) oder des Tierschutzes bei der Beschreibung
der Leistung, der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Eignungs-
oder Zuschlagskriterien oder von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.*

15. Inden §§ 14 Abs. 6 und 7 wird jeweils das Wort ,,Zuschlagskriterien durch den Ausdruck ,,Eignungs-
oder Zuschlagskriterien® ersetzt.

16. In § 25 Abs. 1 und 2 wird nach de Ziffer ,,16% jeweils der Ausdruck ,, , 20* eingefiigt.

17.In § 25 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,34 Abs. 1, 38, 39, 44 bis 52 durch den Ausdruck ,,34, 35, 37 bis 39,
44 bis 52 ersetzt, der Ausdruck ,, , 4b, 5 und 6 durch den Ausdruck ,, , 4b und 5° ersetzt und der Ausdruck
und 34 Abs. 1 durch den Ausdruck ,, , 34, 35 und 37 ersetzt.

18. In § 26 Abs. 7 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und*
durch die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir* und die Wortfolge ,,Bundesminister fiir Finanzen* durch
das Wort ,,Bundeskanzler® ersetzt.

19. § 30 samt Uberschrift lautet:

»Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen

§ 30. (1) Die Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung

1. ndhere Festlegungen hinsichtlich der Darstellung, Struktur und Form der Kerndatenquelle sowie
der Standardformulare und der Befiillung der Metadatenfelder erlassen, und

2.zu den in der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 angefiihrten Feldern und
Standardformularen ergénzende Felder und Standardformulare, soweit diese vom Amt fiir
Veroffentlichungen zur Verfiigung gestellt werden, festlegen und die Verwendung derartiger
Felder und Standardformulare fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben geméf diesem Abschnitt
vorschreiben.
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(2) Das Unternehmensserviceportal hat Standardformulare, die tiber die Metadaten und die
Kerndatenquellen zugénglich sind, in einer fiir natiirliche Personen les- und suchbaren Weise anzubieten,
wobei insbesondere die Suche nach einzelnen Kerndatenfeldern und nach einer Kombination derselben
moglich sein muss. Dieser Dienst ist vom Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, direkt,
uneingeschrankt und vollstindig sowie grundsétzlich jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Das
Unternehmensserviceportal hat die Standardformulare mindestens einmal téglich aktualisiert anzubieten
und die Zeitpunkte der Aktualisierungen auf der Internet-Adresse des Dienstes gemill dem zweiten Satz
bekannt zu machen. Die Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung nihere Vorgaben zur Darstellung der Standardformulare und der Suchfunktion festlegen.*

20. § 31 samt Uberschrift lautet:
»Bekanntmachungen auf Unionsebene

§ 31. Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene gemé3 Anhang VII zu erstellen und
dem Amt fiir Ver6ffentlichungen der Europdischen Union (Amt fiir Ver6ffentlichungen) unter Verwendung
des einschldgigen Standardformulars unter Beachtung der Vorgaben gemédfl Anhang VI elektronisch zu
iibermitteln. Als Ubermittlung gilt auch die Zur-Verfiigung-Stellung der Daten der Bekanntmachungen im
Online-Verfahren. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen
kdnnen. Falls Daten online zur Verfiigung gestellt werden, gilt als Absendung die Eintragung der Daten im
Online-System.*

21. In § 32 wird die Wortfolge ,,dem Amt fiir Verdffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars fiir Bekanntmachungen® durch die Wortfolge ,,eine freiwillige Bekanntmachung geméf
§ 31 bekanntmachen und darin‘ ersezzt.

22. § 33 Abs. 1 und 2 lauten:

,»(1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu verdffentlichen, indem er
die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemill Anhang VI zur Verfiigung stellt. Der Auftraggeber hat die
Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstdndig zur Verfligung zu stellen.

(2) Die Verfiigbarkeit der Bekanntmachung geméfl Abs. 1 muss zumindest bis zum Ablauf der
Angebotsfrist gewahrleistet sein.*

23. In § 33 Abs. 4 wird dem Wort ,,bekanntmachen® die Wortfolge ,,gemad Abs. 1 vorangestellt und die
Wortfolge ,Metadaten der Kerndaten von Konzessionsvergabeverfahren und der Kerndaten fiir
Bekanntmachungen® durch das Wort ,,Bekanntmachung® ersetzt.

24. Den §§ 34, 35 und 37 wird jeweils folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben iiber die Konzessionsvergabe dann nicht
veroffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 6ffentlichen
Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen Interessen eines Unternehmers schiddigen oder den
freien und lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmern beeintrachtigen wiirde.*

25. § 35 Abs. 1 lautet:

,»(1) Der Auftraggeber hat nach Durchfiihrung eines Konzessionsvergabeverfahrens jeden vergebenen
Konzessionsvertrag bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und
das einschlégige Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemél3 Anhang VI zur Verfiigung stellt.
Der Auftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die Kerndatenquelle sowie
das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien
Lizenz vollstindig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens
48 Tage nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.*

26. In den §§ 35 Abs. 2 und 37 Abs. 2 wird das Wort ,gleichzeitig” jeweils durch das Wort ,,gebiindelt
erselzt.
27. § 36 samt Uberschrift lautet:

,Bekanntmachungen in Osterreich

(1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu ver6ffentlichen, indem er
die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemil Anhang VI zur Verfiigung stellt. Der Auftraggeber hat die
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Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstindig zur Verfiigung zu stellen. Eine Bekanntmachung im
Beschafferprofil darf nicht vor Verfiigbarkeit der Bekanntmachung geméf dem ersten Satz erfolgen. Im
Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfiigung-Stellung des Standardformulars anzugeben.

(2) Die Verfiigbarkeit der Bekanntmachung gemiB3 Abs. 1 muss zumindest bis zum Ablauf der
Angebotsfrist gewahrleistet sein.

(3) Sofern der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfilhrung eines
Konzessionsvergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zuléssig ist,
kann der Auftraggeber die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, gemaf3 Abs. 1
bekanntmachen. Die Verfiigbarkeit der Bekanntmachung muss zumindest fiir zehn Tage gewihrleistet
sein.*

28. § 37 Abs. 1 lautet:

»(1) Ein Auftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfilhrung eines
Konzessionsvergabeverfahrens, dessen Wert mindestens 50 000 Euro betrdgt, jeden vergebenen
Konzessionsvertrag bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und
das Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemill Anhang VI zur Verfiigung stellt. Der
Auftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre bereitzustellen und die Kerndatenquelle und das
Standardformular fiir Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter
einer freien Lizenz vollstindig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen. Die Bekanntgabe hat
spétestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.*

29. § 44 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

,1.der Offentliche Auftraggeber oder offentliche Sektorenauftraggeber Kenntnis von einer
rechtskréftigen Verurteilung des Unternehmers hat, die einen der folgenden Tatbestéinde betrifft:
Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b des Strafgesetzbuches —
StGB, BGBI. Nr. 60/1974), Mitgliedschaft bei einer kriminellen Vereinigung oder Organisation
(§§ 278 und 278a StGB), Terroristische Vereinigung, Terroristische Straftaten,
Terrorismusfinanzierung oder Ausbildung fiir terroristische Zwecke (§§ 278b bis 278e StGB),
Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsannahme zur
Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, verbotene
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten oder
Verletzung des Amtsgeheimnisses (§§ 302, 304 bis 310 StGB und § 10 des Bundesgesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb 1984 — UWG, BGBI. Nr. 448/1984), Betrug (§§ 146 bis 148 StGB),
Untreue (§ 153 StGB), Geschenkannahme (§ 153a StGB), Férderungsmissbrauch (§ 153b StGB),
Geldwischerei (§ 165 StGB), Verrat von Staatsgeheimnissen (§ 252 StGB), Sklaverei,
Menschenhandel oder Grenziiberschreitender Prostitutionshandel (§§ 104, 104a und 217 StGB),
Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und GutheiBung mit Strafe bedrohter
Handlungen (§ 282 StGB) bzw. einen entsprechenden Straftatbestand geméf den Vorschriften des
Landes, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, oder

2. ein Restrukturierungsverfahren durchgefiihrt wird oder iiber das Vermogen des Unternehmers ein
Insolvenzverfahren er6ffnet oder mangels kostendeckenden Vermdgens kein Insolvenzverfahren
eroffnet wurde, oder”

30. In § 44 Abs. 1 Z 12 lit. ¢ wird der Punkt durch den Ausdruck ,,,oder” ersetzt und folgende Z 13
angefiigt:

,»13. der Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskréftigen Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, durch die der Unternehmer von der Teilnahme an
Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde.*

31. Der Text des § 45 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1); folgender Abs. 2 wird angefiigt:
»(2) Abweichend von Abs.1 muss die Eignung hinsichtlich der Zuverldssigkeit und
Leistungsfahigkeit gemal § 46 Abs. 1 Z 2 bis 4
1. spitestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Vorlage oder Vervollstindigung von
Nachweisen geméil § 46 Abs. 3 gesetzten Frist,
2. spétestens zum Zeitpunkt des Zugriffes des Auftraggebers auf eine Datenbank geméal3 § 46 Abs. 5,
oder
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3. spétestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Miangelbehebung betreffend die Eignung
gesetzten Frist

vorliegen.*

32. In § 48 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Bundesministers fiir Finanzen“ durch die Wortfolge ,,Amtes fiir
Betrugsbekdampfung* ersetzt.

33. §49 Abs. 2 Z 2 lautet:

2. er umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehérden und dem
Auftraggeber an der Kldrung aller Tatsachen und Umstéinde betreffend die Straftat oder Verfehlung
und den dadurch verursachten Schaden mitgewirkt hat, und*

34. Nach § 49 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

,»(2a) Liegt bei einem Unternehmer der Ausschlussgrund geméal § 44 Abs. 1 Z 4 vor, ohne dass bereits
eine rechtskréftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung vorliegt, gilt Abs. 2 Z 1 nicht und Abs. 2 Z 2
mit der Mallgabe, dass die aktive Zusammenarbeit laufend erfolgt. Weist der Unternehmer die
Zuverlassigkeit gemédl dem ersten Satz nach, diirfen dieselben Anhaltspunkte fiir das Vorliegen des
Ausschlussgrundes gemal § 44 Abs. 1 Z 4 nicht fiir einen Ausschluss gemil § 44 Abs. 1 Z 5 beriicksichtigt
werden.*

35. § 49 Abs. 4 lautet:

»(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehdrde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Konzessionsvergabeverfahren ausgeschlossen
wurde, kann wéhrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverlédssigkeit
nicht geméf Abs. 2, 2a und 3 glaubhaft machen.

36. In § 49 Abs. 5 wird die Wortfolge ,,Abs. 2 und 3 durch die Wortfolge ,,Abs. 2, 2a und 3 ersetzt.

37. In §§ 53 Abs. 1 und 78 Abs. 3 Z 3 wird das Wort ,Vergabeverfahren™ jeweils durch das Wort
»Konzessionsvergabeverfahren® ersetzt.

38. In §55 Z2 wird der Beistrich durch die Wortfolge ,sowie jene Informationen, die es einem
Antragsteller ermdglichen, die Hohe der fiir einen Antrag zur Kontrolle des Konzessionsvergabeverfahrens
zu entrichtenden Gebiihr (gegebenenfalls je Los) zu berechnen, ersetzz.

40. Nach § 56 wird folgender § 56a samt Uberschrift eingefiigt:

»Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Dienstleistungskonzessionen im
Oberschwellenbereich

§56a. (1) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen im
Oberschwellenbereich ~ sicherzustellen, dass bei  der  Erbringung  der  betreffenden
Dienstleistungskonzessionen ausschlieSlich Waren verwendet werden, die die in Anhang IX genannten
Anforderungen an die Energieeffizienz erfiillen, auler dies ist technisch nicht durchfiihrbar. Diese
Anforderung gilt nur fiir neue Waren, die von Dienstleistern ausschlieBlich oder teilweise zur Erbringung
der betreffenden Dienstleistungskonzessionen erworben werden.

(2) Die Verpflichtung gemaBl Abs. 1 gilt nicht, wenn sie die 6ffentliche Sicherheit untergraben oder
die Reaktion auf Notlagen im Bereich der offentlichen Gesundheit beeintrdchtigt wiirden. Die
Verpflichtung gemél Abs. 1 gilt fiir Auftrige des Bundes nur insoweit, wie ihre Anwendung nicht im
Gegensatz zu der Art und dem Hauptziel der Tétigkeiten des Bundesheeres steht.*

40a. In § 68 Abs. 3 entfillt die Wortfolge ,, , die fiir den Nachweis der Eignung des Bieters nicht erforderlich
sind, “ und es wird folgender Satz angefiigt:

,,Bel Ablehnugg eines Subunternehmers kann der Bieter diesen ersetzen, sofern es dadurch nicht zu einer
wesentlichen Anderung des Angebotes kommt.*

41. § 68 Abs. 4 wird folgender Satz angefiigt:

»Insbesondere kann der Auftraggeber das Angebot bei Fehlen jeglicher Bezugnahme auf die Eignung
ausscheiden, ohne vorher vom Bieter eine Aufkldrung verlangen zu miissen.*
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42. § 71 lautet:

,»8 71. Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden iibrig bleiben, ist der Zuschlag gemif3 den
Angaben in der Ausschreibung jenem Angebot zu erteilen, mit dem der beste wirtschaftliche Gesamtvorteil
fiir den Auftraggeber erzielt wird.*

43. § 79 Abs. 1 bis 3 lauten:

»(1) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unmittelbar beim Bundesverwaltungsgericht
einzubringen. Dem Antrag sind jene Unterlagen beizulegen, aus denen hervorgeht, dass die beabsichtigte
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos ist. Der Antrag kann
ab Beginn der in § 87 bzw. in § 98 Abs. 2 festgelegten Frist fiir die Geltendmachung der betreffenden
Rechtswidrigkeit gestellt werden. Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Einbringung eines
Nachpriifungsantrages gilt zugleich als Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Einbringung eines
Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung.

(2) § 8a Abs. 7 erster Satz VwGVG gilt mit der Maflgabe, dass die Frist fiir die Einbringung des
Nachpriifungsantrages, des Antrages auf FErlassung einer einstweiligen Verfiigung oder des
Feststellungsantrages mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der Beschluss tiber die Bestellung des
Rechtsanwaltes zum Vertreter und die fiir die Erfiillung seiner Aufgaben im gerichtlichen Verfahren
erforderlichen Unterlagen diesem zugestellt sind.

(3) §88 Abs.3 und 4 bzw. § 98 Abs. 3 sind sinngemél auf den Antrag auf Bewilligung der
Verfahrenshilfe anzuwenden. Wurde die Verfahrenshilfe zur Einbringung eines Nachpriifungsantrages
bewilligt, erstreckt sich die Verfahrenshilfe im Fall des § 88 Abs. 3 bzw. des § 97 Abs. 4 auch auf das
Feststellungsverfahren.*

44. § 80 Abs. 2 erhdlt die Absatzbezeichnung (7). Nach § 80 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 bis 6
eingefiigt:
,»,(2) Behauptet der Antragsteller in einem Antrag, dass er
1. das betreffende Konzessionsvergabeverfahren oder
2. die gesondert anfechtbare Entscheidung

nicht bezeichnen kann, hat er die Griinde fiir diese Behauptung gesondert darzulegen. Der Antragsteller hat
dazu insbesondere darzulegen, aufgrund welcher plausiblen Informationen er von der Durchfiihrung eines
Konzessionsvergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung oder der Existenz einer gesondert
anfechtbaren Entscheidung ausgeht.

(3) Ist die Begriindung gemél Abs.2 nachvollzichbar und fehlen dem Antragsteller die
Voraussetzungen gemal den §§ 86 Abs. 1, 94 Abs. 1 oder 97 Abs. 1 im Hinblick auf seine Angaben gemaf
§88 Abs.1 Z1, §94 Abs.2 Z1 bzw. §98 Abs.1 Z1 nicht offensichtlich, hat das
Bundesverwaltungsgericht den im Antrag bezeichneten Auftraggeber unverziiglich aufzufordern, binnen
fiinf Tagen eine Aufstellung iiber alle aufgrund der Angaben des Antragstellers gemél § 88 Abs. 1 Z 1,
§ 94 Abs. 27 1 bzw. § 98 Abs. 1 Z 1 in Betracht kommenden Konzessionsvergabeverfahren oder gesondert
anfechtbaren Entscheidungen in geordneter Form vorzulegen oder bekanntzugeben, dass keine
Konzessionsvergabeverfahren bzw. gesondert anfechtbaren Entscheidungen in Betracht kommen
(Leermeldung).

(4) In der Aufstellung gemédll Abs.3 sind jedenfalls jeweils die Bezeichnung des
Konzessionsvergabeverfahrens sowie die ergangenen gesondert anfechtbaren Entscheidungen samt Datum
ihrer Mitteilung anzufiihren. Weiters ist anzugeben, ob und gegebenenfalls wann der Zuschlag erteilt bzw.
das Konzessionsvergabeverfahren widerrufen wurde. Nimmt bzw. nahm der Antragsteller an einem in die
Aufstellung aufzunehmenden Konzessionsvergabeverfahren teil, hat der Auftraggeber dies in der
Aufstellung nachvollziehbar darzulegen.

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat die Aufstellung gemi3 Abs. 3 bzw. die Leermeldung nach
deren Einlangen unverziiglich an den Antragsteller zu iibermitteln.

(6) Die Abs.2 bis5 finden ausschlieBlich Anwendung auf Konzessionsvergabeverfahren im
Oberschwellenbereich, fiir die zum Zeitpunkt der Antragstellung weder eine Bekanntmachung noch eine
Bekanntgabe verdffentlicht war. Sonstige Konzessionsvergabeverfahren sind nicht Gegenstand eines
Verfahrens nach den Abs.2 bis 5 und diesbeziigliche Informationen sind vom Auftraggeber in die
Aufstellung gemafl Abs. 3 nicht aufzunehmen.*
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45. § 84 samt Uberschrift lautet:
,,Gebiihren

§ 84. (1) Fiir Antrdge gemal den §§ 86 Abs. 1, 94 Abs. 1 und 97 Abs. 1 und 2 hat der Antragsteller
nach Maf3gabe der folgenden Absitze jeweils eine Pauschalgebiihr zu entrichten.

(2) Die Pauschalgebiihr fiir Antrige geméal § 94 Abs. 1 betragt 100 Euro.

(3) Die Pauschalgebiihr fiir Antrige gemil § 86 Abs. 1 sowie § 97 Abs. 1 und 2 wird durch
Gebiihrenkategorien abhidngig vom geschétzten Auftragswert bzw. Auftragswert nach Maflgabe folgender
Tabelle bestimmt:

Gebiihren- Geschitzter Auftragswert bzw. Auftragswert in Euro s
. = - - Gebiihr in Euro
kategorie grofer als kleiner gleich
1 0 500 000 400
2 500 000 1 500 000 2 000
3 1 500 000 Betrag gemiB § 11 Abs. 17 5500
4 Betrag gemiB § 11 Abs. 17 15 000 000 15 000
5 15 000 000 50 000 000 25000
6 50 000 000 (keine Begrenzung) 50 000

) Gegebenenfalls in der Fassung der Kundmachung gemiB § 11 Abs. 3; maBgeblich ist der Zeitpunkt der
Einleitung des Konzessionsvergabeverfahrens.

(4) Bezieht sich ein Antrag auf die Vergabe eines Loses, bestimmt sich die Gebiihrenkategorie gemaf
Abs. 3 nach dem geschétzten Wert bzw. dem Wert des Loses.

(5) Die Hohe der zu entrichtenden Pauschalgebiihr geméf Abs. 3 reduziert sich

1.um 20% wenn derselbe Antragsteller zum selben Konzessionsvergabeverfahren bereits einen
Antrag gemalB § 86 Abs. 1 oder gemil § 97 Abs. 1 oder 2 eingebracht hat;

2. um 50% wenn sich der Antrag gemaf § 86 Abs. 1 gegen eine der folgenden gesondert anfechtbaren
Entscheidungen richtet: die Wahl des Vergabeverfahrens und die Ausschreibung;

3. um 80% ab dem jeweils zweiten Antrag gemil den §§ 86 Abs. 1 oder 97 Abs. 1 und 2, wenn sich
eine Beschwerde auf die Vergabe mehrerer Lose eines Vorhabens bezieht, wobei zunichst das
wertméfig hochste Los zu vergebiihren ist;

4. um 80% ab dem zweiten Antrag gemil3 § 97 Abs. 1, wenn in einer Beschwerde mehrere Antriage
§ 97 Abs. 1 betreffend dasselbe Konzessionsvergabeverfahren eingebracht werden.

Kommen fiir einen Antrag mehrere Reduktionen in Betracht, ist einmalig die hochste Reduktion
anzuwenden.

(6) Sind fiir den Antragsteller aus vom Auftraggeber zur Verfiigung stehenden Unterlagen die fiir die
Gebiihrenberechnung notwendigen Informationen geméaB Abs. 3 nicht ersichtlich, hat der Antragsteller eine
Pauschalgebiihr in Hohe der Gebiihrenkategorie 1 gemél Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 zu entrichten.
Fiir Antrage gemil § 86 Abs. 1 sowie § 97 Abs. 1 und 2, die eine Behauptung gemal § 80 Abs. 2 enthalten,
und fiir allfillige Antrége, die infolge von gemiBl § 80 Abs.2 bis 5 erlangten Informationen in der
Beschwerde gestellt werden, hat der Antragsteller einmalig eine Pauschalgebiihr in Hoéhe der
Gebiihrenkategorie 4 zu entrichten.

(7) Enthélt die Ausschreibung oder die Bekanntgabe eine unrichtige Gebiihrenkategorie gilt
Folgendes:

1. Ist die angegebene Gebiihrenkategorie hoher als jene, die sich aus Abs.3 ergibt, hat der
Antragsteller nur Pauschalgebiihren in jener Hohe zu entrichten, die sich aus der korrekten
Gebiihrenkategorie gemafl Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 ergeben; allenfalls bereits entrichtete
Mehrbetrige sind zuriickzuerstatten.

2. Ist die angegebene Gebiihrenkategorie niedriger als jene, die sich aus Abs. 3 ergibt, hat der
Antragsteller nur Pauschalgebiihren in jener Hohe zu entrichten, die sich aus der angegebenen
Gebiihrenkategorie unter Beriicksichtigung von Abs. 5 ergeben.

(8) Die Hohe der zu entrichtenden Pauschalgebiihr gemif3 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 5 bis 7
reduziert sich um 25% wenn der Antrag vor Durchfiihrung der miindlichen Verhandlung oder, wenn keine
miindliche Verhandlung durchgefiihrt wird, vor FErlassung des Erkenntnisses oder Beschlusses
zuriickgezogen wird. Bereits entrichtete Mehrbetrdge sind zuriickzuerstatten.

(9) War dem Antragsteller die Entrichtung der Pauschalgebiihr in ordnungsgeméBer Hohe aufgrund
missbrauchlich unterbliebener oder missbriauchlich falscher Angaben durch den Auftraggeber nicht
moglich, ist der Differenzbetrag zwischen der korrekt zu entrichtenden Pauschalgebiihr geméfl Abs. 3 in
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Verbindung mit Abs. 5 und der aufgrund den Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 bzw. Abs. 7 in Verbindung
mit Abs. 5 tatsdchlich entrichteten Pauschalgebiihr dem Bundesverwaltungsgericht vom Auftraggeber zu
erstatten.

(10) Bieter- und Arbeitsgemeinschaften haben die Pauschalgebiihr nur einmal zu entrichten.

(11) Die Gebiihrenschuld entsteht im Zeitpunkt der Einbringung des Antrages; die Gebiihr wird mit
diesem Zeitpunkt fillig.

(12) Die Pauschalgebiihren sind durch Barzahlung, Einzahlung mit Erlagschein oder mittels
Bankomatkarte oder Kreditkarte zu entrichten. Fiir die Entrichtung mittels Bankomatkarte oder Kreditkarte
hat das Bundesverwaltungsgericht die technisch-organisatorischen Voraussetzungen festzulegen und
entsprechend bekannt zu machen.

(13) Fiir Antrdge gemil3 Abs. 1 und die Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht fallen keine
Gebiihren nach dem Gebiihrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267/1957, an.*

46. § 88 Abs. 1 Z I lautet:

,»l.die Darstellung der maBgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieflich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Konzessionsvergabeverfahrens sowie der angefochtenen gesondert anfechtbaren Entscheidung,*

47. In § 88 Abs. 2 Z 2 wird die Zeichenfolge ,, , oder durch einen Punkt ersetzt und Z 3 entfillt.

48. § 88 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemél § 80 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergédnzen und dabei insbesondere das
Konzessionsvergabeverfahren zu bezeichnen sowie einen Antrag gegen eine gesondert anfechtbare
Entscheidung in einem Konzessionsvergabeverfahren geméfl Abs. 1 Z 6 zu stellen. Die Beschwerde gilt als
urspriinglich in dieser Form eingebracht.*

49. In § 89 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge ,vergebenden Stelle sowie® die Wortfolge ,,die Darstellung
der mafigeblichen Leistungsbeschaffung und* eingefiigt.
50. § 89 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) Im Fall einer Behauptung gemidfl § 80 Abs.2 ist die Bekanntmachung nach allfélliger
Beschwerdeergénzung gemal § 88 Abs. 5 zu aktualisieren.*

51. In § 90 Abs. 3 wird die Zeichenfolge ,,Abs. 1* durch die Zeichenfolge ,,Abs. 1 oder der Aktualisierung
der Bekanntmachung geméal § 89 Abs. 7 ersetzt.

52. § 92 wird folgender Satz angefiigt:

»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemil3 § 80 Abs. 3 verlangert sich die Frist um zwei
Wochen.*

53. In § 94 Abs. 2 erhalten die Z 2 bis 6 die Ziffernbezeichnungen ,,3 bis ,,7°.

54. § 94 Abs. 2 Z 1 wird durch folgende Z 1 und 2 ersetzt:

,1.die Darstellung der mafgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieBlich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Konzessionsvergabeverfahrens sowie der gesondert anfechtbaren Entscheidung,

2. die Bezeichnung des Auftraggebers, des Antragstellers und gegebenenfalls der vergebenden Stelle
einschlieBlich deren elektronischer Adressen,

55. Inden §§ 94 Abs. 4 und 97 Abs. 4 wird das Wort ,,formlos® jeweils durch die Wortfolge ,,mit Beschluss*
ersetzt.

56. § 94 Abs. 7 entfillt; § 94 Abs. 6 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(8)".

57.In § 94 Abs. 5 entfallen die beiden letzten Sctze; nach Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 eingefiigt:

,»(0) Antriagen auf Erlassung einer einstweiligen Verfiigung, die die Untersagung der Erteilung des
Zuschlages, die Untersagung der Erkldarung des Widerrufes oder die Unterlassung der Angebotsoffnung
begehren, kommt ab Zugang der Verstindigung gemdB Abs.5 vom Einlangen des Antrages bis zur
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Entscheidung iiber den Antrag aufschiebende Wirkung zu. Der Auftraggeber bzw. die vergebende Stelle
darf bis zur Entscheidung {iber den Antrag

1. bei sonstiger Nichtigkeit den Zuschlag nicht erteilen bzw.

2. bei sonstiger Unwirksamkeit das Konzessionsvergabeverfahren nicht widerrufen, bzw.

3. die Angebote nicht 6ffnen.

(7) Enthélt der Antrag eine Behauptung gemafl § 80 Abs. 3, erstrecken sich die Wirkungen gemél
Abs. 6 auf alle aufgrund der Angaben des Antragstellers geméll § 94 Abs. 2 Z 1 in Betracht kommenden
Konzessionsvergabeverfahren im Oberschwellenbereich. Fiir Konzessionsvergabeverfahren, fiir die im
Zeitpunkt der FEinbringung des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung eine
Bekanntmachung verdffentlicht war, gelten die Wirkungen gemif Abs. 6 jedenfalls nur, wenn im Antrag
auf Erlassung der einstweiligen Verfiigung das Konzessionsvergabeverfahren wie in der Bekanntmachung
bezeichnet ist.*

58. § 95 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

»Hat der Auftraggeber trotz Aufforderung gemiB § 80 Abs.3 keine Aufstellung und auch keine
Leermeldung rechtzeitig erstattet, kann in einer einstweiligen Verfiigung das betroffene
Konzessionsvergabeverfahren unter Bezugnahme auf die Leistungsbeschaffung umschrieben werden.*

59. In § 96 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefiigt:
,»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemal § 80 Abs. 3 verldngert sich die Frist um 14 Tage.*

60. § 96 Abs. 3 erhdlt die Absatzbezeichnung ,(4); nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

,,(3) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemif3 § 80 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergédnzen und dabei insbesondere das
Konzessionsvergabeverfahren sowie die gesondert anfechtbare Entscheidung zu bezeichnen. Die
Beschwerde gilt als urspriinglich in dieser Form eingebracht.

61. In § 97 Abs. 1 Schlussteil wird der Verweis ,,§ 78 Abs. 3 Z 1, 3 und 4% durch den Verweis ,,Z 1 bis 3
ersetzt.

62.In § 97 Abs. 4 Z 1 entfdllt der Beistrich.

63. $§ 98 Abs. 1 Z 1 lautet:

,1.die Darstellung der maflgeblichen Leistungsbeschaffung einschlieBlich — soweit sie dem
Antragsteller bekannt ist bzw. bekannt sein kann — der Bezeichnung des betreffenden
Konzessionsvergabeverfahrens,*

64. § 98 Abs. 5 lautet:

,»(5) Bei Vorlage einer Aufstellung des Auftraggebers gemél § 80 Abs. 3 hat der Antragsteller binnen
zehn Tagen nach Zustellung der Aufstellung die Beschwerde zu ergénzen und dabei insbesondere das
Konzessionsvergabeverfahren zu bezeichnen sowie das Begehren gemd Abs. 1 Z 7 zu stellen. Die
Beschwerde gilt als urspriinglich in dieser Form eingebracht.*

65. § 99 Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:
,»Im Fall einer Aufforderung an den Auftraggeber gemal § 80 Abs. 3 verldngert sich die Frist um 14 Tage.*

66. In § 100 Abs. 8 Z 2 wird der Verweis ,,§ 36 Abs. 4 durch den Verweis ,,§ 36 Abs. 3 ersetzt.

67. In § 100 Abs. 9 erster Satz und Abs. 10 zweiter Satz entfillt jeweils der Beistrich nach dem Wort
Hteillweise®,

68. In § 102 Abs. 2 wird die Wortfolge ,.Der Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch
die Wortfolge ,Die Bundesministerin fiir europédische und internationale Angelegenheiten” und die
Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch die Wortfolge ,,von der
Bundesministerin fiir européische und internationale Angelegenheiten‘ersezzz.

69. In §102 Abs.2 und 4 wird die Wortfolge ,den Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung, und® jeweils durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir* ersetzz.

70. In § 102 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung,
und* durch die Wortfolge ,,von der Bundesministerin fiir ersetzt.
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71. In §102 Abs. 3 und 5 wird die Wortfolge ,dem Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung, und* jeweils durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir ersetzt.

72. Inden §§ 103 Abs. 1 und 2 und 105 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und® jeweils durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir ersetzt.

73. In § 103 Abs. 3 wird die Wortfolge ,.Der Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung
und* durch die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir* ersetzt.

74. In § 105 wird im zweiten Satz das Wort ,,Dieser durch das Wort ,,Diese” ersetzt.

75. In § 108 Abs. 3 Z 3 lit. b wird die Wortfolge ,,Erwerb oder Insolvenz® durch die Wortfolge ,,Erwerb,
Insolvenz oder Restrukturierung* ersetzt.

77. In § 112 Abs. 1 wird die Wortfolge ,oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen
Verordnungen® durch die Wortfolge ,, , die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen
oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht ersetzt.

78. In § 114 wird nach dem Wort ,wurde® die Wortfolge ,,oder aufgrund unmittelbar anwendbarem
Unionsrecht nicht weiter erfiillt werden darf™ eingefiigt.

79. § 116 Abs. 3 lautet:

,»(3) Abweichend von Abs.2 ist eine Schadenersatzklage unzuldssig, wenn die Erkldrung des
Widerrufes eines Konzessionsvergabeverfahrens zuldssig war, aber die behauptete Verursachung der
Erklarung des Widerrufes in einem Verstof3 besteht, der im Rahmen eines Nachpriifungsverfahrens geltend
gemacht hitte werden konnen.*

80. In § 117 Abs. 1 wird nach der Zahl ,,37 der Ausdruck ,, , 53 eingefiigt, der Ausdruck ,,Bekanntgabe-
Mitteilungs-, oder Auskunftspflichten” durch den Ausdruck ,Bekanntgabe-, Zur-Verfiigung-Stellungs-,
Mitteilungs- oder Auskunftspflichten ersetzt und entfdllt das Wort ,,unverziiglich.

81. In § 118 Abs. 5 wird im Einleitungsteil der Ausdruck ,,Art. XXX durch den Verweis ,,Art. 4 und in
$118 Abs.5 Z2 das  Wort ,Konzessionsvergabeverd7fahrens  durch  das  Wort
»Konzessionsvergabeverfahrens® ersezzt.

82. Dem § 118 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(0) Fir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBIL. I Nr. xxx/202x neu gefassten
Bestimmungen und fiir das AuBlerkrafttreten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen
gilt Folgendes:

1. Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 56a sowie zu Anhang IX, die §§ 2 Z 11 lit. a sublit. aa und
sublit. bb sowie Z 14 1it. ¢, 8 Abs. 1 Z 17und Z 27, 11 Abs. 3, 13 Abs. 2, 14 Abs. 5bis 7,25 Abs. 1
und 2, 26 Abs. 7, 34 Abs. 3, 35,37 Abs. 3,44 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Z 12 lit. cund Z 13, 45, 48
Abs. 2,49 Abs. 2 Z 2 sowie Abs. 2a, 4 und 5, 53 Abs. 1,55 Z 2 und Z 9, 56a samt Uberschrift, 68
Abs. 3 und 4, 71, 78 Abs. 3 Z 3,79 Abs. 1 bis 3, 100 Abs. 9 und 10, 102 Abs. 2 bis 5, 103 Abs. 1
bis 3, 105, 108 Abs. 3 Z 3 lit. b, 112 Abs. 1, 114, 116 Abs. 3, 117 Abs. 1, 118 Abs. 5, 121 Abs. 1
Z 1 bis 7 sowie Abs. 2, 122 Abs. 2, § 123 samt Uberschrift und Anhang II sowie Anhinge VIII
und IX treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

2. Die Eintrdage im Inhaltsverzeichnis zu § 30 sowie den Anhdngen V bis VII, § 2 Z 12a, 12b, 14a
und 17a, die §§ 30 samt Uberschrift, 31 samt Uberschrift, 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, 35 Abs. 1 und 2,
36 samt Uberschrift, 37 Abs. 1 und 2, 100 Abs. 8 Z 2 sowie die Anhiinge V bis VII treten mit
1. Oktober 2026 in Kraft. Zugleich tritt die Verordnung des Bundesministers fiir Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz iiber die Festlegung des Publikationsmediums fiir
Bekanntmachungen gemédfl dem Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012
(Publikationsmedienverordnung Verteidigung und Sicherheit 2019), BGBI. II Nr. 364/2018, auf3er
Kraft.

3. Die §§ 80 Abs. 2 bis 7, 84 samt Uberschrift, 88 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, 89 Abs.2 Z 1
und Abs. 7, 90 Abs. 3, 92, 94 Abs. 2 und 4 bis 8, 95 Abs. 3, 96 Abs. 2 bis 4, 97 Abs. 1 und 4, 98
Abs. 1 Z 1 und Abs. 5, 99 Abs. 2 sowie 121 Abs. 3, treten mit dem der Kundmachung folgenden
Monatsersten in Kraft. Zugleich tritt § 88 Abs. 2 Z 3 aufer Kraft.

4. Fir zum Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemédB Z 1 und 3 bereits eingeleitete bzw.
beendete Vergabeverfahren gilt Folgendes:
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a) Bereits eingeleitete Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des
jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage zu Ende zu fiihren.

b) Bereits beim Bundesverwaltungsgericht anhéngige Verfahren sind  vom
Bundesverwaltungsgericht nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage fortzufiihren.

c) Hinsichtlich bereits beendeter Vergabeverfahren richtet sich die Durchfithrung von
Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.

d) Abweichend von lit. a und c sind die in Z 3 angefiihrten Bestimmungen auf Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, die nach dem Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens geméaf Z 3
anhéngig werden, anzuwenden.*

83. In § 121 Abs. 1 Z 1 und 3 sowie Abs. 2 wird die Wortfolge ,der Bundesminister fiir Verfassung,
Reformen, Deregulierung und* durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir ersetzt.

84.1In § 121 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge ,,der Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch
die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir europdische und internationale Angelegenheiten® ersetzt.

85.In§ 121 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge ,,Bundesminister fiir Finanzen‘ durch das Wort ,,Bundeskanzler*
ersetzt.

86. § 121 Abs. 1 Z 4 bis 6 lautet:
4. des § 30 Abs. 2 erster bis dritter Satz der Bundeskanzler,
5.der §§ 11 Abs. 3,33 Abs. 1, 103 Abs. 1 und 3, 104, 105, 116 und 121 Abs. 3 die Bundesministerin
fiir Justiz,
6. des § 30 Abs. 1 und Abs. 2 letzter Satz die Bundesministerin fiir Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler,*.

87.In§ 121 Abs. 1 Z 7 wird die Wortfolge ,betroffen ist, dieser Bundesminister, und* durch die Wortfolge
,,oder einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin und*
erselzt.

88. § 121 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Die in § 84 Abs. 2 und 3 genannten Pauschalgebiihren vermindern oder erhdhen sich jéhrlich in
dem MaB, das sich aus der Verinderung des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index gegeniiber der der letzten Festsetzung
zugrunde gelegten Indexzahl ergibt, wobei Anderungen solange nicht zu beriicksichtigen sind, als sie 5%
dieser Indexzahl und in der Folge 5% der zuletzt fiir die Valorisierung maB3gebenden Indexzahl nicht
iibersteigen. Bei der Berechnung der neuen Pauschalgebiihren ist kaufménnisch auf ganze Euro zu runden.
Die Bundesministerin fiir Justiz hat die durch die Valorisierung geénderten Pauschalgebiihren im
Bundesgesetzblatt kundzumachen. Die neu festgesetzten Pauschalgebiihren gelten ab dem der
Kundmachung folgenden Monatsersten.*

89. In § 122 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Personen sowohl weiblichen als auch ménnlichen Geschlechts*
durch die Wortfolge ,,alle Geschlechter ersetzt.

90. § 123 samt Uberschrift lautet:
»Bezugnahme auf Rechtsakte der Union

§ 123. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Union umgesetzt bzw.
beriicksichtigt:
1. Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln fiir die Fristen, Daten
und Termine, ABI. Nr. L 124 vom 08.06.1971 S. 1.

2. Richtlinie 89/665/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die
Anwendung der Nachpriifungsverfahren im Rahmen der Vergabe o6ffentlicher Liefer- und
Bauauftrige (Rechtsmittelrichtlinie), ABI. Nr. L 395 vom 30.12.1989 S. 33, zuletzt geéndert durch
die Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABl. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1,
zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2497, ABI. Nr. L 2023/2497 vom
16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 37.

3. Richtlinie 92/13/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften tiber die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im
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Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor
(Sektorenrechtsmittelrichtlinie), ABl. Nr. L 76 vom 23.03.1992 S. 14, zuletzt gedndert durch die
Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABL. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1, zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2497, ABI. Nr. L 2023/2497 vom
16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 37.

. Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftrige (CPV),

ABI. Nr. L 340 vom 16.12.2002 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2022/943 zur
Berichtigung bestimmter Sprachfassungen des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des
Européischen Parlaments und des Rates iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftriage
(CPV), ABL Nr. L 164 vom 20.06.2022 S. 6, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 330 vom
18.12.2003 S. 34.

. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 {iber 6ffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straf3e

und zur Authebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70, ABI.
Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Offnung des Marktes fiir inléindische
Schienenpersonenverkehrsdienste, ABIL. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 22.

. Entscheidung 2008/585/EG zur Freistellung der Erzeugung von Strom in Osterreich von der

Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste,
ABI. Nr. L 188 vom 16.07.2008 S. 28.

. Richtlinie 2009/81/EG iiber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-,

Liefer- und Dienstleistungsauftrige in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur
Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABI. Nr. L 216 vom 20.08.2009 S. 76, in
der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 36, zuletzt gedndert durch die
Delegierte Verordnung (EU) 2023/2510 zur Anderung der Richtlinie 2009/81/EG im Hinblick auf
die Schwellenwerte fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauauftrige, ABI.
Nr. L 2023/2510 vom 16.11.2023.

. Beschluss 2010/142/EU zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in Osterreich von der

Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG, ABI. Nr. L 56 vom 06.03.2010 S. 8.

. Richtlinie 2014/23/EU iiber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1, in der

Fassung der Berichtigung ABL Nr. L 114 vom 05.05.2015 S. 24, zuletzt berichtigt durch ABI.
Nr.L 192 vom 21.07.2022 S.37, zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU)
2023/2497 zur Anderung der Richtlinie 2014/23/EU im Hinblick auf die Schwellenwerte fiir
Konzessionen, ABI. Nr. L 2023/2497 vom 16.11.2023.

Richtlinie 2014/24/EU iiber die 6ffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/18/EG, ABIL. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 65, zuletzt berichtigt durch ABL Nr. L 2023/90063
vom 03.11.2023, zuletzt geiindert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2495 zur Anderung
der Richtlinie 2014/24/EU im Hinblick auf die Schwellenwerte fiir Offentliche Liefer-,
Dienstleistungs- und Bauauftrige sowie fiir Wettbewerbe, ABI. Nr. L 2023/2495 vom 16.11.2023.

Richtlinie 2014/25/EU fiiber Vergabe von Auftrdgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/17/EG, ABL Nr.L 94 vom 28.03.2014 S.243, zuletzt berichtigt durch ABI.
Nr. L 2023/90064 vom 03.11.2023, zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU)
2023/2496 zur Anderung der Richtlinie 2014/25/EU im Hinblick auf die Schwellenwerte fiir
Liefer-, Dienstleistungs- und Bauauftrige sowie fiir Wettbewerbe, ABI. Nr. L 2023/2496 vom
16.11.2023.

Richtlinie 2014/55/EU iiber die elektronische Rechnungsstellung bei 6ffentlichen Auftrigen, ABI.
Nr. L 133 vom 06.05.2014 S. 1.

Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2016/1804 iiber die Durchfithrungsmodalitéten fiir die Anwendung
der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU iiber die Vergabe von Auftragen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste,
ABIL Nr. L 275 vom 12.10.2016 S. 39.

Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/132 zur Anwendbarkeit von Artikel 34 der Richtlinie
2014/25/EU des Europiischen Parlaments und des Rates auf Vertrdge zur Bereitstellung von
Flughafeninfrastruktur fiir den Frachtverkehr in Osterreich, ABI. Nr. L 21 vom 26.01.2017 S. 105.
Durchfithrungsbeschluss (EU) 2017/1870 iiber die Veroffentlichung der Fundstelle der

europdischen Norm fiir die elektronische Rechnungsstellung und die Liste von Syntaxen geméf
der Richtlinie 2014/55/EU, ABI. Nr. L 266 vom 17.10.2017 S. 19.
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Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfiilhrung von Standardformularen fiir die
Veroffentlichung von Bekanntmachungen fiir 6ffentliche Auftrige und zur Aufhebung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,,elektronische Formulare — eForms®), ABIL. Nr. L 272
vom 25.10.2019 S. 7, zuletzt geéindert durch die Durchfithrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI.
Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.

Verordnung (EU) 2022/1031 iiber den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern, Waren und
Dienstleistungen aus Drittlindern zum Unionsmarkt fiir 6ffentliche Auftrige und Konzessionen
und tber die Verfahren zur Unterstiitzung von Verhandlungen iiber den Zugang von
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus der Union zu den Mérkten fiir 6ffentliche
Auftraige und Konzessionen von Drittlindern (Instrument betreffend das internationale
Beschaffungswesen — IPI), ABL. Nr. L 173 vom 30.06.2022 S. 1.

Richtlinie (EU) 2022/2041 iiber angemessene Mindestlohne in der Europdischen Union, ABI.
Nr. L 275 vom 25.10.2022 S. 33.
Richtlinie (EU) 2022/2381 zur Gewéhrleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und

Mainnern unter den Direktoren borsennotierter Gesellschaften und iiber damit zusammenhéngende
MalBnahmen, ABI. Nr. L 315 vom 07.12.2022 S. 44.

Verordnung (EU) 2022/2560 iiber den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, ABL.
Nr. L 330 vom 23.12.2022 S. 1.

Richtlinie (EU) 2023/970 zur Stirkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts fiir
Minner und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und
Durchsetzungsmechanismen, ABIL. Nr. L 132 vom 17.05.2023 S. 21.

Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU) 2023/955,
ABL. Nr. L 231 vom 20.09.2023 S. 1.

Verordnung (EU) 2023/2675 iiber den Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor
wirtschaftlichem Zwang durch Drittlander, ABI. Nr. L 2023/2675 vom 07.12.2023, in der Fassung
der Berichtigung ABI. Nr. L 2024/90409 vom 10.07.2024.

Richtlinie (EU) 2024/1203 iiber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der
Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG, ABI. Nr. L 2024/1203 vom 30.04.2024.

Richtlinie (EU) 2024/1760 iber die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf
Nachhaltigkeit und zur Anderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung (EU)
2023/2859, ABI. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024.*

91. In Anhang Il Z 6 wird das Wort ,,Vergabefahren* durch das Wort ,,Vergabeverfahren® ersetzt.

92. Die Uberschrift von Anhang V lautet:

»In die Bekanntmachung geméaf den §§ 31 und 33 sowie in die Bekanntgabe gemif} den

§§ 34 und 35 aufzunehmende Angaben*

93. Anhang VII entfdllt; der bisherige Anhang VI erhdlt die Bezeichnung ,,Anhang VII*.

94. Nach Anhang V wird folgender Anhang VI eingefiigt:

»Anhang VI

Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe

1. Verpflichtungen zur Befiillung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich

a) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschligigen Standardformular

verfligbar sind, im Ober- und Unterschwellenbereich verpflichtend auszufiillen:

aa) ,,BT-06 Strategische Beschaffung*

bb) ,,BT-777 Strategische Beschaffung — Beschreibung* ist verpflichtend auszufiillen, aufler in
,,BT-06 Strategische Beschaffung® wird angegeben, dass keine strategische Beschaffung
vorliegt

cc) ,,BT-805 Griine Beschaffung — Kriterien“ ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06
Strategische Beschaffung* die Vornahme griiner Beschaffung angegeben wird

dd) ,,BT-774 Griine Beschaffung® ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme griiner Beschaffung angegeben wird



43 von 57

ee) ,,BT-775 Soziale Beschaffung* ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme sozialer Beschaffung angegeben wird
ff) ,,.BT-776 Innovationsfordernde Auftragsvergabe® ist verpflichtend auszufiillen, wenn in
,,BT-06 Strategische Beschaffung® die Vornahme innovativer Beschaffung angegeben wird
gg) ,,BT-754 Zugidnglichkeit™ ist verpflichtend auszufiillen, wenn in ,,BT-06 Strategische
Beschaffung® die Vornahme sozialer Beschaffung angegeben wird und Anforderungen der
Barrierefreiheit beriicksichtigt werden
hh) ,,BT-755 Zugénglichkeit — Begriindung®“ ist verpflichtend auszufiillen, wenn die
gegenstindliche Leistung zur Nutzung durch natiirliche Personen vorgesehen ist, aber von
der Verpflichtung gemaf3 § 60 Abs. 1 abgesehen wird bzw. wurde
ii) Bei einem Vergabeverfahren, bei dem Straenfahrzeuge im Geltungsbereich des
Stralenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes, BGBIL. I Nr. 163/2021 bzw. eingesetzt werden:
»BT-717 Richtlinie zur Foérderung sauberer Fahrzeuge®, ,,BT-735 CVD — Vertragsart®,
,»BT-723 Fahrzeugklasse®, ,,BT-715 Fahrzeuge“, ,,BT-725 Emissionsfreie Fahrzeuge*
sowie ,,BT-716 Saubere Fahrzeuge*
ji) »BT-151 Auftrag — URL* ist verpflichtend auszufiillen, sofern der Vertrag verdffentlicht
wurde
b) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschlidgigen Standardformular
verfiigbar sind, wie folgt zu befiillen:
aa) ,,BT-501 Organisation — Kennung*“ mit der Stammzahl des Auftraggebers bzw. des
Konzessiondrs gemidl § 6 Abs. 3 E-GoVG, wobei bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften
die Stammzahl jedes an dieser beteiligten Unternehmens anzugeben ist; die Stammzahl ist
bei natiirlichen Personen nicht anzugeben

bb) ,,BT-777 Strategische Beschaffung — Beschreibung® gegebenenfalls auch mit der Angabe,
nach welchem Kriterienkatalog beschafft wird bzw. wurde (naBe-Aktionsplan Bund, NO
Fahrplan Nachhaltige Beschaffung, Okoleitfaden Land OO, OkoBeschaffungsService Vbg,
OkoKauf Wien, sonstiger)

cc) Sind Antrdge auf Nachpriifung im Rahmen der Vergabe von Auftrigen vor
Zuschlagserteilung vom Antragsteller zuriickgezogen worden und gab es in diesem
Zusammenhang Vereinbarungen, Ubereinkiinfte, Zusagen, Absprachen, Versprechungen
oder dergleichen mit dem Auftraggeber (insbesondere im Hinblick auf eine Anderung oder
Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen, einen Ersatz der Pauschalgebiihren, einen
Kostenersatz oder sonstige Zahlungen), sind deren wesentliche Details bei der Bekanntgabe
gemil den §§ 35 oder 37 in ,,BT-798 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen, Begriindung*
offenzulegen und ist ,,BT-796 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen“ zu befiillen. Eine
Unterlassung der Bekanntgabe dieser Informationen kann nicht mit einer
Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Antragsteller und Auftraggeber gerechtfertigt
werden.

2. Zusitzliche Vorgaben fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in
Osterreich
a) Bei einer Bekanntmachung bzw. Bekanntgabe im Unterschwellenbereich in Osterreich kann
entweder das einschlidgige Standardformular gemal der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2019/1780 oder folgendes Standardformular verwendet werden:
aa) bei einer Bekanntmachung gemél § 36 das Standardformular E3 geméll Tabelle 2 des
Anhanges der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780;
bb) bei einer Bekanntgabe geméf § 37 das Standardformular E4 gemaf Tabelle 2 des Anhanges
der Durchfiithrungsverordnung (EU) 2019/1780.
b) Folgende Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular verfiigbar sind,
verpflichtend auszufiillen:
aa) ,,BT-105 Verfahren — Art*
bb) Sofern das Vergabeverfahren nicht widerrufen wurde: ,,BT-161 Bekanntmachung — Wert®.

3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich
Bei Kerndaten, die aus den in §§ 35 Abs. 3 bzw. § 37 Abs. 3 angefiihrten Griinden zunichst nicht
verdffentlicht werden konnen, sind diese bei Bekanntgaben in Osterreich zunéchst nicht anzugeben
und es sind die Kerndaten ,,BT-195 Keine Verdffentlichung — Kennung®, , BT-196 Keine
Veroffentlichung — Begriindung: Beschreibung®, ,BT-197 Keine Veroffentlichung -
Begriindungscode* und ,,BT-198 Keine Veroffentlichung — Zugriffsdatum* auszufiillen. Mit dem
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im Kerndatum ,,BT-198 Keine Veroffentlichung — Zugriffsdatum® angegebenen Zeitpunkt sind die
betroffenen Kerndaten auszufiillen und das Standardformular ist aktualisiert bekannt zu geben.

4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und
Unterschwellenbereich

Bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich
sind nur jene Versionen des Software Development Kit zu verwenden, die auf europdischer Ebene
vom Amt fiir Verdffentlichungen akzeptiert werden und die nach der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2019/1780 und nach diesem Bundesgesetz verpflichtend zu befiillenden Felder enthalten.
Dabei ist die verwendete Version im Feld ,,OPT-002-notice” anzugeben.*

95. In Anhang VII wird in der Uberschrifi zu Z 1 die Wortfolge ,,auf Unionsebene* angehdingt.

96. In Anhang VII Z2 wird der Ausdruck ,http://simap.europa.eu” durch den Ausdruck
»https://ted.europa.cu‘ ersetzt.

97. Anhang VIII wird durch folgende Anhdnge VIII und IX ersetzt:
»Anhang VIII

Liste der zentralen 6ffentlichen Auftraggeber®)

. Bundeskanzleramt

. Bundesministerium fiir Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

. Bundesministerium fiir européische und internationale Angelegenheiten

. Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
. Bundesministerium fiir Bildung

. Bundesministerium fiir Finanzen

. Bundesministerium fiir Frauen, Wissenschaft und Forschung

. Bundesministerium fiir Inneres

. Bundesministerium fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur

. Bundesministerium fiir Justiz

. Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft

12. Bundesministerium fiir Landesverteidigung**)

13. Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
14. AIT Austrian Institute of Technology GmbH

15. Bundesbeschaffung GmbH

16. Bundesrechenzentrum GmbH

—_ =
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*) Sofern sich aufgrund einer Anderung des Bundesministeriengesetzes 1986 (BMG), BGBI Nr. 76/1986,
Anderungen im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgefiihrten Bundesministerien ergeben, so treten
an Stelle der im Anhang genannten Bundesministerien deren Nachfolger. Sofern sich Anderungen im
Zusammenhang mit anderen im Anhang genannten zentralen 6ffentlichen Auftraggebern ergeben, so treten
an deren Stelle ihre Rechtsnachfolger.

Anhang IX

Anforderungen an die Energieeffizienz gemif} § 56a

Bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen sind folgende Anforderungen zu beachten:

a) Soweit Waren von einer gemaf der Richtlinie Verordnung (EU) 2017/1369 zur Festlegung eines
Rahmens fiir die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie
2010/30/EU, ABI. Nr. L 198 vom 28.07.2017 S. 1, idF der Verordnung (EU) 2020/740 iiber die
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur
Anderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 1222/2009, ABIL. Nr. L 177 vom 05.06.2020 S. 1, erlassenen Delegierten Verordnung oder
einer entsprechenden Durchfithrungsverordnung erfasst werden, sind Waren zu erwerben, die
das Kriterium der Zugehorigkeit zur hochstmoglichen Energieeffizienzklasse erfiillen.
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b) Soweit Waren, die nicht unter lit. a fallen, von einer der Durchfiihrungsverordnung gemaf der
Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABIL. Nr. L 285 vom
31.10.2009 S. 10, idF der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Anderung der
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und
2006/32/EG, ABI. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, erfasst werden, sind Waren zu erwerben, die
die in der jeweiligen Durchfiihrungsverordnung festgelegten Referenzwerte fiir die
Energieeffizienz erfiillen.

c) Es sind Reifen zu erwerben, die das Kriterium der Zugehdrigkeit zur hochsten
Energieeftizienzklasse geméf der Festlegung durch die Verordnung (EU) 2020/740 {iber die
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur
Anderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 1222/2009, ABI. Nr. L 177 vom 05.06.2020 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 382
vom 28.10.2021 S. 52, erfiillen. Der Auftraggeber kann jedoch auch den Erwerb von Reifen mit
den besten Nasshaftungseigenschaften oder dem geringsten Abrollgerdusch vorschreiben,
sofern dies aus Griinden der Sicherheit oder der 6ffentlichen Gesundheit gerechtfertigt ist.*

Artikel 3
Anderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012

Das Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 — BVergGVS 2012, BGBI. I
Nr. 10/2013, zuletzt gedndert durch das Vergaberechtsreformgesetz 2018, BGBI. I Nr. 65/2018 und die
Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBL. I Nr. 10/2025, wird wie folgt geédndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird im Eintrag zu § 38 nach dem Wort ,,der* das Wort ,,beabsichtigten® eingefiigt.

2. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 41:
,»§ 41. Zusitzliche Bekanntmachung auf Unionsebene®

3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 41 folgender Eintrag eingefiigt:
»§ 4la. Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen®

4. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu § 42 folgende Eintrdge eingefiigt:
,»§ 42a. Bekanntmachung einer Vorinformation auf Unionsebene
§ 42b. Freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf Unionsebene*

5. Im Inhaltsverzeichnis entfillt in den Eintrdgen zu den §§ 44 und 47 jeweils die Wortfolge ,,und in
sonstigen Medien®

6. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 45: )
,»3 45. Bekanntmachung einer Vorinformation in Osterreich*

7. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 46:
8 46. Bekanntgaben auf Unionsebene*

8. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 46 folgender Eintrag eingefiigt:
,»3 46a. Bekanntgaben in Osterreich®

9. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 47 folgender Eintrag eingefiigt:
»3 47a. Bekanntgaben in Osterreich®

10. Im Inhaltsverzeichnis wird im Eintrag zu Anhang VI die Zeichenfolge ,,45, 46* durch die Zeichenfolge
42, 44 bis 46 ersetzt.

11. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Eintrdge zu den Anhdngen VIII und IX:
»~Anhang VIII: Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe
Anhang IX: Vorgaben fiir die Ver6ffentlichung*

12. In §3 Z 16 lit. a sublit. dd wird die Wortfolge ,mit Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die
Entscheidung, mit welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen werden soll* durch die Wortfolge ,, , wobei die Zuschlagsentscheidung die Entscheidung
iiber den Abschluss der Rahmenvereinbarung darstellt” ersezzt.
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13. Nach § 3 Z 20 werden folgende Z 20a und 20b eingefiigt:

,»20a. Kerndaten sind Felder im Sinne der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfiihrung
von Standardformularen fiir die Verdffentlichung von Bekanntmachungen fiir 6ffentliche Auftriage
und zur Authebung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,,elektronische Formulare —
eForms®), ABL Nr.L272 vom 25.10.2019 S.7, <zuletzt geéndert durch die
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI. Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.

20b. Kerndatenquelle ist eine automationsunterstiitzt auslesbare Liste von Verweisen auf
Standardformulare. Ein Standardformular darf nur aus einer einzigen Kerndatenquelle referenziert
werden.*

14. Nach § 3 Z 24 wird folgende Z 24a eingefiigt:

»24a. Metadaten sind Daten, die vom Auftraggeber auf https://www.data.gv.at bereitgestellt werden und
die einen Verweis auf eine Kerndatenquelle enthalten.*

15. Nach § 3 Z 31 wird folgende Z 31a eingefiigt:

»31a. Standardformular ist ein Formular im Sinne der Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/1780, das
je nach konkreter Bekanntmachung oder Bekanntgabe gemif Art. 2 in Verbindung mit Tabelle 1
des Anhanges dieser Verordnung aus einer Kombination aus Feldern geméf Tabelle 2 des
Anhanges dieser Verordnung besteht.*

16. In § 3 Z 44 entfillt die Wortfolge ,,oder fiir Auftraggeber Rahmenvereinbarungen iiber Bau-, Liefer-
oder Dienstleistungen abschlieB3t*.

17.In § 9 Abs. 1 Z 7 wird der Wortfolge ,,durchgefiihrt wird“ das Wort ,,gemeinsam‘ vorangestellt.

18.In§ 9 Abs. 1 wird in Z 21 am Ende der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden folgende Z 22
und 23 angefiigt:
,»,22. Auftrage an einen 6ffentlichen Auftraggeber gemaf3 Art. 1 Z 17 der Richtlinie 2009/81/EG, der ein
gemeinsames Vergabeverfahren durchgefiihrt und seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der
EU oder in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens hat,

23. Auftrage an die Kommission, die gemdfl den Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union, ABIL. Nr.L
2024/2509 vom 26.9.2024, als zentrale Beschaffungsstelle gehandelt oder ein gemeinsames
Vergabeverfahren durchgefiihrt hat.*

18a. In § 13 Abs. 5 und § 14 Abs. 6 lautet jeweils der zweite Satz:
,»Fir die Wahl des Verfahrens zur Vergabe von Auftrdgen im Unterschwellenbereich gilt als geschitzter

Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.*

19. Inden §§ 16 Abs. 1 und 110 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und® jeweils durch die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir* ersezzt.

20. In § 16 Abs. 1 wird die Zeichenfolge ,30 Abs. 1 und 9 durch die Zeichenfolge ,,30 Abs. 1 und 8§
ersetzt.

21. Inden §§ 16 Abs. 2 und 138 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und* jeweils durch die Wortfolge ,,von der Bundesministerin fiir* ersetzz.

22. Inden §§ 25 Z 10 und 31 Abs. 1 Z 2 wird nach dem Wort ,einstellt” jeweils die Wortfolge ,,oder sich in
einem Restrukturierungsverfahren befindet, von einem Restrukturierungsbeauftragten im Rahmen eines
Restrukturierungsverfahrens® eingefiigt.

23. § 30 Abs. 1 dritter und vierter Satz lauten:

,Sofern eine Bekanntmachung zur Gewihrleistung eines angemessenen Grades von Offentlichkeit geboten
ist, ist diese gemaB § 47 bekanntzumachen. Eine Bekanntmachung ist jedenfalls bei Auftrégen erforderlich,
deren geschitzter Auftragswert 200 000 Euro iibersteigt.*

24. Inden §§ 30 Abs. 3 zweiter Satz, 32 Abs. 4 zweiter Satz, 33 Abs. 6 zweiter Satz und 57 Abs. 2 wird nach
der Wortfolge ,,An Unternechmer,” jeweils die Wortfolge ,bei denen ein Restrukturierungsverfahren
durchgefiihrt wird oder* eingefiigt.

25. § 30 Abs. 8 entfdllt; Abs. 9 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(8) .
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25a. In den §§ 32 Abs. 1 und 33 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck ,,17 Abs. 1 bis 4 jeweils der Ausdruck
» > 21 eingefiigt.

26. § 32 Abs. 2 lautet:

,»(2) Eine Direktvergabe ist ausschlieBlich zulédssig, wenn
1. bei Bauvauftriagen der geschitzte Auftragswert 200 000 Euro und
2. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrigen der geschétzte Auftragswert 150 000 Euro
nicht erreicht.

26a. § 32 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,Ubersteigt der geschitzte Auftragswert 50 000 Euro, hat sich der Auftraggeber um die Einholung von
zumindest drei Angeboten oder unverbindlichen Preisauskiinften zu bemiihen, sofern dem nicht sachliche
Griinde entgegenstehen.*

27. § 33 Abs. 2 und 3 lautet:
»(2) Eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung ist ausschlieBlich zuldssig, wenn der
geschitzte Auftragswert
1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen 200 000 Euro und
2. bei Bauauftragen 2 000 000 Euro
nicht erreicht.
(3) Der Auftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages
mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemiaf § 47 Abs. 1 und 2 bekannt zu machen.
Sofern der Auftraggeber ein eindeutiges grenziiberschreitendes Interesse feststellt, hat er die beabsichtigte

Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung gemaf § 42 bekannt zu machen und gemaf § 46 bekannt zu geben.*

28. In § 36 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister flir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Justiz* ersetzt.

28a. In §36 Abs.2 Z1 wird die Wortfolge ,des Gemeinsamen Vokabulars fiir das offentliche
Auftragswesen (CPV)* durch die Wortfolge ,des ,,Gemeinsamen Vokabulars fiir 6ffentliche Auftrége*
(CPV) gemiB der Verordnung (EG) Nr. 213/2008 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 iiber
das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftrage (CPV) und der Vergaberichtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG im Hinblick auf die Uberarbeitung des Vokabulars, ABlL. Nr. L 74 vom 15.03.2008 S. 1
ersetzt.

29.In § 36 Abs. 3 und § 148 Abs. 1 Z 1 und 6 sowie Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 wird die Wortfolge ,,der
Bundesminister fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und* durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin
fur* ersetzt.

30. Inden §§ 37, 138 Abs. 3und 5 und 148 Abs. 1 Z 5 sowie Abs. 4 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister
fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und* durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir ersezzt.

31. In § 37 wird im zweiten Satz das Wort ,,Dieser durch das Wort ,,Diese* ersetzt.
32. In der Uberschrift von § 38 wird nach dem Wort ,,der* das Wort ,beabsichtigten eingefiigt.
33. § 41 samt Uberschrift lautet:

wZusitzliche Bekanntmachung auf Unionsebene

§ 41. Der Auftraggeber kann Bekanntmachungen, die nicht einer Bekanntmachungsverpflichtung
gemil diesem Bundesgesetz unterliegen, dem Amt fiir Verdffentlichungen der Europdischen Union (Amt
fiir Veroffentlichungen) unter Verwendung allenfalls existierender einschldgiger Standardformulare fiir
Bekanntmachungen bekannt geben.

34. Nach § 41 wird folgender § 41a samt Uberschrift eingefiigt:

»Veroffentlichung und Standardisierung von Metadaten, der Kerndatenquelle und von
Standardformularen

§ 41a. (1) Die Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung
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1. ndhere Festlegungen hinsichtlich der Darstellung, Struktur und Form der Kerndatenquelle sowie
der Standardformulare und der Befiillung der Metadatenfelder erlassen, und

2.zu den in der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1780 angefiihrten Feldern und
Standardformularen ergénzende Felder und Standardformulare, soweit diese vom Amt fiir
Veroffentlichungen zur Verfiigung gestellt werden, festlegen und die Verwendung derartiger
Felder und Standardformulare fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben gemif diesem Abschnitt
vorschreiben.

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Standardformulare, die liber die Metadaten und die
Kerndatenquellen zugénglich sind, in einer fiir natiirliche Personen les- und suchbaren Weise anzubieten,
wobei insbesondere die Suche nach einzelnen Kerndaten und nach einer Kombination derselben moglich
sein muss. Dieser Dienst ist vom Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, direkt, uneingeschrinkt
und vollstindig sowie grundsétzlich jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Das Unternehmensserviceportal hat
die Standardformulare mindestens einmal tdglich aktualisiert anzubieten und die Zeitpunkte der
Aktualisierungen auf der Internet-Adresse des Dienstes gemdfl dem zweiten Satz bekannt zu machen. Die
Bundesministerin fiir Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch Verordnung nihere
Vorgaben zur Darstellung der Standardformulare und der Suchfunktion festlegen.*

35. § 42 wird durch die folgenden §§ 42 bis 42b samt Uberschriften ersetzt:
»Bekanntmachungen auf Unionsebene

§ 42. Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene gemif3 Anhang IX zu erstellen und
dem Amt fiir Veroffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars unter Beachtung
der Vorgaben gemiB Anhang VIII elektronisch zu iibermitteln. Als Ubermittlung gilt auch die Zur-
Verfiigung-Stellung der Daten der Bekanntmachungen im Online-Verfahren. Der Auftraggeber muss den
Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen konnen. Falls Daten online zur Verfiigung gestellt
werden, gilt als Absendung die Eintragung der Daten im Online-System.

Bekanntmachung einer Vorinformation auf Unionsebene

§ 42a. (1) Sofern der Auftraggeber von der Moglichkeit der Verkiirzung der Angebotsfrist geméB § 53
Gebrauch machen mochte, muss er eine Vorinformation gemaf3 § 42 bekanntmachen. Die Vorinformation
kann tiberdies im Beschafferprofil des Auftraggebers verdffentlicht werden. Die Vorinformation darf nicht
im Beschafferprofil ver6ffentlicht werden, bevor der Auftraggeber unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars eine entsprechende Bekanntmachung iiber die Verdffentlichung der Vorinformation an
das Amt fiir Ver6ffentlichungen abgesendet hat. Im Beschafferprofil ist das Datum der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fiir Veréffentlichungen anzugeben.

(2) Die Vorinformation hat folgende Angaben zu enthalten:

1. bei Lieferauftrdgen, aufgeschliisselt nach Warengruppen geméf3 den Positionen des CPV, den
geschitzten Gesamtwert aller Auftrage oder Rahmenvereinbarungen, die der Auftraggeber in den
nichsten zwolf Monaten zu vergeben oder abzuschlie3en beabsichtigt;

2. bei Dienstleistungsauftrigen, aufgeschliisselt nach den Kategorien der Dienstleistungen geméaf
Anhang III, den geschitzten Gesamtwert aller Auftrige oder Rahmenvereinbarungen, die der
Auftraggeber in den nédchsten zwolf Monaten zu vergeben oder abzuschlieen beabsichtigt;

3. bei Bauauftragen die wesentlichen Merkmale aller Auftrige oder Rahmenvereinbarungen, die der
Auftraggeber zu vergeben oder abzuschlieBen beabsichtigt;

Die Vorinformation ist so bald als mdglich nach Genehmigung des Vorhabens, fiir das der Auftraggeber
die Auftrige zu vergeben oder die Rahmenvereinbarungen abzuschlieBen beabsichtigt, an das Amt fiir
Veroffentlichungen zur Bekanntmachung zu iibermitteln oder im Beschafferprofil bekanntzumachen.

(3) In der Vorinformation ist auf das allféllige Erfordernis einer behdrdlichen Entscheidung fiir die
Zulassigkeit der Ausilibung einer Tétigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemif3 § 18 Abs. 1
ausdriicklich hinzuweisen.

Freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf Unionsebene

§ 42b. Sofern der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuléssig ist, kann der Auftraggeber eine freiwillige
Bekanntmachung gemil § 42 bekanntmachen und darin die Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter
der Zuschlag erteilt werden soll.*
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36. Die §§ 44 bis 46 samt Uberschriften werden durch die folgenden §§ 44 bis 46a ersetzt:
»Bekanntmachungen in Osterreich

§ 44. (1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu verdffentlichen,
indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemdB Anhang VIII zur Verfiigung stellt. Der Auftraggeber hat die
Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstidndig zur Verfligung zu stellen.

(2) Die Verfiigbarkeit der Bekanntmachungen gemifl Abs. 1 muss zumindest bis zum Ablauf der
Angebotsfrist gewahrleistet sein.

(3) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem Auftraggeber
frei.

(4) Sofern der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfithrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der Auftraggeber die
Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, gemi8 Abs. 1 bekanntmachen. Die
Verfiigbarkeit der Bekanntmachung muss zumindest fiir zehn Tage gewéhrleistet sein.

(5) Eine Bekanntmachung gemél Abs. 1, 3 oder 4 darf nicht vor dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fiir Ver6ffentlichungen verdffentlicht werden. Die Bekanntmachung darf
ausschlieBlich jene Informationen enthalten, die in der an das Amt fiir Verdffentlichungen abgesendeten
Bekanntmachung enthalten sind oder die in einer Vorinformation in einem Beschafferprofil verdffentlicht
wurden. Die Bekanntmachung hat das Datum der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fiir
Veroffentlichungen bzw. das Datum der Verdffentlichung im Beschafferprofil anzugeben.

Bekanntmachung einer Vorinformation in Osterreich

§ 45. (1) Sofern der Auftraggeber von der Moglichkeit der Verkiirzung der Angebotsfrist gemal § 53
Gebrauch machen mochte, muss er eine Vorinformation in Osterreich geméf3 § 44 bekanntmachen.

(2) Die Vorinformation hat folgende Angaben zu enthalten:

1. bei Lieferauftragen, aufgeschliisselt nach Warengruppen gemif3 den Positionen des CPV, den
geschitzten Gesamtwert aller Auftrage oder Rahmenvereinbarungen, die der Auftraggeber in den
nichsten zwolf Monaten zu vergeben oder abzuschlieen beabsichtigt;

2. bei Dienstleistungsauftriagen, aufgeschliisselt nach den Kategorien der Dienstleistungen gemél
Anhang III, den geschitzten Gesamtwert aller Auftrdge oder Rahmenvereinbarungen, die der
Auftraggeber in den nédchsten zwolf Monaten zu vergeben oder abzuschlieen beabsichtigt;

3. bei Bauauftragen die wesentlichen Merkmale aller Auftrige oder Rahmenvereinbarungen, die der
Auftraggeber zu vergeben oder abzuschlieBen beabsichtigt.

Eine zusitzliche Verdffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(3) In der Vorinformation ist auf das allféllige Erfordernis einer behdrdlichen Entscheidung fiir die
Zulassigkeit der Ausiibung einer Tétigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemif3 § 18 Abs. 1
ausdriicklich hinzuweisen.

Bekanntgaben auf Unionsebene

§46. (1) Der Auftraggeber hat nach Durchfilhrung eines Vergabeverfahrens dem Amt fiir
Veroffentlichungen jeden vergebenen Auftrag gemal § 42 bekannt zu geben; davon ausgenommen sind
Auftrige, die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren Auftragswert
100 000 Euro nicht erreicht. Die Bekanntgabe ist dem Amt fiir Veroffentlichungen unter Verwendung des
einschldgigen Standardformulars spétestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung zu iibermitteln.

(2) Hat der Auftraggeber eine Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation gemif3 § 45 Abs. 2
verdffentlicht und beschlieB3t er, auf Grundlage dieser Vorinformation wéahrend ihrer Giiltigkeitsdauer keine
weitere Auftragsvergabe mehr vorzunehmen, so hat er dies in der Bekanntgabe geméf Abs. 1 anzugeben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben iiber die Auftragsvergabe dann nicht
verdffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 6ffentlichen
Interesse, insbesondere den Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen des Bundes oder eines Landes
zuwiderlaufen oder die berechtigten geschéftlichen Interessen offentlicher oder privater Unternehmer
schéadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen den Unternehmern beeintréchtigen wiirde.

Bekanntgaben in Osterreich

§ 46a. (1) Der Auftraggeber hat nach Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens jeden vergebenen
Auftrag bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das
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einschldgige Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemif3 Anhang VIII zur Verfiigung stellt;
davon ausgenommen sind Auftriage, die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren
Auftragswert 100 000 Euro nicht erreicht. Der Auftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre
bereitzustellen und die Kerndatenquelle sowie das Standardformular in einem offenen und
maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstindig fiir mindestens 5 Jahre zur
Verfiigung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der Auftraggeber Auftridge, die aufgrund einer
Rahmenvereinbarung vergeben worden sind, gebiindelt spitestens 48 Tage nach Ende des jeweiligen
Jahresquartals geméf Abs. 1 bekannt geben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben iiber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht verdffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziechung
von Gesetzen behindern, dem offentlichen Interesse, insbesondere den Verteidigungs- und/oder
Sicherheitsinteressen des Bundes oder eines Landes zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmern
beeintrachtigen wiirde.*

37. § 47 samt Uberschrift wird durch die folgenden §§ 47 und 47a jeweils samt Uberschrift ersetzt:
»Bekanntmachungen in Osterreich

§ 47. (1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu verdffentlichen,
indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und das einschldgige Standardformular unter
Beachtung der Vorgaben gemdB Anhang VIII zur Verfiigung stellt. Der Auftraggeber hat die
Kerndatenquelle und das Standardformular in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstindig zur Verfiigung zu stellen. Eine Bekanntmachung im
Beschafferprofil darf nicht vor Verfiigbarkeit der Bekanntmachung gemafl dem ersten Satz erfolgen. Im
Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfiigung-Stellung des Standardformulars anzugeben.

(2) Die Verfligbarkeit der Bekanntmachung muss zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist
gewdhrleistet sein.

(3) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem Auftraggeber
frei.

(4) Sofern der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfithrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zuldssig ist, kann der Auftraggeber die
Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, gemdB3 Abs. 1 bekanntmachen. Die
Verfiigbarkeit der Bekanntmachung muss zumindest fiir zehn Tage gewéhrleistet sein.

Bekanntgaben in Osterreich

§ 47a. (1) Ein Auftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens, dessen Auftragswert oder Wertumfang mindestens 100 000 Euro betrigt, jeden
vergebenen Auftrag bekannt zu geben, indem er die Metadaten bereitstellt sowie die Kerndatenquelle und
das Standardformular unter Beachtung der Vorgaben gemi3 Anhang VIII zur Verfiigung stellt; davon
ausgenommen sind Auftrige, die aufgrund von Rahmenvereinbarungen vergeben wurden und deren
Auftragswert 100 000 Euro nicht erreicht. Der Auftraggeber hat die Metadaten fiir mindestens 5 Jahre
bereitzustellen und die Kerndatenquelle sowie das Standardformular fiir Bekanntgaben in einem offenen
und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollsténdig fiir mindestens 5 Jahre
zur Verfligung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der Auftraggeber Auftridge, die aufgrund einer
Rahmenvereinbarung vergeben worden sind, gebiindelt spitestens 48 Tage nach Ende des jeweiligen
Jahresquartals geméf Abs. 1 bekannt geben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben iiber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht verdffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziechung
von Gesetzen behindern, dem o6ffentlichen Interesse, insbesondere den Verteidigungs- und/oder
Sicherheitsinteressen des Bundes oder eines Landes zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmern
beeintrichtigen wiirde.*

38. In §53 wird der Ausdruck ,Bekanntmachung gemif3 den §§ 38 und 42 der Kommission eine
Vorinformation gemél § 45 zur Ver6ffentlichung iibermittelt hat™ durch den Ausdruck ,,Bekanntmachung
gemif § 42 eine Vorinformation gemafB den §§ 42a Abs. 1 und 45 Abs. 1 bekannt gemacht hat™ ersezzt.
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39. In den §§ 54 Abs. 1 und 55 Z 2 entfillt jeweils die Wortfolge ,nach den vom Bundesminister fiir
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz geméB §42 kundgemachten Verfahren fir die
Ubermittlung von Bekanntmachungen und Mitteilungen®.

40. § 57 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

,»1. der Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskriftigen Verurteilung gegen sie oder — sofern es sich
um juristische Personen, eingetragene Personengesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt
— gegen in deren Geschiftsfilhrung titige physische Personen hat, die einen der folgenden
Tatbestdnde betrifft: Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b des
Strafgesetzbuches — StGB, BGBI. Nr. 60/1974), Mitgliedschaft bei einer kriminellen Vereinigung
oder Organisation (§§ 278 und 278a StGB), Terroristische Vereinigung, Terroristische Straftaten,
Terrorismusfinanzierung oder Ausbildung fiir terroristische Zwecke (§§ 278b bis 278e StGB),
Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsannahme zur
Beeinflussung, Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, verbotene
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten oder
Verletzung des Amtsgeheimnisses (§§ 302, 304 bis 310 StGB und § 10 des Bundesgesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb 1984 — UWG, BGBI. Nr. 448/1984), Betrug (§§ 146 bis 148 StGB),
Untreue (§ 153 StGB), Geschenkannahme (§ 153a StGB), Férderungsmissbrauch (§ 153b StGB),
Geldwéscherei (§ 165 StGB), Verrat von Staatsgeheimnissen (§ 252 StGB), Aufforderung zu mit
Strafe bedrohten Handlungen und GutheiBBung mit Strafe bedrohter Handlungen (§ 282 StGB) bzw.
einen entsprechenden Straftatbestand geméfl den Vorschriften des Landes, in dem der
Unternehmer seinen Sitz hat, oder

2. ein Restrukturierungsverfahren durchgefiihrt wird oder iiber das Vermogen des Unternehmers ein
Insolvenzverfahren er6ffnet oder mangels kostendeckenden Vermdgens kein Insolvenzverfahren
eroffnet wurde,*

41. In § 57 Abs. 1 Z 7 wird der Ausdruck ,, , oder* durch das Satzzeichen ,, , “ ersetzt.

42.In § 57 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch den Ausdruck ,, , oder* ersetzt und folgende Z 9 angefiigt:

,,9. der Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskriftigen Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, durch die der Unternehmer von der Teilnahme an
Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde.*

43. Der Text des § 58 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1)*; folgender Abs. 2 wird angefiigt:
»(2) Abweichend von Abs.1 muss die Eignung hinsichtlich der Zuverldssigkeit und
Leistungsfahigkeit gemal § 59 Abs. 1 Z 2 bis 4
1. spétestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Vorlage oder Vervollstindigung von
Nachweisen gemidlB § 59 Abs. 3 gesetzten Frist,
2. spétestens zum Zeitpunkt des Zugriffes des Auftraggebers auf ein Verzeichnis gemal3 § 59 Abs. 5,
oder
3. spétestens zum Zeitpunkt des Ablaufes der fiir die Miangelbehebung betreffend die Eignung
gesetzten Frist
vorliegen.*

44. § 59 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

,»Bei der Vergabe von Auftrigen, ausgenommen solchen gemif § 130 Abs. 3 oder § 130 Abs. 4 Z 1, und
beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen im Oberschwellenbereich hat der Auftraggeber vor
Zuschlagserteilung bzw. vor Abschluss der Rahmenvereinbarung die Vorlage der festgelegten Nachweise
vom Zuschlagsempfanger bzw. von der Partei bzw. den Parteien der Rahmenvereinbarung jedenfalls zu
verlangen; bei einer Vergabe in Losen gilt dies nur, wenn der geschitzte Wert des einzelnen Loses den in
§ 10 Abs. 1 genannten jeweiligen Schwellenwert erreicht.*

45. In § 61 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,Bundesministers fiir Finanzen“ durch die Wortfolge ,,Amtes fiir
Betrugsbekdampfung* ersetzt.

46. In § 61 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge ,,dem Strafregister die Wortfolge ,, , der Registerauskunft
fiir Verbénde gemél § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI. Nr. 2171896, eingefiigt.

47. In den §§ 61 Abs. 4, 104 Abs. 6 sowie 148 Abs. 1 Z 3 und 4 wird die Wortfolge ,,Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort jeweils durch die Wortfolge ,,Wirtschaft, Energie und Tourismus® ersetzt.
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48. In § 61 Abs. 4 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres durch
die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir europdische und internationale Angelegenheiten ersetzt.

49. In den §§ 61 Abs. 4 und 138 Abs. 2 und 4 wird die Wortfolge ,,den Bundesminister fiir Verfassung,
Reformen, Deregulierung und* jeweils durch die Wortfolge ,,diec Bundesministerin fiir* ersetzt.
50. § 62 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehdrde in Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
kann wihrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverlédssigkeit nicht
geméal Abs. 2 und 3 glaubhaft machen.*

52.In § 87 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,,in den einschldgigen Publikationsmedien®.

53.In § 107 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort ,,Rahmenvereinbarung® die Wortfolge ,,gemal § 130 Abs. 3
eingefiigt.

54. In § 108 wird in Abs. 1 folgender Satz angefiigt:

»Keine Stillhaltefrist besteht, wenn eine Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden
soll.*

55.In § 112 Abs. 1 entfillt der Ausdruck ,, , Uiber jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung*.

56.In§ 112 Abs. 1 Z 2 entfdllt die Wortfolge ,,oder der Rahmenvereinbarung*.

57.In§ 112 Abs. 1 Z 8 entfillt der Ausdruck ,bzw. den Anteil an der Rahmenvereinbarung™.

58.In§ 112 Abs. 1 Z 9 entfillt die Wortfolge ,,oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung®.

59. § 112 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

,»(4) Die Erstellung eines Vergabevermerkes gemall Abs. 1 ist bei Auftragen, die auf Grundlage von
Rahmenvereinbarungen gemif § 30 Abs. 3 oder 4 Z 1 vergeben wurden, nicht erforderlich.*

60. § 118 samt Uberschrift lautet:
»Bestimmungen iiber Bekanntmachungen von Subauftrigen

§ 118. (1) Bekanntmachungen iiber die Vergabe von Subauftrigen haben gemif den §§ 42, 43 44 und
gegebenenfalls 47 zu erfolgen. Der erfolgreiche Bieter hat in den Bekanntmachungen sdmtliche andere von
ihm fiir sinnvoll erachteten Angaben anzugeben. Erforderlichenfalls ist die Zustimmung des Auftraggebers
zur Veroffentlichung bestimmter Informationen einzuholen.

(2) Eine Bekanntmachung iiber die Vergabe von Subauftrigen ist nicht erforderlich, wenn die
Voraussetzungen des § 25 erfiillt sind. Fiir freiwillige Bekanntmachungen gelten die §§ 41 und 42b.*

61. In § 123 Abs. 1 wird die Zahl ,,41° durch den Ausdruck ,,42, 42b* ersetzt.
62. § 123 Abs. 4 lautet:

..(4) Sofern eine Bekanntmachung zur Gewihrleistung eines angemessenen Grades von Offentlichkeit
geboten ist, ist diese gemal § 44 bekanntzumachen. Im Oberschwellenbereich sind vergebene nicht
prioritire Dienstleistungsauftrage gemif den §§ 46 und 46a bekanntzugeben.*

63. In § 129 Abs. 3 entfallen die Sdtze sechs bis acht.

64. § 129 Abs. 4 lautet:

»(4) Die §§ 107 bis 109 gelten mit der Maligabe, dass bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren
Unternehmern in der Zuschlagsentscheidung auch die Merkmale und Vorteile aller erfolgreichen Angebote
sowie gegebenenfalls auch die Griinde fiir eine Reihung der Unternchmer, mit denen die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, bekannt zu geben sind.*

64a. In § 138 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch
die Wortfolge ,Die Bundesministerin fiir europédische und internationale Angelegenheiten” und die
Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres* durch die Wortfolge ,,von der
Bundesministerin fiir europdische und internationale Angelegenheiten® ersetzt.
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65. § 144 Abs. 1 lautet:

»(1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht geméaf3 Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind, oder als von
einem Verfahren im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes zwischen der Republik Osterreich und der
Kommission betroffene vergebende Stelle oder betroffener Unternehmer seine Bekanntmachungs-,
Bekanntgabe-, Mitteilungs-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten gemiB den §§ 36, 37, 42, 42a, 44, 46, 46a,
47,47a oder 138 oder gemif dem § 336 Abs. 1 BVergG 2018 verletzt, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.*

66. Dem § 145 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) Fir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBIL. I Nr. xxx/20xx neu gefassten
Bestimmungen und fiir das AuBlerkrafttreten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen
gilt Folgendes:

1. Die §§ 3 Z 16 lit. a sublit. dd und Z 44, 9 Abs. 1 Z 7 sowie Z 21 bis 23, 13 Abs. 5, 14 Abs. 6, 16,
257 10,30 Abs. 3,31 Abs. 1 Z2, 32,33 Abs. 1 bis 3 und 6, 36 Abs. 1 und 2 Z 1 sowie Abs. 3,
37,57 Abs. 1 Z 1 und 2 und Z 7 bis 9 sowie Abs. 2, 58, 59 Abs. 3, 61 Abs. 1, Abs.2 Z 1 und
Abs. 4, 62 Abs. 4, 104 Abs. 6, 107 Abs. 2 Z 3, 108 Abs. 1, 110 Abs. 3, 112 Abs. 1 und 4, 129
Abs. 3 und 4, 138 Abs. 2 bis 5, 148 Abs. 1 Z 1 bis 5, 9 und 10 sowie Abs. 2 bis 4, 144 Abs. 1, 149
Abs. 2, 150 Z 2 und 3 sowie Z 7 bis 9 und Anhang V treten mit dem der Kundmachung folgenden
Tag in Kraft.

2. Die Eintrdge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 38, 41, 41a, 42a, 42b, 44, 45, 46, 46a, 47, 47a sowie
den Anhédngen VI, VIII und IX, die §§ 3 Z 20a, 20b, 24a und 31a, 30 Abs. 1, 8 und 9, die
Uberschrift von § 38, die §§ 41 bis 42b jeweils samt Uberschrift, 44 bis 47a jeweils samt
Uberschrift, 53, 54 Abs. 1,55 Z 2, 87 Abs. 1, 118 samt Uberschrift, 123 Abs. 1 und 4, 148 Abs. 1
Z 7und 8 sowie 150 Z 5 und Anhang VI, VIII und IX treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. Zugleich
tritt die Verordnung des Bundesministers fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz tiber
die  Festlegung des Publikationsmediums fiir Bekanntmachungen gemdf dem
Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 (Publikationsmedienverordnung
Verteidigung und Sicherheit 2019), BGBI. II Nr. 364/2018, au3er Kraft.

3. Fiir zum Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemil Z 1 bereits eingeleitete bzw. beendete
Vergabeverfahren gilt Folgendes:

a) Bereits eingeleitete Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des
jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage zu Ende zu fiihren.

b) Bereits beim Bundesverwaltungsgericht anhéngige Verfahren sind  vom
Bundesverwaltungsgericht nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage fortzufiihren.

c) Hinsichtlich bereits beendeter Vergabeverfahren richtet sich die Durchfithrung von
Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.*

66a. In § 148 Abs. 1 Z2 und 3 wird die Wortfolge ,der Bundesminister fiir Europa, Integration und
AuBeres” jeweils durch die Wortfolge ,die Bundesministerin fiir europdische und internationale
Angelegenheiten® ersetzt.

67. In §148 Abs.1 Z5 wird die Wortfolge ,der Bundesminister durch die Wortfolge ,die
Bundesministerin® ersetzt.

68. § 148 Abs. 1 Z 7 und 8 erhalten die Ziffernbezeichnungen ,,9° und ,,10.

69. Nach § 148 Abs. 1 Z 6 werden folgende Z 7 und 8 eingefiigt:

7. des § 41a Abs. 1 und Abs. 2 letzter Satz die Bundesministerin fiir Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler,

8. des § 41a Abs. 2 erster bis dritter Satz der Bundeskanzler,*

70.In § 148 Abs. 1 Z 9 wird die Wortfolge ,betroffen ist, dieser Bundesminister” durch die Wortfolge ,,oder
einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin‘ ersetzt.

71. In § 148 Abs. 2 entfdillt der letzte Satz.

72.In § 148 Abs. 4 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister* durch die Wortfolge ,,Die Bundesministerin‘
ersetzt.
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73. In § 149 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Personen sowohl weiblichen als auch ménnlichen Geschlechts*
durch die Wortfolge ,,alle Geschlechter ersetzt.

74. In § 150 Z 2 wird die Wortfolge ,,Verordnung (EG) Nr. 569/2009 zur Anpassung einiger Rechtsakte,
fiir die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG in Bezug auf das
Regelungsverfahren mit Kontrolle; Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle — Vierter Teil,
ABIL Nr. L 188 vom 18.07.2009 S. 14* durch die Wortfolge ,,Verordnung (EU) 2022/943 zur Berichtigung
bestimmter Sprachfassungen des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr.2195/2002 des Europiischen
Parlaments und des Rates iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffentliche Auftrage (CPV), ABIL. Nr. L 164
vom 20.06.2022 S. 6, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 330 vom 18.12.2003 S. 34 ersetzt.

75.In § 150 Z 3 wird die Wortfolge ,,zuletzt geindert durch die Verordnung (EU) 2017/2367 zur Anderung
der Richtlinie 2009/81/EG im Hinblick auf die Schwellenwerte fiir Auftragsvergabeverfahren, ABI.
Nr. L 337 vom 19.12.2017 S. 22% durch die Wortfolge ,,in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 192
vom 21.07.2022 S. 36, zuletzt gedindert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2510 zur Anderung
der Richtlinie 2009/81/EG im Hinblick auf die Schwellenwerte fiir Liefer-, Dienstleistungs- und
Bauauftrige, ABL Nr. L 2023/2510 vom 16.11.2023% ersetzt.

76. § 150 Z 5 lautet:

,,J. Durchfithrungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einfiilhrung von Standardformularen fiir die
Veroffentlichung von Bekanntmachungen fiir offentliche Auftrige und zur Aufhebung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 (,,elektronische Formulare — eForms®), ABIL. Nr. L 272
vom 25.10.2019 S. 7, zuletzt geéindert durch die Durchfithrungsverordnung (EU) 2023/2884, ABI.
Nr. L 2023/2884 vom 21.12.2023.

77. § 150 werden folgende Z 7 bis 9 angefiigt:
,»7. Verordnung (EU) 2022/2560 iiber den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, ABI.

Nr. L 330 vom 23.12.2022 S. 1.

8. Verordnung (EU) 2023/2675 {iiber den Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor
wirtschaftlichem Zwang durch Drittlander, ABI. Nr. L 2023/2675 vom 07.12.2023, in der Fassung
der Berichtigung ABI. Nr. L 2024/90409 vom 10.07.2024.

9. Richtlinie (EU) 2024/1203 iiber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der
Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG, ABI. Nr. L 2024/1203 vom 30.04.2024.

78. In Anhang V entfdllt in lit. A, B und C jeweils der 18. Spiegelstrich.

79. In der Uberschrifi zu Anhang VI wird die Zeichenfolge , 45, 46* durch die Zeichenfolge ,42, 44 bis 46%
ersetzt.

80. Anhang VIII und IX lauten:
»Anhang VIII

Weitere Vorgaben fiir die Bekanntmachung und Bekanntgabe

1. Verpflichtungen zur Befiillung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich

a) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular
verfiligbar sind, im Ober- und Unterschwellenbereich verpflichtend auszufiillen:

aa) Bei einem Vergabeverfahren zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung: ,,BT-271
Rahmenvereinbarung — Hochstwert®; gegebenenfalls ,,BT-557 Rahmenvereinbarung —
Hochstwert — Loskennung® sowie ,,BT-157 Rahmenvereinbarung — Hochstwert*

b) Folgende Felder bzw. Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular
verfiligbar sind, wie folgt zu befiillen:

aa) ,,.BT-501 Organisation — Kennung* mit der Stammzahl des Auftraggebers bzw. des
Auftragnehmers bzw. der Partei der Rahmenvereinbarung, geméfl § 6 Abs. 3 E-GoVG,
wobei bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften die Stammzahl jedes an dieser beteiligten
Unternehmens anzugeben ist; die Stammzahl ist bei natiirlichen Personen nicht anzugeben

bb) Sind Antrige auf Nachpriifung im Rahmen der Vergabe von Auftrigen vor
Zuschlagserteilung vom Antragsteller zuriickgezogen worden und gab es in diesem
Zusammenhang Vereinbarungen, Ubereinkiinfte, Zusagen, Absprachen, Versprechungen
oder dergleichen mit dem Auftraggeber (insbesondere im Hinblick auf eine Anderung oder
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Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen, einen Ersatz der Pauschalgebiihren, einen
Kostenersatz oder sonstige Zahlungen), sind deren wesentliche Details bei der Bekanntgabe
gemill den §§46a oder 47a in ,BT-798 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen,
Begriindung® offenzulegen und ist ,,BT-796 Nachpriifung — Antrag zuriickgezogen™ zu
befiillen. Eine Unterlassung der Bekanntgabe dieser Informationen kann nicht mit einer
Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Antragsteller und Auftraggeber gerechtfertigt
werden.

2. Zusitzliche Vorgaben fiir Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in
Osterreich
a) Bei einer Bekanntmachung bzw. Bekanntgabe im Unterschwellenbereich in Osterreich kann
entweder das einschliagige Standardformular gemalB der Durchfithrungsverordnung (EU)
2019/1780 oder folgendes Standardformular verwendet werden:

aa) bei einer Bekanntmachung geméf den §§ 33 Abs. 3 und 47 das Standardformular E3 gemaf
Tabelle 2 des Anhanges der Durchfiithrungsverordnung (EU) 2019/1780;

bb) bei einer Bekanntgabe gemil den §§ 33 Abs. 3 und 47a das Standardformular E4 gemal
Tabelle 2 des Anhanges der Durchfiithrungsverordnung (EU) 2019/1780.

b) Folgende Kerndaten sind, sofern diese im einschldgigen Standardformular verfiigbar sind,
verpflichtend auszufiillen:
aa) ,,BT-105 Verfahren — Art“ mit einem der folgenden Werte: nicht offenes Verfahren mit
vorheriger Bekanntmachung, Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung,
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, Rahmenvereinbarung,
wettbewerblicher Dialog, Direktvergabe, Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung

bb) ,,BT-765 Rahmenvereinbarung*
cc) Sofern das Vergabeverfahren nicht widerrufen wurde: ,,.BT-161 Bekanntmachung — Wert*.

3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich

Bei Kerndaten, die aus den in §§ 46 Abs. 3 bzw. 47a Abs. 3 angefiihrten Griinden zunéchst nicht
verdffentlicht werden konnen, sind diese bei Bekanntgaben in Osterreich zunéchst nicht anzugeben
und es sind die Kerndaten ,,BT-195 Keine Verdffentlichung — Kennung®, , BT-196 Keine
Veroffentlichung — Begriindung: Beschreibung®, ,BT-197 Keine Verdffentlichung -—
Begriindungscode* und ,,BT-198 Keine Verdffentlichung — Zugriffsdatum* auszufiillen. Mit dem
im Kerndatum ,,BT-198 Keine Veroffentlichung — Zugriffsdatum® angegebenen Zeitpunkt sind die
betroffenen Kerndaten auszufiillen und das Standardformular ist aktualisiert bekannt zu geben.

4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und
Unterschwellenbereich
Bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Osterreich im Ober- und Unterschwellenbereich
sind nur jene Versionen des Software Development Kit zu verwenden, die auf européischer Ebene
vom Amt fiir Verdffentlichungen akzeptiert werden und die nach der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2019/1780 und nach diesem Bundesgesetz verpflichtend zu befiillenden Felder enthalten.
Dabei ist die verwendete Version im Feld ,,OPT-002-notice* anzugeben.

Anhang IX

Vorgaben fiir die Veroffentlichung

1. Veroffentlichung der Bekanntmachungen auf Unionsebene
a) Die Standardformulare fiir Bekanntmachungen sind vom Auftraggeber an das Amt fiir
Veroffentlichungen zu {ibermitteln. Sie werden gemiB den folgenden Bestimmungen
verdffentlicht:
aa) Die Bekanntmachungen werden vom Amt fiir Verdffentlichungen oder im Fall der
Vorinformation bzw. einer regelméfigen nichtverbindlichen Bekanntmachung in einem
Beschafferprofil vom Auftraggeber verdffentlicht.
bb) Der Auftraggeber kann alle Bekanntmachungen im Internet in einem ,,Beschafferprofil
gemal Z 2 lit. b ver6ffentlichen.

cc) Das Amt fiir Verdffentlichungen stellt dem Auftraggeber eine Bescheinigung iiber die
Veroffentlichung der Bekanntmachung aus.
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2. Veroffentlichung zusitzlicher Informationen

Das Beschafferprofil kann Vorinformationen, Angaben iiber laufende Ausschreibungen, geplante
Auftrage, vergebene Auftrige, widerrufene Verfahren sowie alle sonstigen Informationen von
allgemeinem Interesse wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und E-Mail-
Adresse enthalten.

3. Format und Verfahren fiir die elektronische Ubermittlung der Bekanntmachungen

Format und Verfahren fiir die elektronische Ubermittlung von Bekanntmachungen sind unter der
Internetadresse ,,https://ted.europa.eu’ abrufbar.*

Artikel 4

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Errichtung der Gesellschaft ,,Familie & Beruf
Management GmbH*

Das Bundesgesetz iiber die Errichtung der Gesellschaft ,,Familie & Beruf Management GmbH",
BGBI. I Nr. 3/2006, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 50/2025, wird wie folgt geéndert:

1. § 9 samt Uberschrift entfiillt.

2. § 18 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) § 9 samt Uberschrift tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes xx/xxxx
aufler Kraft.”

Artikel 5
Anderung des StraBenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Beschaffung und den Einsatz sauberer Stralenfahrzeuge — SFBG, BGBI. 1
Nr. 163/2021, wird wie folgt gedndert:

1. In § 2 Z4lit. b sublit. aa wird die Wortfolge ,,§ 2 Z 1 des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher
Standards beim Infrastrukturaufbau fiir alternative Kraftstoffe, BGBI. I Nr. 38/2018, durch die Wortfolge
»Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) 2023/1804 iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe
und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU, ABI. Nr. L 234 vom 22.09.2023 S. 1, ersetzt.

2. In § 2 Z 4 lit. b sublit. bb wird die Wortfolge ,,§ 2 Z 2 des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher
Standards beim Infrastrukturaufbau fiir alternative Kraftstoffe* durch die Wortfolge ,,Art.2 Z 22 der
Verordnung (EU) 2023/1804 ersetzt.

3. In § 4 Z 2 wird die Wortfolge ,,der Klassen I und A gemaf3 Art. 3 Nrn. 2 und 3 der Verordnung (EG)
Nr. 661/2009 tiber die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhéngern und von Systemen,
Bauteilen und selbststdndigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen
Sicherheit, ABI. Nr. L 200 vom 31.7.2009 S. 1* durch die Wortfolge ,,der Klasse M3 gemil3 Art. 9 Abs. 6
der Verordnung (EU) 2019/2144 iber die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhéngern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststindigen technischen Einheiten fiir
diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von
ungeschiitzten Verkehrsteilnehmern, zur Anderung der Verordnung (EU) 2018/858 und zur Authebung der
Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 sowie der Verordnungen (EG)
Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, (EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, (EU) Nr. 1005/2010, (EU)
Nr. 1008/2010, (EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, (EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, (EU)
Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, (EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, (EU) Nr. 1230/2012 und (EU)
2015/166 der Kommission, ABI. Nr. L 325 vom 16.12.2019 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABI.
Nr. L 398 vom 11.11.2021 S. 29, zuletzt geéndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1122 zur
Anderung der Verordnung (EU) 2019/2144, um den regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf die vom
Weltforum fiir die Harmonisierung der Regelungen fiir Kraftfahrzeuge der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen fiir Europa angenommenen Andemngen der UN-Regelungen Nr. 25, 34, 79, 100, 117,
127 und 152 und neuen UN-Regelungen Nr. 167, 169 und 171 Rechnung zu tragen, ABL. Nr. L 2025/1122
vom 12.08.2025% ersetzt.

4. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

»Die Zuschlagserteilung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung ist fir die Zurechnung nicht zu
beriicksichtigen.*
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5. In § 7 entfillt Abs. 1, die Abs. 2 bis 6 erhalten die Absatzbezeichnungen ,(1)“ bis ,,(5).

6.In § 7 Abs. 3 (neu) und 4 (neu) wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 3* jeweils durch den Verweis ,,Abs. 1 und
2 ersetzt sowie in Abs. 4 (neu) der Verweis ,,Abs. 4 durch den Verweis ,,Abs. 3 ersetzt.

7. In § 8 Z 2 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 3 durch den Verweis ,,Abs. 1 oder 2 ersetzt.

8. In § 12 Abs. 5 wird die Wortfolge ,zuletzt geéindert durch die Richtlinie 2019/1161 zur Anderung der
Richtlinie 2009/33/EG iiber die Forderung sauberer und energieeffizienter Stralenfahrzeuge, ABL
Nr. L 188 vom 12.7.2019 S. 116 durch die Wortfolge ,zuletzt gedndert durch den Beschluss (EU)
2024/1254 zur Anderung der Richtlinien 2009/12/EG, 2009/33/EG und (EU) 2022/1999 und der Richtlinie
96/67/EG im Hinblick auf bestimmte Berichtspflichten in den Bereichen Straenverkehr und Luftfahrt,
ABIL. Nr. L 2024/1254 vom 30.04.2024, zuletzt berichtigt durch ABIL. Nr. L 220 vom 07.09.2023 S. 23*
ersetzt.

9. § 12 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(0) Die §§ 2 Z 4 lit. b sublit. aa und sublit. bb, 4 Z 2,6 Abs. 1, 7,8 Z 2 und 12 Abs. 5 in der Fassung
des Bundesgesetzes xx/xxxx treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in
Kraft.”
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	98. In den §§ 184 Abs. 4, 5 und 7, 329 Abs. 3, 359 Abs. 4 sowie in § 380 Abs. 1 Z 3 und 4 wird die Wortfolge „Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ jeweils durch die Wortfolge „Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	99. In § 184 Abs. 4 fünfter Satz wird das Wort „zur“ durch das Wort „zu“ ersetzt.
	100. In § 184 Abs. 4 und 5 wird die Wortfolge „des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	101. In den §§ 184 Abs. 4 und 5, 360 Abs. 5 und 380 Abs. 1 Z 1, 5, 7 und 8 sowie Abs. 2 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	101 a. In § 188 Abs. 5 und § 189 Abs. 6 lautet jeweils der zweite Satz:
	102. § 193 Abs. 5 lautet:
	103. § 199 Abs. 2 lautet:
	104. § 212 lautet:
	105. In den §§ 213 Abs. 1 und 214 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck „193 Abs. 1 bis 4 und 9“ jeweils der Ausdruck „ , 199, 200“ eingefügt.
	106. § 213 Abs. 2 lautet:
	107. In § 213 erhält Abs. 4 die Absatzbezeichnung „(5)“. Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt:
	108. In § 213 Abs. 5 wird nach dem Wort „Preisauskünfte“ die Wortfolge „sowie das Vorgehen gemäß Abs. 4“ eingefügt.
	109. § 214 Abs. 2 und 3 lautet:
	110. In § 219 Abs. 1 Z 6 entfällt die Wortfolge „ , bei Bekanntmachungen in Österreich auch die Einstellung des Prüfsystems“.
	111. § 223 samt Überschrift lautet:
	112. § 225 samt Überschrift lautet:
	112 a. In § 227 wird die Wortfolge „dem Amt für Veröffentlichungen unter Verwendung des einschlägigen Standardformulars für Bekanntmachungen“ durch die Wortfolge „eine freiwillige Bekanntmachung gemäß § 225 bekanntmachen und darin“ ersetzt.
	113. § 229 Abs. 1 lautet:
	114. § 232 Abs. 1 lautet:
	115. § 234 Abs. 1 lautet:
	116. § 234 Abs. 6 entfällt.
	117. § 237 Abs. 1 lautet:
	118. § 249 Abs. 1 lautet:
	119. § 249 Abs. 2 Z 1 lautet:
	120. Der Text des § 250 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	121. In § 251 Abs. 3 wird im zweiten Satz nach dem Wort „Aufträgen“ die Wortfolge „ , ausgenommen solchen aufgrund von Rahmenvereinbarungen ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb,“ eingefügt und entfällt die Wortfolge „bzw. vor Abschluss der Rahmenvereinbarung“.
	122. § 254 Abs. 2 Z 2 lautet:
	123. Nach § 254 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:
	124. § 254 Abs. 4 lautet:
	125. § 262 Abs. 3 und 4 lauten:
	126. § 262 Abs. 5 entfällt; die Abs. 6 bis 8 erhalten die Absatzbezeichnung „(5)“ bis „(7)“.
	128. § 265 samt Überschrift lautet:
	129. In § 269 erhalten die Abs. 3 bis 6 die Absatzbezeichnungen „(4)“ bis „(7)“. Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	130. In § 269 Abs. 7 wird der Verweis „Abs. 1 bis 5“ durch den Verweis „Abs. 1 bis 6“ ersetzt.
	131. In § 278 erhalten die Abs. 3 bis 7 die Bezeichnung „(4)“ bis „(8)“; nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	132. In § 278 Abs. 7 und 8 wird der Verweis „Abs. 1 bis 5“ jeweils durch den Verweis „Abs. 1 bis 6“ ersetzt.
	133. In § 290 Abs. 5 lautet der dritte Satz:
	133 a. In § 303 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 3 Z 11 TKG 2003“ durch den Ausdruck „§ 4 Z 1 TKG 2021“ ersetzt.
	134. In § 305 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort „Rahmenvereinbarung“ die Wortfolge „ , die nur mit einem Unternehmer abgeschlossen wurde,“ und nach dem Wort „Beschaffungssystems“ die Wortfolge „mit einem einzigen zugelassenen Teilnehmer“ eingefügt.
	135. § 306 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	136. In § 312 Abs. 1 wird nach der Zeichenfolge „194 bis 196“ die Zeichenfolge „ , 199, 200“ eingefügt und nach der Zeichenfolge „274“ die Zeichenfolge „ , 275“ eingefügt.
	137. In § 312 Abs. 2 wird die Zeichenfolge „194 bis 196“ die Zeichenfolge „ , 199, 200“ eingefügt, die Zeichenfolge „ , 231 Abs. 1, 238, 239“ durch die Zeichenfolge „ , 231, 232, 237 bis 239“ ersetzt, der Ausdruck „ , 4b, 5 und 6“ durch den Ausdruck „ , 4b und 5“ ersetzt und der Ausdruck „und 231 Abs. 1“ durch den Ausdruck „ , 231, 232 und 237“ ersetzt.
	138. § 312 Abs. 6 lautet:
	139. In § 315 Abs. 1 entfallen die Sätze vier bis sechs.
	140. § 315 Abs. 2 lautet:
	141. In § 328 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „für die Einbringung eines Feststellungsantrags“.
	142. In § 331 wird die Wortfolge „Amtsführende Präsidenten eines Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien)“ durch das Wort „Bildungsdirektoren“ ersetzt.
	143. § 335 Abs. 1 bis 3 lauten:
	144. § 336 Abs. 2 erhält die Absatzbezeichnung „(7)“. Nach § 336 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 bis 6 eingefügt:
	145. § 340 samt Überschrift lautet:
	146. § 344 Abs. 1 Z 1 lautet:
	147. In § 344 Abs. 2 Z 2 wird die Zeichenfolge „ , oder“ durch einen Punkt ersetzt und Z 3 entfällt.
	148. § 344 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	149. In § 345 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge „vergebenden Stelle sowie“ die Wortfolge „die Darstellung der maßgeblichen Leistungsbeschaffung und“ eingefügt.
	150. § 345 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	151. In § 346 Abs. 3 zweiter Satz wird die Zeichenfolge „Abs. 1“ durch die Wortfolge „Abs. 1 oder der Aktualisierung der Bekanntmachung gemäß § 345 Abs. 7“ ersetzt.
	152. § 348 wird folgender Satz angefügt:
	153. In § 350 Abs. 2 erhalten die Z 2 bis 6 die Ziffernbezeichnungen „3“ bis „7“.
	154. § 350 Abs. 2 Z 1 wird durch folgende Z 1 und 2 ersetzt:
	155. In den §§ 350 Abs. 4 und 353 Abs. 4 wird das Wort „formlos“ jeweils durch die Wortfolge „mit Beschluss“ ersetzt.
	156. § 350 Abs. 7 entfällt; § 350 Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung „(8)“.
	157. In § 350 Abs. 5 entfallen die Wortfolge „die Untersagung des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung,“ im ersten Satz sowie die beiden letzten Sätze; nach Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 eingefügt:
	158. In § 351 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „ , erfolgter Abschluss einer Rahmenvereinbarung“.
	159. § 351 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	160. In § 352 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:
	161. § 352 Abs. 3 erhält die Absatzbezeichnung „(4)“; nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	162. In § 353 Abs. 1 Schlussteil wird der Verweis „§ 334 Abs. 3 Z 1, 3 und 4“ durch den Verweis „Z 1 bis 3“ ersetzt.
	163. In § 353 Abs. 4 Z 1 entfällt der Beistrich.
	164. § 354 Abs. 1 Z 1 lautet:
	165. § 354 Abs. 5 lautet:
	166. § 355 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	167. In § 356 Abs. 9 erster Satz und Abs. 10 zweiter Satz entfällt jeweils der Beistrich nach dem Wort „teilweise“.
	168. In der Überschrift zum 5. Teil entfällt die Zeichenfolge „IMI,“.
	169. In § 358 Abs. 2 und 4 wird die Wortfolge „den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	169 a. In § 358 Abs. 2 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ und die Wortfolge „vom Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	170. In § 359 Abs. 1 entfällt der zweite Satz.
	171. § 359 Abs. 2 entfällt und die Abs. 3 und 4 erhalten die Absatzbezeichnung „(2)“ und „(3)“.
	172. In § 359 Abs. 2 wird die Wortfolge „nach Abs. 1 und Anfragen nach Abs. 2 können“ durch das Wort „kann“ ersetzt.
	173. In § 359 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „gemäß Abs. 1 und 2“.
	174. § 360 Abs. 1 lautet:
	175. § 360 Abs. 5 Z 1 bis 3 werden durch folgende Z 1 bis 5 ersetzt:
	176. In § 360 Abs. 5 wird im Schlussteil nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
	177. In § 362 wird im zweiten Satz das Wort „Dieser“ durch das Wort „Diese“ ersetzt.
	178. In § 365 Abs. 3 Z 3 lit. b wird die Wortfolge „Erwerb oder Insolvenz“ durch die Wortfolge „Erwerb, Insolvenz oder Restrukturierung“ ersetzt.
	180. In § 369 Abs. 1 wird die Wortfolge „oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen“ durch die Wortfolge „ , die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht“ ersetzt.
	181. In § 371 wird nach dem Wort „wurde“ die Wortfolge „oder aufgrund unmittelbar anwendbarem Unionsrecht nicht weiter erfüllt werden darf“ eingefügt.
	182. § 373 Abs. 3 lautet:
	183. § 375 Abs. 1 lautet:
	184. Dem § 376 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	184 a. In § 380 Abs. 1 Z 2 und 3 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	185. In § 380 Abs. 1 Z 4 wird die Wortfolge „359 Abs. 4“durch die Wortfolge „359 Abs. 3“ ersetzt.
	186. In § 380 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „Bundesminister für Finanzen“ durch das Wort „Bundeskanzler“ ersetzt.
	186 a. § 380 Abs. 1 Z 6 lautet:
	187. In § 380 Abs. 1 Z 7 entfällt die Wortfolge „des Abs. 2 und“ und wird die Wortfolge „und 373“ durch die Wortfolge „ , 373 und 380 Abs. 3“ ersetzt.
	187 a. § 380 Abs. 1 Z 8 lautet:
	188. In § 380 Abs. 1 Z 9 wird die Wortfolge „betroffen ist, dieser Bundesminister“ durch die Wortfolge „oder einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin“ ersetzt.
	189. In § 380 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „oder andere Daten zur Berechnung der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten von Straßenfahrzeugen heranzuziehen sind“.
	190. § 380 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	191. In § 381 Abs. 2 wird die Wortfolge „Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts“ durch die Wortfolge „alle Geschlechter“ ersetzt.
	192. § 382 samt Überschrift lautet:
	193. Anhang III lautet:


	„Anhang III
	Liste der zentralen öffentlichen Auftraggeber*)
	194. Die Überschrift von Anhang VI lautet:

	„In die Bekanntmachung gemäß den §§ 56 und 59 sowie in die Bekanntgabe gemäß den §§ 61 und 62 aufzunehmende Angaben“
	195. Anhang VIII entfällt; der bisherige Anhang VII erhält die Bezeichnung „Anhang VIII“.
	196. Nach Anhang VI wird folgender Anhang VII eingefügt:

	„Anhang VII
	Weitere Vorgaben für die Bekanntmachung und Bekanntgabe
	1. Verpflichtungen zur Befüllung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich
	2. Zusätzliche Vorgaben für Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in Österreich
	3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich
	4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich
	197. In Anhang VIII wird in der Überschrift zu Z 1 die Wortfolge „auf Unionsebene“ angefügt.
	198. In Anhang VIII Z 3 wird der Ausdruck „http://simap.europa.eu“ durch den Ausdruck „https://ted.europa.eu“ ersetzt.
	199. In Anhang IX entfällt der 28. Spiegelstrich.
	200. In Anhang X Abs. 4 wird im Schlussteil die Wortfolge „dieser Wert“ durch die Wortfolge „dieser Werte“ ersetzt.
	201. Anhang IVX wird durch folgenden Anhang XIV ersetzt:


	„Anhang XIV
	Anforderungen an die Energieeffizienz gemäß den §§ 95 und 265
	202. In Anhang XVIII Z 6 wird das Wort „Vergabefahren“ durch das Wort „Vergabeverfahren“ ersetzt.
	203. Die Überschrift von Anhang XX lautet:

	„In die Bekanntmachung gemäß den §§ 225 und 229 sowie in die Bekanntgabe gemäß den §§ 231 und 232 aufzunehmende Angaben“
	Artikel 2
	Änderung des Bundesvergabegesetzes Konzessionen 2018
	1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 30:
	2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 56 folgender Eintrag eingefügt:
	3. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Einträge zu den Anhängen V bis VII:
	4. Dem Inhaltsverzeichnis wird folgender Eintrag angefügt:
	5. In § 2 Z 11 lit. a sublit. aa wird der Ausdruck „ , 5 und 6“ durch den Ausdruck „und 5“ ersetzt.
	6. § 2 Z 11 lit. a sublit. bb entfällt der Ausdruck „die Widerrufsentscheidung;“.
	7. In § 2 werden nach Z 12 folgende Z 12a und 12b eingefügt:
	8. In § 2 Z 14 lit. c wird die Wortfolge „das für den Auftraggeber technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird“ durch die Wortfolge „jenes Angebot ermittelt wird, das für den Auftraggeber den besten wirtschaftlichen Gesamtvorteil bietet“ ersetzt.
	9. In § 2 wird nach Z 14 folgende Z 14a eingefügt:
	10. Nach § 2 Z 17 wird folgende Z 17a eingefügt:
	11. In § 8 Abs. 1 Z 17 wird die Wortfolge „Z 4, 6 und 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007“ durch die Wortfolge „Z 5, 7 und 8 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017“ ersetzt.
	11 a. In § 8 Abs. 1 Z 27 wird der Ausdruck „§ 3 Z 17 des Telekommunikationsgesetzes 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003, oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste gemäß § 3 Z 9 in Verbindung mit Z 11 TKG 2003“ durch den Ausdruck „§ 4 Z 9 des Telekommunikationsgesetzes 2021 – TKG 2021, BGBl. I Nr. 90/2021, oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste gemäß § 4 Z 4 TKG 2021“ ersetzt.
	12. In § 11 Abs. 3 wird die Wortfolge „vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für“ ersetzt.
	13. § 13 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	14. § 14 Abs. 5 lautet:
	15. In den §§ 14 Abs. 6 und 7 wird jeweils das Wort „Zuschlagskriterien“ durch den Ausdruck „Eignungs- oder Zuschlagskriterien“ ersetzt.
	16. In § 25 Abs. 1 und 2 wird nach de Ziffer „16“ jeweils der Ausdruck „ , 20“ eingefügt.
	17. In § 25 Abs. 2 wird der Ausdruck „34 Abs. 1, 38, 39, 44 bis 52“ durch den Ausdruck „34, 35, 37 bis 39, 44 bis 52“ ersetzt, der Ausdruck „ , 4b, 5 und 6“ durch den Ausdruck „ , 4b und 5“ ersetzt und der Ausdruck „und 34 Abs. 1“ durch den Ausdruck „ , 34, 35 und 37“ ersetzt.
	18. In § 26 Abs. 7 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für“ und die Wortfolge „Bundesminister für Finanzen“ durch das Wort „Bundeskanzler“ ersetzt.
	19. § 30 samt Überschrift lautet:
	20. § 31 samt Überschrift lautet:
	21. In § 32 wird die Wortfolge „dem Amt für Veröffentlichungen unter Verwendung des einschlägigen Standardformulars für Bekanntmachungen“ durch die Wortfolge „eine freiwillige Bekanntmachung gemäß § 31 bekanntmachen und darin“ ersetzt.
	22. § 33 Abs. 1 und 2 lauten:
	23. In § 33 Abs. 4 wird dem Wort „bekanntmachen“ die Wortfolge „gemäß Abs. 1“ vorangestellt und die Wortfolge „Metadaten der Kerndaten von Konzessionsvergabeverfahren und der Kerndaten für Bekanntmachungen“ durch das Wort „Bekanntmachung“ ersetzt.
	24. Den §§ 34, 35 und 37 wird jeweils folgender Abs. 3 angefügt:
	25. § 35 Abs. 1 lautet:
	26. In den §§ 35 Abs. 2 und 37 Abs. 2 wird das Wort „gleichzeitig“ jeweils durch das Wort „gebündelt“ ersetzt.
	27. § 36 samt Überschrift lautet:
	28. § 37 Abs. 1 lautet:
	29. § 44 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:
	30. In § 44 Abs. 1 Z 12 lit. c wird der Punkt durch den Ausdruck „ , oder“ ersetzt und folgende Z 13 angefügt:
	31. Der Text des § 45 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	32. In § 48 Abs. 2 wird die Wortfolge „Bundesministers für Finanzen“ durch die Wortfolge „Amtes für Betrugsbekämpfung“ ersetzt.
	33. § 49 Abs. 2 Z 2 lautet:
	34. Nach § 49 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:
	35. § 49 Abs. 4 lautet:
	36. In § 49 Abs. 5 wird die Wortfolge „Abs. 2 und 3“ durch die Wortfolge „Abs. 2, 2a und 3“ ersetzt.
	37. In §§ 53 Abs. 1 und 78 Abs. 3 Z 3 wird das Wort „Vergabeverfahren“ jeweils durch das Wort „Konzessionsvergabeverfahren“ ersetzt.
	38. In § 55 Z 2 wird der Beistrich durch die Wortfolge „sowie jene Informationen, die es einem Antragsteller ermöglichen, die Höhe der für einen Antrag zur Kontrolle des Konzessionsvergabeverfahrens zu entrichtenden Gebühr (gegebenenfalls je Los) zu berechnen,“ ersetzt.
	40. Nach § 56 wird folgender § 56a samt Überschrift eingefügt:
	40 a. In § 68 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „ , die für den Nachweis der Eignung des Bieters nicht erforderlich sind, “ und es wird folgender Satz angefügt:
	41. § 68 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
	42. § 71 lautet:
	43. § 79 Abs. 1 bis 3 lauten:
	44. § 80 Abs. 2 erhält die Absatzbezeichnung „(7)“. Nach § 80 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 bis 6 eingefügt:
	45. § 84 samt Überschrift lautet:
	46. § 88 Abs. 1 Z 1 lautet:
	47. In § 88 Abs. 2 Z 2 wird die Zeichenfolge „ , oder“ durch einen Punkt ersetzt und Z 3 entfällt.
	48. § 88 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	49. In § 89 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge „vergebenden Stelle sowie“ die Wortfolge „die Darstellung der maßgeblichen Leistungsbeschaffung und“ eingefügt.
	50. § 89 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	51. In § 90 Abs. 3 wird die Zeichenfolge „Abs. 1“ durch die Zeichenfolge „Abs. 1 oder der Aktualisierung der Bekanntmachung gemäß § 89 Abs. 7“ ersetzt.
	52. § 92 wird folgender Satz angefügt:
	53. In § 94 Abs. 2 erhalten die Z 2 bis 6 die Ziffernbezeichnungen „3“ bis „7“.
	54. § 94 Abs. 2 Z 1 wird durch folgende Z 1 und 2 ersetzt:
	55. In den §§ 94 Abs. 4 und 97 Abs. 4 wird das Wort „formlos“ jeweils durch die Wortfolge „mit Beschluss“ ersetzt.
	56. § 94 Abs. 7 entfällt; § 94 Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung „(8)“.
	57. In § 94 Abs. 5 entfallen die beiden letzten Sätze; nach Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 eingefügt:
	58. § 95 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	59. In § 96 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:
	60. § 96 Abs. 3 erhält die Absatzbezeichnung „(4)“; nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	61. In § 97 Abs. 1 Schlussteil wird der Verweis „§ 78 Abs. 3 Z 1, 3 und 4“ durch den Verweis „Z 1 bis 3“ ersetzt.
	62. In § 97 Abs. 4 Z 1 entfällt der Beistrich.
	63. § 98 Abs. 1 Z 1 lautet:
	64. § 98 Abs. 5 lautet:
	65. § 99 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	66. In § 100 Abs. 8 Z 2 wird der Verweis „§ 36 Abs. 4“ durch den Verweis „§ 36 Abs. 3“ ersetzt.
	67. In § 100 Abs. 9 erster Satz und Abs. 10 zweiter Satz entfällt jeweils der Beistrich nach dem Wort „teilweise“.
	68. In § 102 Abs. 2 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ und die Wortfolge „vom Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ersetzt.
	69. In § 102 Abs. 2 und 4 wird die Wortfolge „den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung, und“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	70. In § 102 Abs. 2 wird die Wortfolge „vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung, und“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für“ ersetzt.
	71. In § 102 Abs. 3 und 5 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung, und“ jeweils durch die Wortfolge „der Bundesministerin für“ ersetzt.
	72. In den §§ 103 Abs. 1 und 2 und 105 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „der Bundesministerin für“ ersetzt.
	73. In § 103 Abs. 3 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für“ ersetzt.
	74. In § 105 wird im zweiten Satz das Wort „Dieser“ durch das Wort „Diese“ ersetzt.
	75. In § 108 Abs. 3 Z 3 lit. b wird die Wortfolge „Erwerb oder Insolvenz“ durch die Wortfolge „Erwerb, Insolvenz oder Restrukturierung“ ersetzt.
	77. In § 112 Abs. 1 wird die Wortfolge „oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen“ durch die Wortfolge „ , die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht“ ersetzt.
	78. In § 114 wird nach dem Wort „wurde“ die Wortfolge „oder aufgrund unmittelbar anwendbarem Unionsrecht nicht weiter erfüllt werden darf“ eingefügt.
	79. § 116 Abs. 3 lautet:
	80. In § 117 Abs. 1 wird nach der Zahl „37“ der Ausdruck „ , 53“ eingefügt, der Ausdruck „Bekanntgabe- Mitteilungs-, oder Auskunftspflichten“ durch den Ausdruck „Bekanntgabe-, Zur-Verfügung-Stellungs-, Mitteilungs- oder Auskunftspflichten“ ersetzt und entfällt das Wort „unverzüglich“.
	81. In § 118 Abs. 5 wird im Einleitungsteil der Ausdruck „Art. XXX“ durch den Verweis „Art. 4“ und in § 118 Abs. 5 Z 2 das Wort „Konzessionsvergabever47fahrens“ durch das Wort „Konzessionsvergabeverfahrens“ ersetzt.
	82. Dem § 118 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	83. In § 121 Abs. 1 Z 1 und 3 sowie Abs. 2 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	84. In § 121 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	85. In § 121 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge „Bundesminister für Finanzen“ durch das Wort „Bundeskanzler“ ersetzt.
	86. § 121 Abs. 1 Z 4 bis 6 lautet:
	87. In § 121 Abs. 1 Z 7 wird die Wortfolge „betroffen ist, dieser Bundesminister, und“ durch die Wortfolge „oder einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin und“ ersetzt.
	88. § 121 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	89. In § 122 Abs. 2 wird die Wortfolge „Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts“ durch die Wortfolge „alle Geschlechter“ ersetzt.
	90. § 123 samt Überschrift lautet:
	91. In Anhang II Z 6 wird das Wort „Vergabefahren“ durch das Wort „Vergabeverfahren“ ersetzt.
	92. Die Überschrift von Anhang V lautet:


	„In die Bekanntmachung gemäß den §§ 31 und 33 sowie in die Bekanntgabe gemäß den §§ 34 und 35 aufzunehmende Angaben“
	93. Anhang VII entfällt; der bisherige Anhang VI erhält die Bezeichnung „Anhang VII“.
	94. Nach Anhang V wird folgender Anhang VI eingefügt:

	„Anhang VI
	Weitere Vorgaben für die Bekanntmachung und Bekanntgabe
	1. Verpflichtungen zur Befüllung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich
	2. Zusätzliche Vorgaben für Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in Österreich
	3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich
	4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich
	95. In Anhang VII wird in der Überschrift zu Z 1 die Wortfolge „auf Unionsebene“ angehängt.
	96. In Anhang VII Z 2 wird der Ausdruck „http://simap.europa.eu“ durch den Ausdruck „https://ted.europa.eu“ ersetzt.
	97. Anhang VIII wird durch folgende Anhänge VIII und IX ersetzt:


	„Anhang VIII
	Liste der zentralen öffentlichen Auftraggeber*)
	Anhang IX
	Anforderungen an die Energieeffizienz gemäß § 56a
	Artikel 3
	Änderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012
	1. Im Inhaltsverzeichnis wird im Eintrag zu § 38 nach dem Wort „der“ das Wort „beabsichtigten“ eingefügt.
	2. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 41:
	3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 41 folgender Eintrag eingefügt:
	4. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu § 42 folgende Einträge eingefügt:
	5. Im Inhaltsverzeichnis entfällt in den Einträgen zu den §§ 44 und 47 jeweils die Wortfolge „und in sonstigen Medien“
	6. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 45:
	7. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 46:
	8. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 46 folgender Eintrag eingefügt:
	9. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 47 folgender Eintrag eingefügt:
	10. Im Inhaltsverzeichnis wird im Eintrag zu Anhang VI die Zeichenfolge „45, 46“ durch die Zeichenfolge „42, 44 bis 46“ ersetzt.
	11. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Einträge zu den Anhängen VIII und IX:
	12. In § 3 Z 16 lit. a sublit. dd wird die Wortfolge „mit Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die Entscheidung, mit welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll“ durch die Wortfolge „ , wobei die Zuschlagsentscheidung die Entscheidung über den Abschluss der Rahmenvereinbarung darstellt“ ersetzt.
	13. Nach § 3 Z 20 werden folgende Z 20a und 20b eingefügt:
	14. Nach § 3 Z 24 wird folgende Z 24a eingefügt:
	15. Nach § 3 Z 31 wird folgende Z 31a eingefügt:
	16. In § 3 Z 44 entfällt die Wortfolge „oder für Auftraggeber Rahmenvereinbarungen über Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen abschließt“.
	17. In § 9 Abs. 1 Z 7 wird der Wortfolge „durchgeführt wird“ das Wort „gemeinsam“ vorangestellt.
	18. In § 9 Abs. 1 wird in Z 21 am Ende der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden folgende Z 22 und 23 angefügt:
	18 a. In § 13 Abs. 5 und § 14 Abs. 6 lautet jeweils der zweite Satz:
	19. In den §§ 16 Abs. 1 und 110 Abs. 3 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für“ ersetzt.
	20. In § 16 Abs. 1 wird die Zeichenfolge „30 Abs. 1 und 9“ durch die Zeichenfolge „30 Abs. 1 und 8“ ersetzt.
	21. In den §§ 16 Abs. 2 und 138 Abs. 2 wird die Wortfolge „vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für“ ersetzt.
	22. In den §§ 25 Z 10 und 31 Abs. 1 Z 2 wird nach dem Wort „einstellt“ jeweils die Wortfolge „oder sich in einem Restrukturierungsverfahren befindet, von einem Restrukturierungsbeauftragten im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens“ eingefügt.
	23. § 30 Abs. 1 dritter und vierter Satz lauten:
	24. In den §§ 30 Abs. 3 zweiter Satz, 32 Abs. 4 zweiter Satz, 33 Abs. 6 zweiter Satz und 57 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „An Unternehmer,“ jeweils die Wortfolge „bei denen ein Restrukturierungsverfahren durchgeführt wird oder“ eingefügt.
	25. § 30 Abs. 8 entfällt; Abs. 9 erhält die Absatzbezeichnung „(8)“.
	25 a. In den §§ 32 Abs. 1 und 33 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck „17 Abs. 1 bis 4“ jeweils der Ausdruck „ , 21“ eingefügt.
	26. § 32 Abs. 2 lautet:
	26 a. § 32 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	27. § 33 Abs. 2 und 3 lautet:
	28. In § 36 Abs. 1 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin für Justiz“ ersetzt.
	28 a. In § 36 Abs. 2 Z 1 wird die Wortfolge „des Gemeinsamen Vokabulars für das öffentliche Auftragswesen (CPV)“ durch die Wortfolge „des „Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge“ (CPV) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 213/2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars, ABl. Nr. L 74 vom 15.03.2008 S. 1“ ersetzt.
	29. In § 36 Abs. 3 und § 148 Abs. 1 Z 1 und 6 sowie Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	30. In den §§ 37, 138 Abs. 3 und 5 und 148 Abs. 1 Z 5 sowie Abs. 4 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin für“ ersetzt.
	31. In § 37 wird im zweiten Satz das Wort „Dieser“ durch das Wort „Diese“ ersetzt.
	32. In der Überschrift von § 38 wird nach dem Wort „der“ das Wort „beabsichtigten“ eingefügt.
	33. § 41 samt Überschrift lautet:
	34. Nach § 41 wird folgender § 41a samt Überschrift eingefügt:
	35. § 42 wird durch die folgenden §§ 42 bis 42b samt Überschriften ersetzt:
	36. Die §§ 44 bis 46 samt Überschriften werden durch die folgenden §§ 44 bis 46a ersetzt:
	37. § 47 samt Überschrift wird durch die folgenden §§ 47 und 47a jeweils samt Überschrift ersetzt:
	38. In § 53 wird der Ausdruck „Bekanntmachung gemäß den §§ 38 und 42 der Kommission eine Vorinformation gemäß § 45 zur Veröffentlichung übermittelt hat“ durch den Ausdruck „Bekanntmachung gemäß § 42 eine Vorinformation gemäß den §§ 42a Abs. 1 und 45 Abs. 1 bekannt gemacht hat“ ersetzt.
	39. In den §§ 54 Abs. 1 und 55 Z 2 entfällt jeweils die Wortfolge „nach den vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz gemäß § 42 kundgemachten Verfahren für die Übermittlung von Bekanntmachungen und Mitteilungen“.
	40. § 57 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:
	41. In § 57 Abs. 1 Z 7 wird der Ausdruck „ , oder“ durch das Satzzeichen „ , “ ersetzt.
	42. In § 57 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch den Ausdruck „ , oder“ ersetzt und folgende Z 9 angefügt:
	43. Der Text des § 58 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	44. § 59 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
	45. In § 61 Abs. 1 wird die Wortfolge „Bundesministers für Finanzen“ durch die Wortfolge „Amtes für Betrugsbekämpfung“ ersetzt.
	46. In § 61 Abs. 2 Z 1 wird nach der Wortfolge „dem Strafregister“ die Wortfolge „ , der Registerauskunft für Verbände gemäß § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 2171896,“ eingefügt.
	47. In den §§ 61 Abs. 4, 104 Abs. 6 sowie 148 Abs. 1 Z 3 und 4 wird die Wortfolge „Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ jeweils durch die Wortfolge „Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	48. In § 61 Abs. 4 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	49. In den §§ 61 Abs. 4 und 138 Abs. 2 und 4 wird die Wortfolge „den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für“ ersetzt.
	50. § 62 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	52. In § 87 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „in den einschlägigen Publikationsmedien“.
	53. In § 107 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort „Rahmenvereinbarung“ die Wortfolge „gemäß § 130 Abs. 3“ eingefügt.
	54. In § 108 wird in Abs. 1 folgender Satz angefügt:
	55. In § 112 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „ , über jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung“.
	56. In § 112 Abs. 1 Z 2 entfällt die Wortfolge „oder der Rahmenvereinbarung“.
	57. In § 112 Abs. 1 Z 8 entfällt der Ausdruck „bzw. den Anteil an der Rahmenvereinbarung“.
	58. In § 112 Abs. 1 Z 9 entfällt die Wortfolge „oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung“.
	59. § 112 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	60. § 118 samt Überschrift lautet:
	61. In § 123 Abs. 1 wird die Zahl „41“ durch den Ausdruck „42, 42b“ ersetzt.
	62. § 123 Abs. 4 lautet:
	63. In § 129 Abs. 3 entfallen die Sätze sechs bis acht.
	64. § 129 Abs. 4 lautet:
	64 a. In § 138 Abs. 2 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ und die Wortfolge „vom Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	65. § 144 Abs. 1 lautet:
	66. Dem § 145 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	66 a. In § 148 Abs. 1 Z 2 und 3 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres“ jeweils durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten“ ersetzt.
	67. In § 148 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „der Bundesminister“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin“ ersetzt.
	68. § 148 Abs. 1 Z 7 und 8 erhalten die Ziffernbezeichnungen „9“ und „10“.
	69. Nach § 148 Abs. 1 Z 6 werden folgende Z 7 und 8 eingefügt:
	70. In § 148 Abs. 1 Z 9 wird die Wortfolge „betroffen ist, dieser Bundesminister“ durch die Wortfolge „oder einer Bundesministerin betroffen ist, dieser Bundesminister oder diese Bundesministerin“ ersetzt.
	71. In § 148 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.
	72. In § 148 Abs. 4 wird die Wortfolge „Der Bundesminister“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin“ ersetzt.
	73. In § 149 Abs. 2 wird die Wortfolge „Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts“ durch die Wortfolge „alle Geschlechter“ ersetzt.
	74. In § 150 Z 2 wird die Wortfolge „Verordnung (EG) Nr. 569/2009 zur Anpassung einiger Rechtsakte, für die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG in Bezug auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle; Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle – Vierter Teil, ABl. Nr. L 188 vom 18.07.2009 S. 14“ durch die Wortfolge „Verordnung (EU) 2022/943 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV), ABl. Nr. L 164 vom 20.06.2022 S. 6, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 330 vom 18.12.2003 S. 34“ ersetzt.
	75. In § 150 Z 3 wird die Wortfolge „zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2017/2367 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren, ABl. Nr. L 337 vom 19.12.2017 S. 22“ durch die Wortfolge „in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 192 vom 21.07.2022 S. 36, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2510 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge, ABl. Nr. L 2023/2510 vom 16.11.2023“ ersetzt.
	76. § 150 Z 5 lautet:
	77. § 150 werden folgende Z 7 bis 9 angefügt:
	78. In Anhang V entfällt in lit. A, B und C jeweils der 18. Spiegelstrich.
	79. In der Überschrift zu Anhang VI wird die Zeichenfolge „45, 46“ durch die Zeichenfolge „42, 44 bis 46“ ersetzt.
	80. Anhang VIII und IX lauten:


	„Anhang VIII
	Weitere Vorgaben für die Bekanntmachung und Bekanntgabe
	1. Verpflichtungen zur Befüllung der Standardformulare im Ober- und Unterschwellenbereich
	2. Zusätzliche Vorgaben für Bekanntmachungen und Bekanntgaben im Unterschwellenbereich in Österreich
	3. Geheimhaltung bei einer Bekanntgabe in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich
	4. Technische Vorgaben bei Bekanntmachungen und Bekanntgaben in Österreich im Ober- und Unterschwellenbereich

	Anhang IX
	Vorgaben für die Veröffentlichung
	1. Veröffentlichung der Bekanntmachungen auf Unionsebene
	2. Veröffentlichung zusätzlicher Informationen
	3. Format und Verfahren für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen

	Artikel 4
	Änderung des Bundesgesetzes über die Errichtung der Gesellschaft „Familie & Beruf Management GmbH“
	1. § 9 samt Überschrift entfällt.
	2. § 18 wird folgender Abs. 3 angefügt:


	Artikel 5
	Änderung des Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes
	1. In § 2 Z 4 lit. b sublit. aa wird die Wortfolge „§ 2 Z 1 des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe, BGBl. I Nr. 38/2018,“ durch die Wortfolge „Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) 2023/1804 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU, ABl. Nr. L 234 vom 22.09.2023 S. 1,“ ersetzt.
	2. In § 2 Z 4 lit. b sublit. bb wird die Wortfolge „§ 2 Z 2 des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe“ durch die Wortfolge „Art. 2 Z 22 der Verordnung (EU) 2023/1804“ ersetzt.
	3. In § 4 Z 2 wird die Wortfolge „der Klassen I und A gemäß Art. 3 Nrn. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit, ABl. Nr. L 200 vom 31.7.2009 S. 1“ durch die Wortfolge „der Klasse M3 gemäß Art. 9 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2019/2144 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/858 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 631/2009, (EU) Nr. 406/2010, (EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, (EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, (EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, (EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, (EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, (EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, (EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 der Kommission, ABl. Nr. L 325 vom 16.12.2019 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 S. 29, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1122 zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2144, um den regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf die vom Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa angenommenen Änderungen der UN-Regelungen Nr. 25, 34, 79, 100, 117, 127 und 152 und neuen UN-Regelungen Nr. 167, 169 und 171 Rechnung zu tragen, ABl. Nr. L 2025/1122 vom 12.08.2025“ ersetzt.
	4. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	5. In § 7 entfällt Abs. 1; die Abs. 2 bis 6 erhalten die Absatzbezeichnungen „(1)“ bis „(5)“.
	6. In § 7 Abs. 3 (neu) und 4 (neu) wird der Verweis „Abs. 1 bis 3“ jeweils durch den Verweis „Abs. 1 und 2“ ersetzt sowie in Abs. 4 (neu) der Verweis „Abs. 4“ durch den Verweis „Abs. 3“ ersetzt.
	7. In § 8 Z 2 wird der Verweis „Abs. 1 bis 3“ durch den Verweis „Abs. 1 oder 2“ ersetzt.
	8. In § 12 Abs. 5 wird die Wortfolge „zuletzt geändert durch die Richtlinie 2019/1161 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge, ABl. Nr. L 188 vom 12.7.2019 S. 116“ durch die Wortfolge „zuletzt geändert durch den Beschluss (EU) 2024/1254 zur Änderung der Richtlinien 2009/12/EG, 2009/33/EG und (EU) 2022/1999 und der Richtlinie 96/67/EG im Hinblick auf bestimmte Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt, ABl. Nr. L 2024/1254 vom 30.04.2024, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 220 vom 07.09.2023 S. 23“ ersetzt.
	9. § 12 wird folgender Abs. 6 angefügt:



